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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 14. Oktober 2004

über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Stockholmer
Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe

(2006/507/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1
sowie Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozia-
lausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 174 des Vertrags ist eines der Ziele der
gemeinschaftlichen Umweltpolitik die Förderung von Maß-
nahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regio-
naler oder globaler Umweltprobleme.

(2) 1998 hat der Rat die Kommission ermächtigt, im Namen
der Gemeinschaft an den Verhandlungen für ein Überein-
kommen über persistente organische Schadstoffe teilzu-
nehmen, die unter der Schirmherrschaft des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen geführt wur-
den. Die Kommission nahm zusammen mit den Mitglied-
staaten an diesen Verhandlungen teil.

(3) Das Übereinkommen über persistente organische Schad-
stoffe (nachstehend „Übereinkommen“ genannt) wurde am
22. Mai 2001 in Stockholm geschlossen.

(4) Das Übereinkommen schafft auf der Grundlage des
Vorsorgeprinzips einen Rahmen für die Einstellung der
Herstellung, Verwendung sowie Ein- und Ausfuhr von

zunächst zwölf prioritären persistenten organischen
Schadstoffen sowie für deren sichere Handhabung und
Entsorgung und für die Verringerung oder völlige Ver-
hinderung der Freisetzung bestimmter unbeabsichtigt ent-
standener persistenter organischer Schadstoffe. Ferner
enthält das Übereinkommen Bestimmungen für die Auf-
nahme neuer Chemikalien in das Übereinkommen.

(5) Die Gemeinschaft, die damaligen 15 Mitgliedstaaten und
acht der neuen Mitgliedstaaten haben das Übereinkommen
auf einer Bevollmächtigtenkonferenz in Stockholm am
22. und 23. Mai 2001 unterzeichnet.

(6) Das Übereinkommen liegt zur Ratifizierung, Annahme
oder Genehmigung durch Staaten und durch Organisatio-
nen der regionalen Wirtschaftsintegration auf.

(7) Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
muss gemäß dem Übereinkommen in ihrer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde angeben,
in welchem Umfang sie in Bezug auf die durch das
Übereinkommen erfassten Angelegenheiten zuständig ist.

(8) Die Gemeinschaft hat bereits Rechtsvorschriften zu Fragen,
die Gegenstand des Übereinkommens sind, verabschiedet,
darunter die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über
persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der
Richtlinie 79/117/EWG (3), die Verordnung (EG) Nr. 304/
2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
28. Januar 2003 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher
Chemikalien (4) und die Richtlinie 96/59/EG des Rates vom
16. September 1996 über die Beseitigung polychlorierter
Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (5).
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(1) ABl. C 87 E vom 7.4.2004, S. 495.
(2) ABl. C 32 vom 5.2.2004, S. 45.

(3) ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 7.
(4) ABl. L 63 vom 6.3.2003, S. 1. Zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 777/2006 der Kommission (ABl. L 136 vom
24.5.2006, S. 9).

(5) ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 31.



(9) Das Übereinkommen trägt zur Verwirklichung der Ziele der
Umweltpolitik der Gemeinschaft bei. Deshalb sollte die
Gemeinschaft dieses Übereinkommen so rasch wie möglich
genehmigen.

(10) Sollte eine Änderung der Anlagen A, B oder C oder weiterer
Anlagen des Übereinkommens verabschiedet werden, so
sollte die Kommission deren Umsetzung im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 oder im Rahmen anderer
einschlägiger Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorse-
hen. Wird diese Änderung nicht innerhalb eines Jahres nach
der Mitteilung der Änderung durch den Verwahrer um-
gesetzt, so sollte die Kommission den Verwahrer ent-
sprechend unterrichten, um einen Verstoß gegen das
Übereinkommen zu vermeiden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische
Schadstoffe (nachstehend „Übereinkommen“ genannt) wird im
Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Übereinkommens ist diesem Beschluss beige-
fügt.

Artikel 2

(1) Wird eine Änderung der Anlagen A, B oder C oder weiterer
Anlagen des Übereinkommens nicht innerhalb eines Jahres nach
der Mitteilung der Änderung durch den Verwahrer in den

Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 oder in anderen
einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft umgesetzt, so
unterrichtet die Kommission den Verwahrer gemäß Artikel 22
des Übereinkommens.

(2) Wird eine Änderung der Anlagen A, B oder C oder weiterer
Anlagen des Übereinkommens nach einer Notifizierung im Sinne
des Absatzes 1 umgesetzt, so zieht die Kommission die
betreffende Notifizierung unverzüglich zurück.

Artikel 3

(1) Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu
bestellen, die befugt ist (sind), im Namen der Europäischen
Gemeinschaft gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Übereinkommens
die Genehmigungsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu hinterlegen.

(2) Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu
bestellen, die befugt ist (sind), im Namen der Europäischen
Gemeinschaft gemäß Artikel 25 Absatz 3 des Übereinkommens
die im Anhang dieses Beschlusses enthaltene Zuständigkeitser-
klärung zu hinterlegen.

Geschehen zu Luxemburg am 14. Oktober 2004.

In Namen des Rates

Der Präsident

P. VAN GEEL
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ÜBERSETZUNG

STOCKHOLMER ÜBEREINKOMMEN ÜBER PERSISTENTE ORGANISCHE SCHADSTOFFE

DIE VERTRAGSPARTEIEN DIESES ÜBEREINKOMMENS —

IN DER ERKENNTNIS, dass persistente organische Schadstoffe toxische Eigenschaften aufweisen, schwer abbaubar sind,
bioakkumulieren und über die Luft, durch das Wasser und über wandernde Arten über internationale Grenzen hinweg
befördert und weitab von ihrem Freisetzungsort abgelagert werden, wo sie in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen
angereichert werden;

IM BEWUSSTSEIN der gesundheitlichen Gefahren, besonders in Entwicklungsländern, die sich aus der lokalen Exposition
mit persistenten organischen Schadstoffen ergeben, insbesondere im Bewusstsein der Auswirkungen auf Frauen und damit
auf künftige Generationen;

IN DER ERKENNTNIS, dass die Ökosysteme und eingeborenen Gemeinschaften der Arktis aufgrund der Biomagnifikation
persistenter organischer Schadstoffe besonders gefährdet sind und die Verunreinigung ihrer traditionellen Lebensmittel ein
Problem für das öffentliche Gesundheitswesen darstellt;

IM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit weltweiter Maßnahmen gegen persistente organische Schadstoffe;

IN WÜRDIGUNG der Entscheidung 19/13 C vom 7. Februar 1997 des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen zur Einleitung internationaler Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, durch
welche Emissionen und Einleitungen persistenter organischer Schadstoffe verringert und/oder verhindert werden sollen;

UNTER HINWEIS AUF die entsprechenden Bestimmungen der einschlägigen völkerrechtlichen Umweltübereinkünfte,
insbesondere des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung
für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel
und des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer
Entsorgung einschließlich der im Rahmen des Artikels 11 des letztgenannten Übereinkommens ausgearbeiteten regionalen
Übereinkünfte;

FERNER UNTER HINWEIS AUF die entsprechenden Bestimmungen der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung
und der Agenda 21;

IN ANERKENNUNG der Tatsache, dass der Gedanke der Vorsorge den Belangen aller Vertragsparteien zu Grunde liegt und in
diesem Übereinkommen verankert ist;

IN DER ERKENNTNIS, dass sich dieses Übereinkommen und andere völkerrechtliche Übereinkünfte in den Bereichen
Handel und Umwelt wechselseitig unterstützen;

IN BEKRÄFTIGUNG DESSEN, dass die Staaten nach der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen des
Völkerrechts das souveräne Recht haben, ihre eigenen Naturschätze gemäß ihrer eigenen Umwelt- und Entwicklungspolitik
zu nutzen, sowie die Pflicht, dafür zu sorgen, dass durch Tätigkeiten, die innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder unter ihrer
Kontrolle ausgeübt werden, der Umwelt in anderen Staaten oder in Gebieten außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein
Schaden zugefügt wird;

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Gegebenheiten und besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer, vor allem der am
wenigsten entwickelten Länder, sowie der Länder mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, insbesondere der
Notwendigkeit, ihre staatlichen Fähigkeiten im Bereich des Chemikalien-Managements, auch durch Technologietransfer,
Bereitstellung finanzieller und technischer Hilfe und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu
stärken,

UNTER VOLLER BERÜCKSICHTIGUNG des am 6. Mai 1994 in Barbados beschlossenen Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern;

IN ANBETRACHT der jeweiligen Fähigkeiten der entwickelten Länder und der Entwicklungsländer sowie der gemeinsamen,
jedoch unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Staaten nach Grundsatz 7 der Erklärung von Rio über Umwelt und
Entwicklung;

IN ANERKENNTNIS des wichtigen Beitrags, den der Privatsektor sowie nichtstaatliche Organisationen leisten können, um
Emissionen und Einleitungen persistenter organischer Schadstoffe zu verringern und/oder zu verhindern;
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UNTER BETONUNG der Notwendigkeit, dass die Hersteller von persistenten organischen Schadstoffen die Verantwortung
für eine Verringerung schädlicher Auswirkungen ihrer Produkte und für eine Unterrichtung der Anwender, der Regierungen
und der Öffentlichkeit von den gefährlichen Eigenschaften dieser Chemikalien übernehmen;

IM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit, Maßnahmen zur Verhinderung schädlicher Auswirkungen von persistenten
organischen Schadstoffen während aller Phasen ihres Lebenszyklus zu ergreifen;

IN BEKRÄFTIGUNG des Grundsatzes 16 der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung, wonach sich die nationalen
Behörden bemühen sollen, die Internalisierung von Umweltkosten und den Einsatz wirtschaftlicher Instrumente zu fördern,
wobei unter gebührender Berücksichtigung des öffentlichen Interesses und ohne Störung des Welthandels und
internationaler Investitionen dem Ansatz Rechnung getragen wird, dass grundsätzlich der Verursacher die Kosten der
Verschmutzung trägt;

die Vertragsparteien ERMUTIGEND, die nicht über Systeme zur rechtlichen Regelung und zur Bewertung von
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Industriechemikalien verfügen, derartige Systeme zu erarbeiten;

IN ANERKENNUNG der Wichtigkeit der Entwicklung und Verwendung von umweltgerechten alternativen Prozessen und
Chemikalien;

ENTSCHLOSSEN, die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen persistenter organischer
Schadstoffe zu schützen —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Ziel

Unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips nach Grundsatz 15
der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung ist es Ziel
dieses Übereinkommens, die menschliche Gesundheit und die
Umwelt vor persistenten organischen Schadstoffen zu schützen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens

a) bedeutet „Vertragspartei“ einen Staat oder eine Organisation
der regionalen Wirtschaftsintegration, der/die zugestimmt
hat, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, und
in dem/der das Übereinkommen in Kraft ist;

b) bedeutet „Organisation der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion“ eine von souveränen Staaten einer bestimmten Region
gebildete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die Zustän-
digkeit für die durch dieses Übereinkommen erfassten
Angelegenheiten übertragen haben und die im Einklang mit
ihren internen Verfahren ordnungsgemäß ermächtigt ist,
dieses Übereinkommen zu unterzeichnen, zu ratifizieren,
anzunehmen, zu genehmigen oder ihm beizutreten;

c) bedeutet „anwesende und abstimmende Vertragsparteien“
die anwesenden Vertragsparteien, die eine Ja- oder eine
Neinstimme abgeben.

Artikel 3

Maßnahmen zur Verringerung oder Verhinderung von
Freisetzungen aus beabsichtigter Produktion und

Verwendung

(1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich

a) zu einem Verbot und/oder zur Ergreifung der notwendigen
rechtlichen und Verwaltungsmaßnahmen zur Einstellung

i) der bei ihr erfolgenden Produktion und Verwendung
der in Anlage A aufgenommenen Chemikalien vor-
behaltlich der genannten Anlage und

ii) der bei ihr erfolgenden Einfuhr und Ausfuhr der in
Anlage A aufgenommenen Chemikalien nach Maß-
gabe des Absatzes 2 und

b) zur Beschränkung der bei ihr erfolgenden Produktion und
Verwendung der in Anlage B aufgenommenen Chemikalien
vorbehaltlich der genannten Anlage.

(2) Jede Vertragspartei ergreift Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten,

a) dass die Einfuhr einer in Anlage A oder Anlage B
aufgenommenen Chemikalie ausschließlich

i) zum Zweck einer umweltgerechten Entsorgung nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d erfolgt oder

ii) der Verwendung oder dem Zweck dient, die/der nach
Anlage A oder B für diese Vertragspartei zugelassen
ist;
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b) dass die Ausfuhr einer in Anlage A aufgenommenen
Chemikalie, für die eine produktions- oder verwendungs-
spezifische Ausnahmeregelung gilt, oder einer in Anlage B
aufgenommenen Chemikalie, für die eine produktions- oder
verwendungsspezifische Ausnahmeregelung oder ein
akzeptabler Zweck gilt, unter Berücksichtigung etwaiger
einschlägiger Bestimmungen in geltenden völkerrechtlichen,
auf dem Verfahren der vorherigen Zustimmung nach
Inkenntnissetzung beruhenden Übereinkünften ausschließ-
lich

i) zum Zweck einer umweltgerechten Entsorgung nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d erfolgt;

ii) an eine Vertragspartei erfolgt, welche diese Chemikalie
nach Anlage A oder B verwenden darf, oder

iii) an einen Staat, der nicht Vertragspartei dieses Über-
einkommens ist, erfolgt, welcher der ausführenden
Vertragspartei eine Jahresbescheinigung zur Verfügung
gestellt hat. Diese Bescheinigung nennt die vorge-
sehene Verwendung der Chemikalie und enthält eine
Erklärung, der zufolge der einführende Staat in Bezug
auf diese Chemikalie verpflichtet ist,

a) die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu
schützen, indem er die notwendigen Maßnah-
men ergreift, um Freisetzungen auf ein Mindest-
maß zu beschränken oder zu verhindern;

b) Artikel 6 Absatz 1 einzuhalten und

c) gegebenenfalls Anlage B Teil II Absatz 2 einzu-
halten;

die Bescheinigung enthält auch geeignete unterstüt-
zende Unterlagen, zum Beispiel Gesetze, Rechtsvor-
schriften oder Verwaltungs- und Handlungsrichtlinien.
Die ausführende Vertragspartei übermittelt die
Bescheinigung spätestens sechzig Tage nach Eingang
an das Sekretariat;

c) dass eine in Anlage A aufgenommene Chemikalie, für die
eine produktions- oder verwendungsspezifische Ausnah-
meregelung für eine Vertragspartei nicht mehr gilt, von
dieser Vertragspartei nicht mehr ausgeführt wird, es sei
denn, dies geschieht zum Zweck einer umweltgerechten
Entsorgung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d;

d) im Sinne dieses Absatzes umfasst der Begriff „Staat, der
nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist“ in Bezug
auf eine bestimmte Chemikalie einen Staat oder eine
Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, der/die
in Bezug auf diese Chemikalie nicht zugestimmt hat, durch
das Übereinkommen gebunden zu sein.

(3) Jede Vertragspartei, die über ein oder mehrere Systeme zur
rechtlichen Regelung und zur Bewertung von neuen Pflan-
zenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln oder neuen
Industriechemikalien verfügt, ergreift Regelungsmaßnahmen
zur Verhinderung der Produktion und Verwendung neuer

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel oder neuer
Industriechemikalien, die unter Berücksichtigung der Kriterien
der Anlage D Absatz 1 die Eigenschaften persistenter organischer
Schadstoffe aufweisen.

(4) Jede Vertragspartei, die über ein oder mehrere Systeme zur
rechtlichen Regelung und zur Bewertung von Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmitteln oder Industriechemikalien
verfügt, berücksichtigt im Rahmen dieser Systeme bei der
Durchführung von Bewertungen für derzeit angewandte Pflan-
zenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel oder Industrie-
chemikalien gegebenenfalls die Kriterien der Anlage D Absatz 1.

(5) Sofern in diesem Übereinkommen nichts anderes vorge-
sehen ist, gelten Absatz 1 und Absatz 2 nicht für Mengen einer
Chemikalie, deren Einsatz für die Forschung im Labormaßstab
oder als Referenzsubstanz vorgesehen ist.

(6) Jede Vertragspartei, für die eine spezifische Ausnahme-
regelung nach Anlage A oder eine spezifische Ausnahmeregelung
oder ein akzeptabler Zweck nach Anlage B gilt, ergreift geeignete
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass jede Produktion oder
Verwendung im Rahmen einer derartigen Ausnahmeregelung
oder eines derartigen Zwecks so erfolgt, dass die Exposition von
Menschen und die Freisetzung in die Umwelt verhindert oder auf
ein Mindestmaß beschränkt werden. Bei von Ausnahmerege-
lungen erfassten Verwendungen oder akzeptablen Zwecken, mit
denen unter normalen Einsatzbedingungen eine beabsichtigte
Freisetzung in die Umwelt verbunden ist, wird diese Freisetzung
unter Berücksichtigung anwendbarer Normen und Richtlinien
auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt.

Artikel 4

Register spezifischer Ausnahmeregelungen

(1) Hiermit wird ein Register zu dem Zweck eingerichtet,
diejenigen Vertragsparteien zu benennen, für welche spezifische
Ausnahmeregelungen gelten, die in Anlage A oder Anlage B
aufgenommen sind. Hierin nicht benannt werden Vertrags-
parteien, die von den Bestimmungen in Anlage A oder Anlage B
Gebrauch machen, welche von allen Vertragsparteien in
Anspruch genommen werden können. Das Register wird vom
Sekretariat geführt und ist für die Öffentlichkeit verfügbar.

(2) Das Register umfasst

a) eine den Anlagen A und B entnommene Aufstellung der
Arten spezifischer Ausnahmeregelungen,

b) eine Aufstellung der Vertragsparteien, für die eine in
Anlage A oder Anlage B aufgenommene Ausnahmerege-
lung gilt, und

c) eine Aufstellung der für jede registrierte spezifische
Ausnahmeregelung geltenden Ablauftermine.

(3) Jeder Staat kann sich, wenn er Vertragspartei wird, durch
schriftliche Notifikation an das Sekretariat für eine oder mehrere
Arten spezifischer Ausnahmeregelungen, die in Anlage A oder
Anlage B aufgenommen sind, registrieren lassen.
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(4) Sofern in dem Register nicht durch eine Vertragspartei ein
früherer Termin angegeben ist oder sofern nicht nach Absatz 7
eine Verlängerung gewährt wird, erlöschen alle Registrierungen
spezifischer Ausnahmeregelungen fünf Jahre nach Inkrafttreten
dieses Übereinkommens in Bezug auf eine bestimmte Chemika-
lie.

(5) Auf ihrer ersten Tagung entscheidet die Konferenz der
Vertragsparteien über ihr Überprüfungsverfahren für die
Registereinträge.

(6) Vor der Überprüfung eines Registereintrags legt die
betroffene Vertragspartei dem Sekretariat einen Bericht vor, in
dem die weiterhin bestehende Notwendigkeit einer Registrierung
dieser Ausnahmeregelung begründet wird. Der Bericht wird vom
Sekretariat allen Vertragsparteien zugesandt. Die Überprüfung
einer Registrierung wird auf der Grundlage aller verfügbaren
Informationen durchgeführt. Daraufhin kann die Konferenz der
Vertragsparteien gegenüber der betroffenen Vertragspartei die
Empfehlungen aussprechen, die sie für angemessen hält.

(7) Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf Ersuchen der
betroffenen Vertragspartei beschließen, den Zeitpunkt des Erlö-
schens einer spezifischen Ausnahmeregelung um einen Zeitraum
von bis zu fünf Jahren zu verschieben. Bei ihrem Beschluss
berücksichtigt die Konferenz der Vertragsparteien die besonderen
Gegebenheiten von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer
sind, sowie von Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen
Wirtschaftssystemen in angemessenem Umfang.

(8) Eine Vertragspartei kann einen Registereintrag hinsichtlich
einer spezifischen Ausnahmeregelung durch schriftliche Notifi-
kation an das Sekretariat jederzeit zurücknehmen. Die Streichung
wird an dem in der Notifikation genannten Tag wirksam.

(9) Sind für eine bestimmte Art von spezifischen Ausnahme-
regelungen keine Vertragsparteien mehr registriert, so können
hierzu keine neuen Registrierungen mehr erfolgen.

Artikel 5

Maßnahmen zur Verringerung oder Verhinderung von
Freisetzungen unerwünschter Nebenprodukte

Jede Vertragspartei ergreift zumindest die folgenden Maßnahmen
zur Verringerung der auf anthropogene Quellen zurückzufüh-
renden Gesamtfreisetzungen jeder der in Anlage C aufge-
nommenen Chemikalien mit dem Ziel der kontinuierlichen
Verringerung und — sofern durchführbar — der vollständigen
Einstellung:

a) Erarbeitung eines Aktionsplans oder gegebenenfalls eines
regionalen oder subregionalen Aktionsplans spätestens
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für
diese Vertragspartei sowie dessen anschließende Durch-
führung im Rahmen ihres in Artikel 7 bezeichneten
Durchführungsplans, mit dem die Freisetzung der in
Anlage C aufgenommenen Chemikalien angegeben,
beschrieben und behandelt sowie die Durchführung der

Buchstaben b bis e erleichtert werden sollen. Der Aktions-
plan umfasst folgende Elemente:

i) eine Bewertung derzeitiger und hochgerechneter Frei-
setzungen, einschließlich der Erarbeitung und Pflege
von Quellverzeichnissen und Emissionsschätzungen,
unter Berücksichtigung der in Anlage C angegebenen
Quellkategorien;

ii) eine Bewertung der Wirksamkeit der Rechtsvorschrif-
ten und Grundsätze der Vertragspartei in Bezug auf
die Regelung dieser Freisetzungen;

iii) Strategien zur Erfüllung der in diesem Absatz ent-
haltenen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der
Bewertungen nach den Ziffern i und ii;

iv) Schritte zur Förderung von Ausbildungs- und
Schulungsmaßnahmen in Bezug auf diese Strategien
und Aufklärung über sie;

v) eine alle fünf Jahre erfolgende Überprüfung dieser
Strategien und ihres Erfolgs bei der Erfüllung der
Verpflichtungen aus diesem Absatz; derartige Über-
prüfungen sind in die nach Artikel 15 vorzulegenden
Berichte einzubeziehen;

vi) einen Zeitplan für die Durchführung des Aktionsplans
und für die darin genannten Strategien und Maß-
nahmen;

b) Förderung der Anwendung verfügbarer, durchführbarer
und zweckmäßiger Maßnahmen, mit denen sich ein
realistisches und sinnvolles Maß an Freisetzungsverringe-
rung oder Quellenbeseitigung zügig erreichen lässt;

c) Förderung der Entwicklung und, soweit dies der Vertrags-
partei angemessen erscheint, Anordnung der Verwendung
von als Ersatz dienenden oder abgeänderten Materialien,
Produkten und Prozessen, um die Bildung und Freisetzung
der in Anlage C aufgenommenen Chemikalien zu ver-
hindern, und zwar unter Berücksichtigung der allgemeinen
Leitlinien über Maßnahmen zur Verhinderung und Verrin-
gerung von Freisetzungen in Anlage C sowie von Richt-
linien, die durch die Konferenz der Vertragsparteien zu
beschließen sind;

d) Förderung und — nach Maßgabe des Durchführungszeit-
plans im Aktionsplan der Vertragspartei — Anordnung der
Anwendung der besten verfügbaren Techniken für neue
Quellen innerhalb der Quellkategorien, für die eine
Vertragspartei in ihrem Aktionsplan entsprechenden Hand-
lungsbedarf sieht, wobei anfänglich auf die in Anlage C
Teil II angegebenen Quellkategorien ein besonderer Schwer-
punkt zu legen ist. In jedem Fall ist die Vorschrift zur
Anwendung der besten verfügbaren Techniken für neue
Quellen innerhalb der in Teil II der genannten Anlage
aufgenommenen Kategorien so früh wie praktikabel
schrittweise einzuführen, jedoch nicht später als vier Jahre
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diese Ver-

L 209/6 DE Amtsblatt der Europäischen Union 31.7.2006



tragspartei. Für die angegebenen Kategorien fördern die
Vertragsparteien die Anwendung der besten Umweltschutz-
praktiken. Bei der Anwendung der besten verfügbaren
Techniken und der besten Umweltschutzpraktiken sollen
die Vertragsparteien die allgemeinen Leitlinien über Maß-
nahmen zur Verhinderung und Verringerung von Frei-
setzungen in der genannten Anlage sowie die Richtlinien zu
den besten verfügbaren Techniken und besten Umwelt-
schutzpraktiken, die durch die Konferenz der Vertrags-
parteien zu beschließen sind, berücksichtigen;

e) Förderung der Anwendung der besten verfügbaren Techni-
ken und besten Umweltschutzpraktiken nach Maßgabe des
Aktionsplans der Vertragspartei:

i) für bestehende Quellen innerhalb der in Anlage C
Teil II aufgenommenen Quellkategorien und innerhalb
von Quellkategorien, wie sie in Teil III der genannten
Anlage beispielhaft genannt sind, sowie

ii) für neue Quellen innerhalb von Quellkategorien, wie
sie in Anlage C Teil III beispielhaft genannt sind, die
eine Vertragspartei nicht unter Buchstabe d behandelt
hat.

Bei der Anwendung der besten verfügbaren Techniken und der
besten Umweltschutzpraktiken sollen die Vertragsparteien die
allgemeinen Leitlinien über Maßnahmen zur Verhinderung und
Verringerung von Freisetzungen in Anlage C sowie die Richt-
linien zu den besten verfügbaren Techniken und besten
Umweltschutzpraktiken, die durch die Konferenz der Vertrags-
parteien zu beschließen sind, berücksichtigen;

f) Im Sinne dieses Absatzes und der Anlage C

i) bedeutet „beste verfügbare Techniken“ die wirksamste
und am weitesten fortgeschrittene Stufe der Ent-
wicklung von Tätigkeiten und entsprechenden Ver-
fahren, welche die praktische Eignung bestimmter
Techniken für eine grundsätzliche Schaffung der
Grundlage für Freisetzungsbegrenzungen anzeigen,
mit denen die Freisetzung von Chemikalien, die in
Anlage C Teil I aufgenommen sind, sowie deren
Auswirkungen auf die Umwelt als Ganzes verhindert
oder, wo dies nicht praktikabel ist, allgemein ver-
ringert werden sollen. Dabei

ii) umfasst „Techniken“ sowohl die eingesetzte Techno-
logie als auch die Art und Weise, in der die Anlage
geplant, gebaut, instand gehalten, betrieben und außer
Betrieb genommen wird;

iii) bedeutet „verfügbare“ Techniken diejenigen Techniken,
auf die der Betreiber zugreifen kann und die in einem
Maßstab entwickelt wurden, der ihre Realisierung in
dem betreffenden Industriesektor unter wirtschaftlich
und technisch tragfähigen Bedingungen bei Berück-
sichtigung der Kosten und Vorteile gestattet; und

iv) bedeutet „beste“ am wirksamsten im Hinblick auf die
Erreichung eines hohen allgemeinen Schutzniveaus
der Umwelt als Ganzes;

v) bedeutet „beste Umweltschutzpraktiken“ die Anwen-
dung der geeignetsten Kombination aus Kontroll-
maßnahmen und Strategien zum Schutz der Umwelt;

vi) bedeutet „neue Quelle“ jede Quelle, deren Bau oder
wesentliche Veränderung frühestens ein Jahr nach
dem Tag begonnen wird, an dem

a) dieses Übereinkommen für die betreffende Ver-
tragspartei in Kraft tritt oder

b) eine Änderung der Anlage C für die betreffende
Vertragspartei in Kraft tritt, wobei die Quelle erst
aufgrund dieser Änderung unter dieses Überein-
kommen fällt;

g) Emissionsgrenzwerte oder Leistungsvorgaben können von
einer Vertragspartei zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen in
Bezug auf beste verfügbare Techniken nach diesem Absatz
herangezogen werden.

Artikel 6

Maßnahmen zur Verringerung oder Verhinderung von
Freisetzungen aus Lagerbeständen und Abfällen

(1) Um zu gewährleisten, dass Lagerbestände, die aus in
Anlage A oder Anlage B aufgenommenen Chemikalien bestehen
oder diese enthalten, sowie Abfälle, die aus einer in Anlage A, B
oder C aufgenommenen Chemikalie bestehen, diese enthalten
oder mit dieser verunreinigt sind — darunter auch Produkte und
Artikel, wenn diese zu derartigen Abfällen werden —, so
behandelt werden, dass die menschliche Gesundheit und die
Umwelt geschützt werden, verpflichtet sich jede Vertragspartei
zu Folgendem:

a) Entwicklung geeigneter Strategien zur Feststellung von

i) Lagerbeständen, die aus in Anlage A oder Anlage B
aufgenommenen Chemikalien bestehen oder diese
enthalten, und

ii) in Gebrauch befindlichen Produkten und Artikeln
sowie Abfällen, die aus einer in Anlage A, B oder C
aufgenommenen Chemikalie bestehen, diese enthalten
oder mit dieser verunreinigt sind;

b) soweit durchführbar, Feststellung von Lagerbeständen, die
aus in Anlage A oder Anlage B aufgenommenen Chemika-
lien bestehen oder diese enthalten, und zwar auf der
Grundlage der unter Buchstabe a genannten Strategien;

c) soweit angebracht, eine sichere, effiziente und umweltge-
rechte Behandlung von Lagerbeständen. Lagerbestände von
in Anlage A oder Anlage B aufgenommenen Chemikalien
gelten, nachdem ihre Verwendung aufgrund einer spezifi-
schen Ausnahmeregelung nach Anlage A oder aufgrund
einer spezifischen Ausnahmeregelung oder eines akzepta-
blen Zwecks nach Anlage B nicht mehr gestattet ist —
wovon jedoch Lagerbestände ausgenommen sind, deren
Ausfuhr nach Artikel 3 Absatz 2 gestattet ist —, als Abfall
und sind nach Buchstabe d zu behandeln;
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d) Ergreifung geeigneter Maßnahmen, damit derartige Abfälle
— darunter auch Produkte und Artikel, wenn diese zu
derartigen Abfällen werden —

i) umweltgerecht gehandhabt, gesammelt, befördert und
gelagert werden;

ii) so entsorgt werden, dass die darin enthaltenen
persistenten organischen Schadstoffe zerstört oder
unumkehrbar umgewandelt werden, so dass sie nicht
mehr die Eigenschaften persistenter organischer
Schadstoffe aufweisen, oder auf andere Weise umwelt-
gerecht entsorgt werden, wenn ihre Zerstörung oder
unumkehrbare Umwandlung nicht die unter Umwelt-
gesichtspunkten vorzuziehende Möglichkeit darstellt
oder ihr Gehalt an persistenten organischen Schad-
stoffen niedrig ist, wobei internationale Regeln,
Normen und Richtlinien, auch solche, die nach
Absatz 2 gegebenenfalls erarbeitet werden, sowie
einschlägige weltweite und regionale Regelungen zur
Behandlung gefährlicher Abfälle zu berücksichtigen
sind;

iii) nicht für ein Entsorgungsverfahren zugelassen werden,
das zur Wiedergewinnung, Verwertung, Rückgewin-
nung, unmittelbaren Wiederverwendung oder ande-
ren Weiterverwendung persistenter organischer
Schadstoffe führen kann, und

iv) nicht ohne Berücksichtigung einschlägiger internatio-
naler Regeln, Normen und Richtlinien über Staats-
grenzen hinweg befördert werden;

e) Bemühungen zur Erarbeitung geeigneter Strategien zur
Feststellung von Flächen, die durch in Anlage A, B oder C
aufgenommene Chemikalien verunreinigt sind; wird eine
Sanierung dieser Standorte durchgeführt, so hat sie in einer
umweltgerechten Weise zu erfolgen.

(2) Die Konferenz der Vertragsparteien arbeitet eng mit den
zuständigen Organen des Basler Übereinkommens über die
Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher
Abfälle und ihrer Entsorgung zusammen, um unter anderem

a) Grade der Zerstörung und unumkehrbaren Umwandlung
festzulegen, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass
die Eigenschaften persistenter organischer Schadstoffe nach
Anlage D Absatz 1 nicht auftreten;

b) die Methoden festzulegen, die nach ihrer Auffassung die
genannte umweltgerechte Entsorgung darstellen, und

c) soweit angebracht, an der Festlegung der Konzentrationen
der in die Anlagen A, B und C aufgenommenen
Chemikalien zu arbeiten, um den in Absatz 1
Buchstabe d Ziffer ii genannten niedrigen Gehalt an
persistenten organischen Schadstoffen festzusetzen.

Artikel 7

Durchführungspläne

(1) Jede Vertragspartei ist verpflichtet,

a) einen Plan für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen zu erarbeiten und sich um dessen
Durchführung zu bemühen;

b) ihren Durchführungsplan innerhalb von zwei Jahren,
nachdem dieses Übereinkommen für diese Vertragspartei
in Kraft getreten ist, der Konferenz der Vertragsparteien zu
übermitteln und

c) ihren Durchführungsplan in regelmäßigen Abständen in
einer von der Konferenz der Vertragsparteien festzulegen-
den Art und Weise zu überprüfen und ihn gegebenenfalls
auf den neuesten Stand zu bringen.

(2) Die Vertragsparteien arbeiten gegebenenfalls unmittelbar
oder über weltweite, regionale und subregionale Organisationen
zusammen und konsultieren ihre nationalen Interessengruppen,
darunter Frauengruppen sowie mit der Gesundheit von Kindern
befasste Gruppen, um die Erarbeitung, Verwirklichung und
Aktualisierung ihrer Durchführungspläne zu erleichtern.

(3) Die Vertragsparteien bemühen sich um die Anwendung
und, soweit erforderlich, die Festlegung der Maßnahmen, um
nationale Durchführungspläne für persistente organische Schad-
stoffe gegebenenfalls in ihre Strategien für eine nachhaltige
Entwicklung einzubeziehen.

Artikel 8

Aufnahme von Chemikalien in die Anlagen A, B und C

(1) Eine Vertragspartei kann dem Sekretariat einen Vorschlag
zur Aufnahme einer Chemikalie in die Anlagen A, B und/oder C
unterbreiten. Bei der Erarbeitung eines Vorschlags kann eine
Vertragspartei von anderen Vertragsparteien und/oder dem
Sekretariat unterstützt werden.

(2) Das Sekretariat prüft, ob der Vorschlag die in Anlage D
angegebenen Informationen enthält. Hat sich das Sekretariat
davon überzeugt, dass der Vorschlag die angegebenen Informa-
tionen enthält, so leitet es den Vorschlag an den Überprüfungs-
ausschuss für persistente organische Schadstoffe weiter.

(3) Der Ausschuss prüft den Vorschlag und wendet die in
Anlage D aufgeführten Prüfkriterien auf flexible und transparente
Art und Weise und unter integrativer und ausgewogener
Berücksichtigung aller bereitgestellten Informationen an.

(4) Hat sich der Ausschuss davon überzeugt,

a) dass die Prüfkriterien erfüllt wurden, so stellt er den
Vorschlag und die Bewertung des Ausschusses allen
Vertragsparteien und Beobachtern über das Sekretariat zur
Verfügung und fordert sie zur Vorlage der in Anlage E
angegebenen Informationen auf; oder
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b) dass die Prüfkriterien nicht erfüllt wurden, so unterrichtet er
alle Vertragsparteien und Beobachter über das Sekretariat
und stellt den Vorschlag und die Bewertung des Aus-
schusses allen Vertragsparteien zur Verfügung; der Vor-
schlag wird zurückgestellt.

(5) Jede Vertragspartei kann einen vom Ausschuss nach
Absatz 4 zurückgestellten Vorschlag dem Ausschuss wieder
vorlegen. Im Rahmen dieser Wiedervorlage können etwaige
Belange der Vertragspartei sowie eine Begründung für eine
weitere Prüfung durch den Ausschuss vorgebracht werden. Stellt
der Ausschuss im Anschluss an dieses Verfahren den Vorschlag
erneut zurück, so kann die Vertragspartei die Entscheidung des
Ausschusses anfechten, woraufhin die Konferenz der Vertrags-
parteien die Angelegenheit auf ihrer nächsten Tagung prüft. Die
Konferenz der Vertragsparteien kann auf der Grundlage der
Prüfkriterien in Anlage D und unter Berücksichtigung der
Bewertung des Ausschusses sowie etwaiger zusätzlicher, seitens
einer Vertragspartei oder eines Beobachters bereitgestellter
Informationen beschließen, dass der Vorschlag weiter behan-
delt werden soll.

(6) Hat der Ausschuss beschlossen, dass die Prüfkriterien erfüllt
wurden, oder hat die Konferenz der Vertragsparteien beschlos-
sen, dass der Vorschlag weiter behandelt werden soll, so prüft der
Ausschuss den Vorschlag unter Berücksichtigung etwaiger
zusätzlicher erhaltener Informationen weiter und erstellt den
Entwurf eines Risikoprofils nach Anlage E. Er stellt diesen
Entwurf über das Sekretariat allen Vertragsparteien und
Beobachtern zur Verfügung, holt fachliche Stellungnahmen von
diesen ein und vervollständigt unter Berücksichtigung dieser
Stellungnahmen das Risikoprofil.

(7) Beschließt der Ausschuss auf der Grundlage des nach
Anlage E erarbeiteten Risikoprofils,

a) dass die Chemikalie infolge ihres weiträumigen Transports
in der Umwelt wahrscheinlich zu erheblichen schädlichen
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder
Umwelt führt, so dass weltweite Maßnahmen erforderlich
sind, so wird der Vorschlag weiter behandelt. Das Fehlen
einer vollständigen wissenschaftlichen Sicherheit verhindert
nicht die weitere Behandlung des Vorschlags. Der Ausschuss
fordert über das Sekretariat von allen Vertragsparteien und
Beobachtern Informationen zu den in Anlage F aufge-
führten Überlegungen an. Daraufhin erstellt er eine
Bewertung zum Risikomanagement, die eine Analyse
möglicher Kontrollmaßnahmen für die Chemikalie nach
Maßgabe der genannten Anlage enthält; oder

b) dass der Vorschlag nicht weiter behandelt werden soll, so
stellt er über das Sekretariat das Risikoprofil allen Vertrags-
parteien und Beobachtern zur Verfügung und stellt den
Vorschlag zurück.

(8) Bei jedem nach Absatz 7 Buchstabe b zurückgestellten
Vorschlag kann eine Vertragspartei die Konferenz der Vertrags-
parteien ersuchen, den Erlass einer Anweisung an den Ausschuss
zu prüfen, der zufolge von der vorschlagenden Vertragspartei
und von anderen Vertragsparteien während eines Zeitraums von
höchstens einem Jahr zusätzliche Informationen anzufordern
sind. Nach Ablauf dieses Zeitraums und auf der Grundlage
gegebenenfalls erhaltener Informationen prüft der Ausschuss den
Vorschlag nach Absatz 6 mit der von der Konferenz der
Vertragsparteien zu beschließenden Vorrangigkeit erneut. Stellt
der Ausschuss im Anschluss an dieses Verfahren den Vorschlag
erneut zurück, so kann die Vertragspartei die Entscheidung des

Ausschusses anfechten, woraufhin die Konferenz der Vertrags-
parteien die Angelegenheit auf ihrer nächsten Tagung prüft. Die
Konferenz der Vertragsparteien kann auf der Grundlage des nach
Anlage E erarbeiteten Risikoprofils und unter Berücksichtigung
der Bewertung des Ausschusses sowie etwaiger zusätzlicher
Informationen seitens einer Vertragspartei oder eines Beobach-
ters beschließen, dass der Vorschlag weiter behandelt werden
soll. Beschließt die Konferenz der Vertragsparteien, dass der
Vorschlag weiter zu behandeln ist, so erstellt der Ausschuss
daraufhin die Bewertung des Risikomanagements.

(9) Der Ausschuss gibt auf der Grundlage des in Absatz 6
genannten Risikoprofils und der in Absatz 7 Buchstabe a oder
Absatz 8 genannten Bewertung des Risikomanagements eine
Empfehlung darüber ab, ob die Aufnahme der Chemikalie in die
Anlagen A, B und/oder C von der Konferenz der Vertragsparteien
erwogen werden soll. Die Konferenz der Vertragsparteien
beschließt in vorsorgender Weise unter angemessener Berück-
sichtigung der Empfehlungen des Ausschusses einschließlich
etwaiger wissenschaftlicher Unsicherheiten, ob die Chemikalie
unter Angabe der zugehörigen Kontrollmaßnahmen in die
Anlagen A, B und/oder C aufzunehmen ist.

Artikel 9

Informationsaustausch

(1) Jede Vertragspartei erleichtert oder übernimmt den Aus-
tausch von Informationen, die maßgeblich sind

a) für die Verringerung oder Verhinderung der Produktion,
Verwendung und Freisetzung persistenter organischer
Schadstoffe und

b) für Alternativen zu persistenten organischen Schadstoffen,
einschließlich Informationen über deren Risiken sowie
deren wirtschaftliche und soziale Kosten.

(2) Die Vertragsparteien tauschen die in Absatz 1 genannten
Informationen unmittelbar oder über das Sekretariat aus.

(3) Jede Vertragspartei benennt für den Austausch derartiger
Informationen eine innerstaatliche Anlaufstelle.

(4) Das Sekretariat dient als Vermittlungsstelle für Informatio-
nen über persistente organische Schadstoffe, darunter auch
Informationen, die von Vertragsparteien, zwischenstaatlichen
Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen bereitge-
stellt werden.

(5) Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten Informatio-
nen zur Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt
nicht als vertraulich. Vertragsparteien, die nach diesem Überein-
kommen sonstige Informationen austauschen, schützen vertrau-
liche Informationen nach Vereinbarung.
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Artikel 10

Informationen, Bewusstseinsbildung und Aufklärung

(1) Jede Vertragspartei fördert und erleichtert im Rahmen ihrer
Möglichkeiten

a) die Bewusstseinsbildung unter ihren politisch Verantwort-
lichen und Entscheidungsträgern in Bezug auf persistente
organische Schadstoffe,

b) die Bereitstellung aller verfügbaren Informationen über
persistente organische Schadstoffe für die Öffentlichkeit
unter Berücksichtigung des Artikels 9 Absatz 5,

c) die Erarbeitung und Durchführung von Programmen zur
Aufklärung und zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlich-
keit, insbesondere für Frauen, Kinder und die am wenigsten
gebildeten Bevölkerungsschichten, über persistente organi-
sche Schadstoffe und über deren Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt sowie über deren Alternativen,

d) die Beteiligung der Öffentlichkeit an Fragen im Zusammen-
hang mit persistenten organischen Schadstoffen und deren
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt sowie an der
Erarbeitung geeigneter Beiträge, einschließlich der Möglich-
keit zur Einbringung eigener Beiträge auf nationaler Ebene
zur Durchführung dieses Übereinkommens,

e) die Schulung von Arbeitnehmern, Wissenschaftlern, Lehr-
personal sowie Fach- und Führungskräften,

f) die Erarbeitung und den Austausch von Materialien zur
Aufklärung und Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit
auf nationaler und internationaler Ebene und

g) die Erarbeitung und Durchführung von Bildungs- und
Schulungsprogrammen auf nationaler und internationaler
Ebene.

(2) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten
sicher, dass die Öffentlichkeit Zugang zu den in Absatz 1
genannten öffentlichen Informationen hat und dass die Infor-
mationen auf dem neuesten Stand gehalten werden.

(3) Jede Vertragspartei ermutigt im Rahmen ihrer Möglich-
keiten die Wirtschaft sowie beruflich damit befasste Nutzer zur
Förderung und Erleichterung der Bereitstellung der in Absatz 1
genannten Informationen auf nationaler und gegebenenfalls
subregionaler, regionaler und weltweiter Ebene.

(4) Bei der Bereitstellung von Informationen über persistente
organische Schadstoffe und deren Alternativen können die
Vertragsparteien Sicherheitsdatenblätter, Berichte, Massenmedien
und sonstige Kommunikationsmittel verwenden und auf natio-
naler und regionaler Ebene Informationszentren einrichten.

(5) Jede Vertragspartei zieht wohlwollend die Entwicklung von
Mechanismen, beispielsweise Registern zur Freisetzung und
Weitergabe von Schadstoffen, für die Erfassung und Verbreitung

von Informationen über Schätzungen der jährlich freigesetzten
oder entsorgten Mengen der in Anlage A, B oder C aufge-
nommenen Chemikalien in Betracht.

Artikel 11

Forschung, Entwicklung und Überwachung

(1) Die Vertragsparteien fördern und/oder übernehmen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auf nationaler und internationaler
Ebene eine geeignete Forschung, Entwicklung, Überwachung und
Zusammenarbeit in Bezug auf persistente organische Schadstoffe
und gegebenenfalls deren Alternativen sowie potenzielle
persistente organische Schadstoffe, auch hinsichtlich

a) Quellen und Freisetzungen in die Umwelt,

b) Vorhandensein, Konzentration und Entwicklung der Kon-
zentration im Menschen und in der Umwelt,

c) Transport, Verhalten und Umwandlung in der Umwelt,

d) Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt,

e) sozioökonomischer und kultureller Auswirkungen,

f) Verringerung und/oder Verhinderung ihrer Freisetzung und

g) harmonisierter Methoden zur Bestandserfassung von Quel-
len, bei denen persistente organische Schadstoffe entstehen,
sowie Analysemethoden für die Messung von Freisetzun-
gen.

(2) Bei der Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 sind
die Vertragsparteien im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet,

a) internationale Programme, Netzwerke und Organisationen,
deren Ziel die Festlegung, Durchführung, Einschätzung und
Finanzierung von Forschung, Datenerfassung und Über-
wachung ist, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
Doppelarbeit auf ein Mindestmaß zu beschränken, zu
unterstützen beziehungsweise weiterzuentwickeln,

b) nationale und internationale Bemühungen zur Stärkung
nationaler wissenschaftlicher und technischer Forschungs-
möglichkeiten zu unterstützen, insbesondere in Entwick-
lungsländern und in Ländern mit im Übergang befindlichen
Wirtschaftssystemen, und den Zugang zu Daten und
Analysen sowie deren Austausch zu fördern,

c) die Belange und Bedürfnisse von Entwicklungsländern
sowie Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschafts-
systemen, insbesondere im Bereich finanzieller und techni-
scher Mittel, zu berücksichtigen und bei der Verbesserung
ihrer Möglichkeiten zur Beteiligung an den unter den
Buchstaben a und b genannten Bemühungen zusammen-
zuarbeiten,

d) Forschungsarbeiten durchzuführen, die auf die Minderung
der Auswirkungen persistenter organischer Schadstoffe auf
die Fortpflanzungsfähigkeit gerichtet sind,
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e) die Ergebnisse ihrer in diesem Absatz genannten For-
schungs-, Entwicklungs- und Überwachungstätigkeit der
Öffentlichkeit rechtzeitig und regelmäßig zur Verfügung zu
stellen und

f) die Zusammenarbeit hinsichtlich Speicherung und Pflege
von Informationen, die aus der Forschung, Entwicklung
und Überwachung gewonnen wurden, zu fördern und/oder
zu verwirklichen.

Artikel 12

Technische Hilfe

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die rechtzeitige und
angemessene Bereitstellung technischer Hilfe als Reaktion auf
Ersuchen von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und
von Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschafts-
systemen für die erfolgreiche Durchführung dieses Übereinkom-
mens von wesentlicher Bedeutung ist.

(2) Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um für Vertrags-
parteien, die Entwicklungsländer sind, und Vertragsparteien mit
im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen rechtzeitige und
geeignete technische Hilfe zu leisten und sie unter Berücksich-
tigung ihrer besonderen Bedürfnisse dabei zu unterstützen, ihre
Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Über-
einkommen zu entwickeln und zu stärken.

(3) In dieser Hinsicht umfasst die von Vertragsparteien, die
entwickelte Länder sind, sowie von anderen Vertragsparteien im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leistende technische Hilfe, soweit
angemessen und einvernehmlich vereinbart, technische Hilfe
beim Kapazitätsaufbau zur Erfüllung der Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen. Weitere Leitlinien hierzu werden von
der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung gestellt.

(4) Die Vertragsparteien legen in Bezug auf die Durchführung
dieses Übereinkommens gegebenenfalls Regelungen zum Zweck
der Bereitstellung technischer Hilfe und der Förderung des
Technologietransfers an Vertragsparteien, die Entwicklungsländer
sind, und an Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen
Wirtschaftssystemen fest. Diese Regelungen umfassen regionale
und subregionale Zentren für den Kapazitätsaufbau und den
Technologietransfer, um Vertragsparteien, die Entwicklungslän-
der sind, und Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen
Wirtschaftssystemen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen zu unterstützen. Weitere Leitlinien
hierzu werden von der Konferenz der Vertragsparteien zur
Verfügung gestellt.

(5) Die Vertragsparteien tragen im Zusammenhang mit diesem
Artikel bei ihren Maßnahmen hinsichtlich der technischen Hilfe
den speziellen Bedürfnissen und der besonderen Lage der am
wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselstaaten, die
Entwicklungsländer sind, voll Rechnung.

Artikel 13

Finanzielle Mittel und Finanzierungsmechanismen

(1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten finanzielle Unterstützung und Anreize im Hin-
blick auf diejenigen innerstaatlichen Tätigkeiten, die zur Ver-
wirklichung der Ziele dieses Übereinkommens durchgeführt
werden sollen, im Einklang mit ihren innerstaatlichen Plänen,
Prioritäten und Programmen bereitzustellen.

(2) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, stellen
neue und zusätzliche finanzielle Mittel bereit, um es den
Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, sowie den Ver-
tragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen
zu ermöglichen, die vereinbarten vollen Mehrkosten zu tragen,
die aus der Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen nach Vereinbarung
zwischen einer Empfänger-Vertragspartei und einem Rechts-
träger, der an dem in Absatz 6 beschriebenen Mechanismus
beteiligt ist, entstehen. Andere Vertragsparteien können diese
finanziellen Mittel auf freiwilliger Grundlage und im Rahmen
ihrer Möglichkeiten ebenfalls bereitstellen. Zu Beiträgen aus
sonstigen Quellen soll ebenfalls ermutigt werden. Bei der
Erfüllung dieser Verpflichtungen wird berücksichtigt, dass die
Mittel angemessen und vorhersehbar sein und rechtzeitig
eingehen müssen und dass eine Lastenteilung unter den Beitrag
leistenden Vertragsparteien wichtig ist.

(3) Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und andere
Vertragsparteien, die dazu im Rahmen ihrer Möglichkeiten und
im Einklang mit ihren innerstaatlichen Plänen, Prioritäten und
Programmen in der Lage sind, können auch finanzielle Mittel
über andere bilaterale, regionale und multilaterale Quellen oder
Wege zur Verfügung stellen, welche die Vertragsparteien, die
Entwicklungsländer sind, und die Vertragsparteien mit im
Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen zur Unterstützung
ihrer Durchführung dieses Übereinkommens in Anspruch
nehmen können.

(4) Der Umfang, in dem die Vertragsparteien, die Entwicklungs-
länder sind, ihre Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen
wirksam erfüllen, wird davon abhängen, inwieweit die Vertrags-
parteien, die entwickelte Länder sind, ihre Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen betreffend finanzielle Mittel, technische
Hilfe und Technologietransfer wirksam erfüllen. Die Tatsache,
dass die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung
sowie die Beseitigung der Armut für Vertragsparteien, die
Entwicklungsländer sind, erste und dringlichste Anliegen sind,
wird unter angemessener Einbeziehung der Notwendigkeit, die
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, in vollem
Umfang berücksichtigt.

(5) Die Vertragsparteien tragen bei ihren Maßnahmen hinsicht-
lich der Finanzierung den speziellen Bedürfnissen und der
besonderen Lage der am wenigsten entwickelten Länder und der
kleinen Inselstaaten, die Entwicklungsländer sind, voll Rechnung.

(6) Hiermit wird ein Mechanismus für die Bereitstellung
angemessener und nachhaltiger finanzieller Mittel in Form
unentgeltlicher Zuschüsse oder zu Vorzugsbedingungen für
Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und für Vertrags-
parteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen
festgelegt, um diese bei der Durchführung des Übereinkommens
zu unterstützen. Der Mechanismus arbeitet für die Zwecke des
Übereinkommens unter der Aufsicht — sofern angebracht —
und Leitung der Konferenz der Vertragsparteien und ist dieser
gegenüber verantwortlich. Seine Arbeit wird einem oder mehre-
ren Rechtsträgern, einschließlich bestehender internationaler
Rechtsträger, nach Beschluss der Konferenz der Vertragsparteien
übertragen. In den Mechanismus können auch andere Rechts-
träger einbezogen werden, die multilaterale, regionale und
bilaterale finanzielle und technische Hilfe bereitstellen. Beiträge
zu dem Mechanismus werden zusätzlich zu sonstigen im
Rahmen und nach Maßgabe des Absatzes 2 vorgenommenen
Finanztransfers an Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind,
und an Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirt-
schaftssystemen geleistet.
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(7) Im Einklang mit den Zielen dieses Übereinkommens und
Absatz 6 beschließt die Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer
ersten Tagung geeignete Leitlinien für den Mechanismus und
einigt sich mit dem oder den an dem Finanzierungsmechanismus
beteiligten Rechtsträger(n) auf die Regelungen zu dessen Durch-
führung. Die Leitlinien befassen sich unter anderem mit

a) der Festlegung der Politik, der Strategien und der
Programmprioritäten sowie eindeutiger und detaillierter
Kriterien und Leitlinien für die Berechtigung zum Zugang
zu finanziellen Mitteln und zu ihrer Verwendung, wozu
auch eine regelmäßige Überwachung und Bewertung dieser
Verwendung gehört,

b) der von Seiten des oder der Rechtsträger zu erfolgenden
Bereitstellung regelmäßiger Berichte an die Konferenz der
Vertragsparteien über die Angemessenheit und Nachhaltig-
keit der Finanzierung von Tätigkeiten, die hinsichtlich der
Durchführung dieses Übereinkommens von Belang sind,

c) der Förderung von Vorgehensweisen, Mechanismen und
Regelungen für eine Finanzierung aus mehreren Quellen,

d) den näheren Einzelheiten einer berechenbaren und nach-
vollziehbaren Festlegung des Finanzierungsbetrags, der zur
Durchführung dieses Übereinkommens notwendig und
verfügbar ist, wobei die Möglichkeit, dass die allmähliche
Abschaffung persistenter organischer Schadstoffe eine
nachhaltige Finanzierung erforderlich machen könnte,
sowie die Bedingungen, unter denen dieser Betrag in
regelmäßigen Abständen einer Überprüfung zu unterziehen
ist, zu berücksichtigen sind, und

e) den näheren Einzelheiten der Bereitstellung von Hilfe an
betroffene Vertragsparteien, einschließlich Bedarfsabschät-
zungen, Informationen zu verfügbaren Finanzierungsquel-
len und Finanzierungssystemen, um die Koordinierung
zwischen ihnen zu erleichtern.

(8) Die Konferenz der Vertragsparteien überprüft spätestens auf
ihrer zweiten Tagung und danach in regelmäßigen Abständen die
Wirksamkeit des nach diesem Artikel eingerichteten Mechanis-
mus, dessen Fähigkeit einer angemessenen Berücksichtigung der
sich ändernden Bedürfnisse von Vertragsparteien, die Entwick-
lungsländer sind, sowie von Vertragsparteien mit im Übergang
befindlichen Wirtschaftssystemen, die in Absatz 7 genannten
Kriterien und Leitlinien, die Höhe der Finanzierung sowie die
Wirksamkeit der Tätigkeit der institutionellen Rechtsträger, die
mit der Erfüllung der Aufgaben des Finanzierungsmechanismus
betraut sind. Auf der Grundlage dieser Überprüfung ergreift die
Konferenz der Vertragsparteien erforderlichenfalls geeignete
Maßnahmen, um die Wirksamkeit des Mechanismus zu ver-
bessern, auch mit Hilfe von Empfehlungen und Leitlinien
betreffend Maßnahmen zur Gewährleistung einer angemessenen
und nachhaltigen Finanzierung, um den Bedürfnissen der
Vertragsparteien Rechnung zu tragen.

Artikel 14

Vorübergehende finanzielle Regelungen

Die institutionelle Struktur der Globalen Umweltfazilität, die
nach Maßgabe der Übereinkunft zur Einrichtung der umstruktu-
rierten Globalen Umweltfazilität arbeitet, ist für einen

Übergangszeitraum der wichtigste Rechtsträger, der mit der
Erfüllung der Aufgaben des in Artikel 13 vorgesehenen
Finanzierungsmechanismus betraut wird, und zwar für den
Zeitraum zwischen dem Tag des Inkrafttretens dieses Über-
einkommens und der ersten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Konferenz der
Vertragsparteien beschließt, welche institutionelle Struktur nach
Artikel 13 benannt wird. Die institutionelle Struktur der
Globalen Umweltfazilität soll diese Aufgaben durch operative
Maßnahmen erfüllen, die sich insbesondere auf persistente
organische Schadstoffe beziehen, wobei zu berücksichtigen ist,
dass für diesen Bereich neue Regelungen erforderlich sein
können.

Artikel 15

Berichterstattung

(1) Jede Vertragspartei berichtet der Konferenz der Vertrags-
parteien über die Maßnahmen, die sie zur Durchführung dieses
Übereinkommens ergriffen hat, sowie über die Wirksamkeit
dieser Maßnahmen bei der Erreichung der Ziele des Über-
einkommens.

(2) Jede Vertragspartei stellt dem Sekretariat Folgendes zur
Verfügung:

a) statistische Daten zu ihren gesamten Produktions-, Einfuhr-
und Ausfuhrmengen jeder der in die Anlage A und Anlage
B aufgenommenen Chemikalien oder eine realistische
Schätzung dieser Daten und

b) so weit wie möglich, eine Liste der Staaten, aus denen sie
jeden dieser Stoffe eingeführt hat, sowie eine Liste der
Staaten, in die sie jeden dieser Stoffe ausgeführt hat.

(3) Diese Berichterstattung erfolgt in regelmäßigen Abständen
und in einer von der Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer
ersten Tagung zu beschließenden Form.

Artikel 16

Bewertung der Wirksamkeit

(1) Erstmals vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieses
Übereinkommens und danach in regelmäßigen Abständen, die
von der Konferenz der Vertragsparteien zu beschließen sind,
bewertet die Konferenz die Wirksamkeit dieses Übereinkom-
mens.

(2) Um diese Bewertung zu erleichtern, leitet die Konferenz der
Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung die Festlegung von
Regelungen in die Wege, um sich vergleichsfähige Überwa-
chungsdaten über das Vorhandensein der in die Anlagen A, B
oder C aufgenommenen Chemikalien sowie deren regionalen
und weltweiten Transport in der Umwelt zu verschaffen. Diese
Regelungen

a) sollen von den Vertragsparteien auf regionaler Ebene zum
angemessenen Zeitpunkt, im Rahmen ihrer technischen
und finanziellen Möglichkeiten, so weit wie möglich unter
Verwendung bestehender Überwachungsprogramme und
-mechanismen und unter Förderung einer Harmonisierung
der Vorgehensweisen durchgeführt werden,
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b) können, falls erforderlich, unter Berücksichtigung der
Unterschiede zwischen den Regionen und deren Möglich-
keiten bei der Durchführung von Überwachungstätigkeiten
ergänzt werden und

c) enthalten Berichte an die Konferenz der Vertragsparteien
über die Ergebnisse der Überwachungstätigkeiten auf
regionaler und weltweiter Grundlage in von der Konferenz
der Vertragsparteien festzulegenden Abständen.

(3) Die in Absatz 1 beschriebene Bewertung wird auf der
Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen, umweltbezoge-
nen, technischen und wirtschaftlichen Informationen durchge-
führt; dazu gehören

a) Berichte und sonstige Überwachungsinformationen, die
nach Absatz 2 bereitgestellt werden,

b) nationale Berichte, die nach Artikel 15 vorgelegt werden,
und

c) Informationen über die Nichteinhaltung, die nach den in
Artikel 17 festgelegten Verfahren bereitgestellt werden.

Artikel 17

Nichteinhaltung

Die Konferenz der Vertragsparteien erarbeitet und genehmigt so
bald wie möglich Verfahren und institutionelle Mechanismen zur
Feststellung einer Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens und zur Behandlung von Vertragsparteien, in
deren Fall eine solche Nichteinhaltung festgestellt worden ist.

Artikel 18

Beilegung von Streitigkeiten

(1) Die Vertragsparteien legen alle zwischen ihnen entstehen-
den Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses
Übereinkommens durch Verhandlungen oder andere friedliche
Mittel ihrer Wahl bei.

(2) Bei der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung
des Übereinkommens oder beim Beitritt zum Übereinkommen
oder jederzeit danach kann eine Vertragspartei, die keine
Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration ist, in einer
dem Verwahrer vorgelegten Urkunde erklären, dass sie in Bezug
auf jede Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung des
Übereinkommens eines der folgenden Mittel der Streitbeilegung
oder beide gegenüber jeder Vertragspartei, welche dieselbe
Verpflichtung übernimmt, als obligatorisch anerkennt:

a) ein Schiedsverfahren nach einem Verfahren, das von der
Konferenz der Vertragsparteien so bald wie möglich in einer
Anlage beschlossen wird;

b) Vorlage der Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof.

(3) Eine Vertragspartei, die eine Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration ist, kann in Bezug auf ein Schiedsver-
fahren nach dem in Absatz 2 Buchstabe a vorgesehenen
Verfahren eine Erklärung mit gleicher Wirkung abgeben.

(4) Eine nach Absatz 2 oder Absatz 3 abgegebene Erklärung
bleibt in Kraft, bis sie nach den darin enthaltenen Bestimmungen
erlischt, oder bis zum Ablauf von drei Monaten nach Hinter-
legung einer schriftlichen Rücknahmenotifikation beim Ver-
wahrer.

(5) Das Erlöschen einer Erklärung, einer Rücknahmenotifika-
tion oder eine neue Erklärung berühren nicht die bei einem
Schiedsgericht oder beim Internationalen Gerichtshof anhängi-
gen Verfahren, es sei denn, die Streitparteien vereinbaren etwas
anderes.

(6) Haben die Streitparteien nicht demselben oder keinem
Verfahren nach Absatz 2 zugestimmt und konnten sie ihre
Streitigkeit nicht binnen zwölf Monaten, nachdem eine Vertrags-
partei einer anderen notifiziert hat, dass eine Streitigkeit
zwischen ihnen besteht, beilegen, so wird der Streitfall auf
Ersuchen einer der Streitparteien einer Vergleichskommission
vorgelegt. Die Vergleichskommission erstellt einen Bericht mit
Empfehlungen. Weitere Verfahren in Bezug auf die Vergleichs-
kommission werden in eine von der Konferenz der Vertrags-
parteien spätestens auf der zweiten Tagung der Konferenz zu
beschließenden Anlage aufgenommen.

Artikel 19

Konferenz der Vertragsparteien

(1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien einge-
setzt.

(2) Die erste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien wird
vom Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Über-
einkommens einberufen. Danach finden ordentliche Tagungen
der Konferenz der Vertragsparteien in regelmäßigen Abständen
statt, die von der Konferenz beschlossen werden.

(3) Außerordentliche Tagungen der Konferenz der Vertrags-
parteien finden statt, wenn es die Konferenz für notwendig
erachtet oder eine Vertragspartei dies schriftlich beantragt, sofern
dieser Antrag von mindestens einem Drittel der Vertragsparteien
unterstützt wird.

(4) Die Konferenz der Vertragsparteien vereinbart und
beschließt auf ihrer ersten Tagung durch Konsens eine Geschäfts-
ordnung für sich selbst und für alle Nebenorgane sowie
Finanzbestimmungen für die Tätigkeit des Sekretariats.

(5) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft und bewertet
laufend die Durchführung dieses Übereinkommens. Sie nimmt
die ihr aufgrund des Übereinkommens übertragenen Aufgaben
wahr; zu diesem Zweck

a) setzt sie zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes 6
die von ihr zur Durchführung des Übereinkommens für
notwendig erachteten Nebenorgane ein;
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b) arbeitet sie gegebenenfalls mit den zuständigen inter-
nationalen Organisationen sowie zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Stellen zusammen;

c) überprüft sie regelmäßig alle den Vertragsparteien nach
Artikel 15 zur Verfügung gestellten Informationen, ein-
schließlich der Prüfung der Wirksamkeit des Artikels 3
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii;

d) prüft und ergreift sie weitere Maßnahmen, die zur
Erreichung der Zwecke des Übereinkommens erforderlich
sind.

(6) Die Konferenz der Vertragsparteien setzt auf ihrer ersten
Tagung ein als Überprüfungsausschuss für persistente organische
Schadstoffe zu bezeichnendes Nebenorgan ein, das die diesem
Ausschuss aufgrund dieses Übereinkommens zugewiesenen
Aufgaben wahrnimmt. Dabei

a) werden die Mitglieder des Überprüfungsausschusses für
persistente organische Schadstoffe von der Konferenz der
Vertragsparteien ernannt. Der Ausschuss besteht aus Fach-
leuten für Chemikalien-Bewertung oder Chemikalien-Ma-
nagement, die von den Regierungen benannt werden. Die
Ausschussmitglieder werden auf der Grundlage einer
ausgewogenen geografischen Verteilung ernannt;

b) entscheidet die Konferenz der Vertragsparteien über das
Mandat, die Organisation und die Arbeitsweise des Aus-
schusses; und

c) bemüht sich der Ausschuss nach Kräften um eine Einigung
durch Konsens über seine Empfehlungen. Sind alle
Bemühungen um einen Konsens erschöpft und wird keine
Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Empfehlung
mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstim-
menden Mitglieder beschlossen.

(7) Die Konferenz der Vertragsparteien bewertet auf ihrer
dritten Tagung das Erfordernis einer Fortsetzung des in Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe b enthaltenen Verfahrens, was die Prüfung
von dessen Wirksamkeit einschließt.

(8) Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen und die
Internationale Atomenergie-Organisation sowie jeder Staat, der
nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, können auf den
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien als Beobachter
vertreten sein. Andere nationale oder internationale, staatliche
oder nichtstaatliche Stellen oder Einrichtungen, die in den vom
Übereinkommen erfassten Angelegenheiten fachlich befähigt
sind und die dem Sekretariat ihren Wunsch mitgeteilt haben,
auf einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien als
Beobachter vertreten zu sein, können zugelassen werden, sofern
nicht mindestens ein Drittel der anwesenden Vertragsparteien
widerspricht. Die Zulassung und die Teilnahme von Beobachtern
unterliegen der von der Konferenz der Vertragsparteien
beschlossenen Geschäftsordnung.

Artikel 20

Sekretariat

(1) Hiermit wird ein Sekretariat eingerichtet.

(2) Das Sekretariat hat folgende Aufgaben:

a) Es veranstaltet die Tagungen der Konferenz der Vertrags-
parteien und ihrer Nebenorgane und stellt die erforder-
lichen Dienste bereit,

b) es unterstützt auf Ersuchen die Vertragsparteien, darunter
insbesondere die Entwicklungsländer und die Vertrags-
parteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssyste-
men, bei der Durchführung dieses Übereinkommens,

c) es sorgt für die notwendige Koordinierung mit den
Sekretariaten anderer einschlägiger internationaler Gre-
mien,

d) es erstellt in regelmäßigen Abständen Berichte auf der
Grundlage von nach Artikel 15 erhaltenen sowie sonstigen
verfügbaren Informationen und stellt sie den Vertrags-
parteien zur Verfügung,

e) es schließt unter allgemeiner Aufsicht der Konferenz der
Vertragsparteien die für die wirksame Erfüllung seiner
Aufgaben notwendigen verwaltungsmäßigen und vertra-
glichen Vereinbarungen, und

f) es nimmt die anderen in diesem Übereinkommen vorge-
sehenen Sekretariatsaufgaben sowie sonstige Aufgaben
wahr, die von der Konferenz der Vertragsparteien festgelegt
werden.

(3) Die Sekretariatsaufgaben im Rahmen dieses Übereinkom-
mens werden vom Exekutivdirektor des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen wahrgenommen, sofern die Konferenz der
Vertragsparteien nicht mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertragsparteien beschließt, eine oder
mehrere andere internationale Organisationen mit den Sekreta-
riatsaufgaben zu betrauen.

Artikel 21

Änderungen des Übereinkommens

(1) Änderungen dieses Übereinkommens können von jeder
Vertragspartei vorgeschlagen werden.

(2) Änderungen dieses Übereinkommens werden auf einer
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien beschlossen. Der
Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung wird den Vertrags-
parteien mindestens sechs Monate vor der Tagung, auf der die
Änderung zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, vom
Sekretariat übermittelt. Das Sekretariat übermittelt vorgeschla-
gene Änderungen auch den Unterzeichnern des Übereinkom-
mens und zur Kenntnisnahme dem Verwahrer.
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(3) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine
Einigung durch Konsens über eine vorgeschlagene Änderung des
Übereinkommens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens
erschöpft und wird keine Einigung erzielt, so wird als letztes
Mittel die Änderung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen.

(4) Die Änderung wird vom Verwahrer allen Vertragsparteien
zur Ratifikation, Annahme oder Genehmigung übermittelt.

(5) Die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung einer
Änderung wird dem Verwahrer schriftlich notifiziert. Eine nach
Absatz 3 beschlossene Änderung tritt für die Vertragsparteien,
die sie angenommen haben, am neunzigsten Tag nach Hinter-
legung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsur-
kunden durch mindestens drei Viertel der Vertragsparteien in
Kraft. Danach tritt die Änderung für jede andere Vertragspartei
am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die
betreffende Vertragspartei ihre Urkunde über die Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung der Änderung hinterlegt hat.

Artikel 22

Beschlussfassung über Anlagen und Änderung von Anlagen

(1) Die Anlagen dieses Übereinkommens sind Bestandteil des
Übereinkommens; sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vorgesehen ist, stellt eine Bezugnahme auf dieses Überein-
kommen gleichzeitig eine Bezugnahme auf die Anlagen dar.

(2) Etwaige weitere Anlagen beschränken sich auf ver-
fahrensmäßige, wissenschaftliche, technische und verwaltungs-
mäßige Angelegenheiten.

(3) Folgendes Verfahren findet auf den Vorschlag weiterer
Anlagen dieses Übereinkommens, die Beschlussfassung darüber
und das Inkrafttreten derselben Anwendung:

a) Weitere Anlagen werden nach dem in Artikel 21 Absätze 1,
2 und 3 festgelegten Verfahren vorgeschlagen und
beschlossen.

b) Eine Vertragspartei, die eine weitere Anlage nicht anzu-
nehmen vermag, notifiziert dies schriftlich dem Verwahrer
innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem dieser
mitgeteilt hat, dass die weitere Anlage beschlossen worden
ist. Der Verwahrer verständigt unverzüglich alle Vertrags-
parteien vom Empfang jeder derartigen Notifikation. Eine
Vertragspartei kann ihre Notifikation über die Nichtan-
nahme einer etwaigen weiteren Anlage jederzeit zurück-
nehmen, und die Anlage tritt daraufhin für diese
Vertragspartei nach Buchstabe c in Kraft.

c) Nach Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem der
Verwahrer mitgeteilt hat, dass eine weitere Anlage beschlos-
sen worden ist, tritt diese für alle Vertragsparteien des
Übereinkommens, die keine Notifikation nach Buchstabe b
vorgelegt haben, in Kraft.

(4) Der Vorschlag von Änderungen der Anlage A, B oder C, die
Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten derselben unter-
liegen demselben Verfahren wie der Vorschlag weiterer Anlagen
des Übereinkommens, die Beschlussfassung darüber und das
Inkrafttreten derselben, wobei jedoch eine Änderung der
Anlage A, B oder C für eine Vertragspartei nicht in Kraft tritt,
die eine Erklärung hinsichtlich der Änderung dieser Anlagen
nach Artikel 25 Absatz 4 abgegeben hat; in diesem Fall tritt eine
derartige Änderung für diese Vertragspartei am neunzigsten Tag
nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer sich auf diese
Änderung beziehenden Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde beim Verwahrer in Kraft.

(5) Folgendes Verfahren findet beim Vorschlag einer Änderung
der Anlage D, E oder F, bei der Beschlussfassung darüber und
beim Inkrafttreten derselben Anwendung:

a) Änderungen werden nach dem in Artikel 21 Absätze 1
und 2 festgelegten Verfahren vorgeschlagen,

b) die Beschlussfassung der Vertragsparteien über eine Ände-
rung der Anlage D, E oder F erfolgt durch Konsens, und

c) ein Beschluss über eine Änderung der Anlage D, E oder F
wird vom Verwahrer den Vertragsparteien unverzüglich
mitgeteilt. Die Änderung tritt für alle Vertragsparteien zu
einem in dem Beschluss festzulegenden Zeitpunkt in Kraft.

(6) Bezieht sich eine weitere Anlage oder eine Änderung einer
Anlage auf eine Änderung dieses Übereinkommens, so tritt die
weitere Anlage oder die geänderte Anlage erst in Kraft, wenn die
Änderung des Übereinkommens in Kraft tritt.

Artikel 23

Stimmrecht

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat jede Vertragspartei dieses
Übereinkommens eine Stimme.

(2) Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration übt
in Angelegenheiten, die in ihrer Zuständigkeit liegen, ihr
Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl
ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses
Übereinkommens sind. Eine solche Organisation übt ihr Stimm-
recht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht
ausübt, und umgekehrt.

Artikel 24

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und Organisationen
der regionalen Wirtschaftsintegration am 23. Mai 2001 in
Stockholm und vom 24. Mai 2001 bis zum 22. Mai 2002 am
Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zur Unter-
zeichnung auf.
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Artikel 25

Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung durch Staaten und durch Organisationen der
regionalen Wirtschaftsintegration. Es steht von dem Tag an, an
dem es nicht mehr zur Unterzeichnung aufliegt, Staaten und
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Bei-
tritt offen. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- und
Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt.

(2) Jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die
Vertragspartei dieses Übereinkommens wird, ohne dass einer
ihrer Mitgliedstaaten Vertragspartei ist, ist durch alle Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen gebunden. Sind ein oder
mehrere Mitgliedstaaten einer solchen Organisation Vertrags-
partei des Übereinkommens, so entscheiden die Organisation
und ihre Mitgliedstaaten über ihre jeweiligen Verantwortlich-
keiten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen. In diesen Fällen sind die Organisation und die
Mitgliedstaaten nicht berechtigt, Rechte aufgrund des Über-
einkommens gleichzeitig auszuüben.

(3) In ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde gibt eine Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration an, in welchem Umfang sie in Bezug auf die
durch das Übereinkommen erfassten Angelegenheiten zuständig
ist. Jede derartige Organisation teilt auch jede wesentliche
Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten dem Verwahrer
mit, der seinerseits die Vertragsparteien unterrichtet.

(4) In ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde kann jede Vertragspartei erklären, dass jede
Änderung der Anlage A, B oder C für sie erst bei Hinterlegung
ihrer sich auf diese Änderung beziehenden Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft tritt.

Artikel 26

Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem
Zeitpunkt der Hinterlegung der fünfzigsten Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat oder für jede Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration, die nach Hinterlegung der fünfzigsten

Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
das Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm
beitritt, tritt das Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dem
Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch den betreffenden
Staat oder die betreffende Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration in Kraft.

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 zählt eine von einer
Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte
Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu den von den
Mitgliedstaaten der Organisation hinterlegten Urkunden.

Artikel 27

Vorbehalte

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.

Artikel 28

Rücktritt

(1) Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei
Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen für
sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Verwahrer gerichtete
schriftliche Notifikation vom Übereinkommen zurücktreten.

(2) Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach dem
Eingang der Rücktrittsnotifikation beim Verwahrer oder zu
einem gegebenenfalls in der Rücktrittsnotifikation genannten
späteren Zeitpunkt wirksam.

Artikel 29

Verwahrer

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses
Übereinkommens.

Artikel 30

Verbindliche Wortlaute

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer,
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim General-
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Überein-
kommen unterschrieben.

Geschehen zu Stockholm am zweiundzwanzigsten Mai zweitausendundeins.
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ANLAGE A

ELIMINIERUNG

Teil I

Chemikalie Tätigkeit Spezifische Ausnahmeregelung

Aldrin*
CAS-Nr.: 309-00-2

Produktion Keine

Verwendung Lokales Ektoparasitizid
Insektizid

Chlordan*
CAS-Nr.: 57-74-9

Produktion Zugelassen für die in das Register aufgenom-
menen Vertragsparteien

Verwendung Lokales Ektoparasitizid
Insektizid
Termitenvernichtungsmittel
Termitenvernichtungsmittel in Gebäuden und
Dämmen
Termitenvernichtungsmittel in Straßen
Additiv in Furnierleim

Dieldrin*
CAS-Nr.: 60-57-1

Produktion Keine

Verwendung Bei landwirtschaftlichen Maßnahmen

Endrin*
CAS-Nr.: 72-20-8

Produktion Keine

Verwendung Keine

Heptachlor*
CAS-Nr.: 76-44-8

Produktion Keine

Verwendung Termitenvernichtungsmittel
Termitenvernichtungsmittel in Konstruktionen
von Häusern
Termitenvernichtungsmittel (unterirdisch)
Holzschutzmittel
Wird in Erdkabelverzweigern verwendet

Hexachlorbenzol
CAS-Nr.: 118-74-1

Produktion Zugelassen für die in das Register aufgenom-
menen Vertragsparteien

Verwendung Zwischenprodukt
Lösungsmittel in Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln
Zwischenprodukt in geschlossenen Systemen
an bestimmten Standorten

Mirex*
CAS-Nr.: 2385-85-5

Produktion Zugelassen für die in das Register aufgenom-
menen Vertragsparteien

Verwendung Termitenvernichtungsmittel

Toxaphen*
CAS-Nr.: 8001-35-2

Produktion Keine

Verwendung Keine

Polychlorierte Biphenyle (PCB)* Produktion Keine

Verwendung Nach Teil II dieser Anlage verwendete Produkte
und Erzeugnisse
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Anmerkungen:

i) Sofern in diesem Übereinkommen nichts anderes festgelegt ist, gelten Mengen von Chemikalien, die als
unbeabsichtigte Spurenverunreinigungen in Produkten und Erzeugnissen auftreten, nicht als in diese Anlage
aufgenommen.

ii) Diese Anmerkung gilt nicht als produktions- und verwendungsspezifische Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels 3
Absatz 2. Mengen einer Chemikalie, die Bestandteil von Artikeln sind, die bereits vor oder an dem Tag hergestellt oder
verwendet wurden, an dem die betreffende Verpflichtung hinsichtlich dieser Chemikalie wirksam geworden ist, gelten
nicht als in diese Anlage aufgenommen, sofern die jeweilige Vertragspartei dem Sekretariat notifiziert hat, dass ein
bestimmter Typ eines Produkts oder Erzeugnisses bei dieser Vertragspartei weiterhin verwendet wird. Das Sekretariat
macht derartige Notifikationen bekannt.

iii) Diese Anmerkung, die nicht für Chemikalien gilt, deren Name in der Spalte „Chemikalie“ in Teil I dieser Anlage mit
einem Sternchen versehen ist, gilt nicht als produktions- und verwendungsspezifische Ausnahmeregelung im Sinne
des Artikels 3 Absatz 2. Da im Verlauf der Produktion und Verwendung eines auf geschlossene Systeme an
bestimmten Standorten begrenzten Zwischenprodukts keine beträchtlichen Mengen der Chemikalie den Menschen
und die Umwelt erreichen dürften, kann eine Vertragspartei nach Notifikation an das Sekretariat die Produktion und
Verwendung von Mengen einer Chemikalie gestatten, welche in diese Anlage als auf geschlossene Systeme an
bestimmten Standorten begrenztes Zwischenprodukt aufgenommen wurde, die im Verlauf der Herstellung anderer
Chemikalien chemisch umgewandelt wird, welche unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage D Absatz 1 nicht
die Eigenschaften von persistenten organischen Schadstoffen aufweisen. Diese Notifikation enthält Angaben zum
Gesamtumfang von Produktion und Verwendung dieser Chemikalie oder eine realistische Schätzung dieser Daten
sowie Angaben zur Art des auf geschlossene Systeme an bestimmten Standorten begrenzten Verfahrens, darunter auch
zum Umfang einer etwaigen unbeabsichtigten Spurenverunreinigung des Endprodukts durch nicht umgewandeltes,
einen persistenten organischen Schadstoff bildendes Ausgangsmaterial. Dieses Verfahren findet Anwendung, soweit in
dieser Anlage nichts anderes angegeben ist. Das Sekretariat gibt diese Notifikationen der Konferenz der
Vertragsparteien und der Öffentlichkeit bekannt. Eine derartige Produktion oder Verwendung gilt nicht als
produktions- oder verwendungsspezifische Ausnahmeregelung. Eine derartige Produktion oder Verwendung wird
nach Ablauf eines Zeitraums von zehn Jahren eingestellt, sofern die betroffene Vertragspartei dem Sekretariat nicht
erneut eine Notifikation vorlegt; in diesem Fall wird der Zeitraum um weitere zehn Jahre verlängert, sofern die
Konferenz der Vertragsparteien nach Überprüfung der Produktion und Verwendung nichts anderes beschließt. Das
Notifikationsverfahren kann wiederholt werden.

iv) Alle spezifischen Ausnahmeregelungen in dieser Anlage können von Vertragsparteien in Anspruch genommen
werden, die für sich Ausnahmeregelungen nach Artikel 4 haben registrieren lassen, mit Ausnahme der Verwendung
polychlorierter Biphenyle in Produkten und Erzeugnissen, die nach Teil II dieser Anlage verwendet werden, bei denen
eine Inanspruchnahme durch alle Vertragsparteien zulässig ist.

Teil II

Polychlorierte Biphenyle

Jede Vertragspartei ist verpflichtet,

a) im Hinblick auf die bis 2025 vorgesehene Einstellung der Verwendung polychlorierter Biphenyle in technischen
Einrichtungen (z. B. Transformatoren, Kondensatoren oder sonstigen Behältnissen, die Flüssigkeiten enthalten),
vorbehaltlich der Überprüfung durch die Konferenz der Vertragsparteien, nach Maßgabe der folgenden Prioritäten
Maßnahmen zu ergreifen und dabei

i) entschlossene Anstrengungen zu unternehmen, um technische Einrichtungen, die mehr als 10 v. H.
polychlorierte Biphenyle und mehr als 5 Liter enthalten, festzustellen, zu kennzeichnen und aus dem Verkehr zu
ziehen;

ii) entschlossene Anstrengungen zu unternehmen, um technische Einrichtungen, die mehr als 0,05 v. H.
polychlorierte Biphenyle und mehr als 5 Liter enthalten, festzustellen, zu kennzeichnen und aus dem Verkehr zu
ziehen;

iii) sich zu bemühen, technische Einrichtungen, die mehr als 0,005 v. H. polychlorierte Biphenyle und mehr als
0,05 Liter enthalten, festzustellen und aus dem Verkehr zu ziehen;

b) im Einklang mit den Prioritäten nach Buchstabe a folgende Maßnahmen zur Verringerung der Exposition und
Gefährdung zu fördern, um die Verwendung polychlorierter Biphenyle zu begrenzen:

i) ausschließliche Verwendung in intakten und dichten technischen Einrichtungen und nur in Bereichen, in denen
die Gefahr einer Freisetzung in die Umwelt so gering wie möglich gehalten werden kann und gegebenenfalls
rasche Abhilfe möglich ist;

ii) keine Verwendung in technischen Einrichtungen in Bereichen, bei denen ein Zusammenhang mit der
Produktion oder Verarbeitung von Lebens- oder Futtermitteln besteht;
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iii) Ergreifung aller zumutbaren Maßnahmen bei einer Verwendung in bewohnten Gebieten, wozu auch Gebiete mit
Schulen und Krankenhäusern zu zählen sind, um elektrotechnische Störfälle zu verhindern, die zu einem Brand
führen könnten, sowie regelmäßige Überprüfung der Einrichtungen auf Undichtigkeiten;

c) unbeschadet Artikel 3 Absatz 2 sicherzustellen, dass technische Einrichtungen, die polychlorierte Biphenyle wie in
Buchstabe a beschrieben enthalten, nur zum Zweck einer umweltgerechten Abfallbehandlung aus- oder eingeführt
werden;

d) die Wiedergewinnung von Flüssigkeiten mit einem Gehalt von mehr als 0,005 v. H. polychlorierter Biphenyle zum
Zwecke der Wiederverwendung in anderen technischen Einrichtungen nur für Instandhaltungs- und Servicebetriebe
zu gestatten;

e) entschlossene Anstrengungen mit dem Ziel einer in Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 und so früh wie
möglich, spätestens jedoch bis 2028 durchzuführenden und unter dem Vorbehalt der Überprüfung durch die
Konferenz der Vertragsparteien stehenden umweltgerechten Abfallbehandlung von Flüssigkeiten zu unternehmen, die
polychlorierte Biphenyle enthalten, sowie von technischen Einrichtungen, die mit polychlorierten Biphenylen
verunreinigt sind, wenn der Gehalt polychlorierter Biphenyle über 0,005 v. H. liegt;

f) anstelle der Anmerkung ii in Teil I dieser Anlage sich um Feststellung sonstiger Artikel zu bemühen, die mehr als
0,005 v. H. polychlorierte Biphenyle enthalten (z. B. Kabelummantelungen, gehärtete Dichtungen und mit Anstrich
versehene Objekte) und sie nach Artikel 6 Absatz 1 zu behandeln;

g) alle fünf Jahre einen Bericht über die Fortschritte bei der Beseitigung polychlorierter Biphenyle zu erstellen und ihn der
Konferenz der Vertragsparteien nach Artikel 15 vorzulegen;

h) die unter Buchstabe g beschriebenen Berichte werden, soweit angebracht, von der Konferenz der Vertragsparteien bei
ihren Überprüfungen hinsichtlich polychlorierter Biphenyle berücksichtigt. Die Konferenz der Vertragsparteien
überprüft die Fortschritte hinsichtlich der Beseitigung polychlorierter Biphenyle unter Berücksichtigung dieser Berichte
in fünfjährigen oder gegebenenfalls anderen Zeitabständen.
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ANLAGE B

BESCHRÄNKUNG

Teil I

Chemikalie Tätigkeit
Akzeptabler Zweck oder spezifische Ausnahmerege-

lung

DDT
(1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphe-
nyl)ethan)
CAS-Nr.: 50-29-3

Produktion Akzeptabler Zweck:
Verwendung zur Bekämpfung von Krankheits-
überträgern nach Teil II dieser Anlage
Spezifische Ausnahmeregelungen:
Zwischenprodukt bei der Produktion von
Dicofol
Zwischenprodukt

Verwendung Akzeptabler Zweck:
Bekämpfung von Krankheitsüberträgern nach
Teil II dieser Anlage
Spezifische Ausnahmeregelungen:
Produktion von Dicofol
Zwischenprodukt

Anmerkungen:

i) Sofern in diesem Übereinkommen nichts anderes festgelegt ist, gelten Mengen von Chemikalien, die als
unbeabsichtigte Spurenverunreinigungen in Produkten und Erzeugnissen auftreten, nicht als in diese Anlage
aufgenommen.

ii) Diese Anmerkung gilt nicht als akzeptabler Produktions- und Verwendungszweck oder als Ausnahmeregelung im
Sinne des Artikels 3 Absatz 2. Mengen einer Chemikalie, die Bestandteil von Artikeln sind, die bereits vor oder an dem
Tag hergestellt oder verwendet wurden, an dem die betreffende Verpflichtung hinsichtlich dieser Chemikalie wirksam
geworden ist, gelten nicht als in diese Anlage aufgenommen, sofern die jeweilige Vertragspartei dem Sekretariat
notifiziert hat, dass ein bestimmter Typ eines Produkts oder Erzeugnisses bei dieser Vertragspartei weiterhin verwendet
wird. Das Sekretariat macht derartige Notifikationen bekannt.

iii) Diese Anmerkung gilt nicht als produktions- und verwendungsspezifische Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels 3
Absatz 2. Da im Verlauf der Produktion und Verwendung eines auf geschlossene Systeme an bestimmten Standorten
begrenzten Zwischenprodukts keine beträchtlichen Mengen der Chemikalie den Menschen und die Umwelt erreichen
dürften, kann eine Vertragspartei nach Notifikation an das Sekretariat die Produktion und Verwendung von Mengen
einer Chemikalie gestatten, welche in diese Anlage als auf geschlossene Systeme an bestimmten Standorten begrenztes
Zwischenprodukt aufgenommen wurde, die im Verlauf der Herstellung anderer Chemikalien chemisch umgewandelt
wird, welche unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage D Absatz 1 nicht die Eigenschaften von persistenten
organischen Schadstoffen aufweisen. Diese Notifikation enthält Angaben zum Gesamtumfang von Produktion und
Verwendung dieser Chemikalie oder eine realistische Schätzung dieser Daten sowie Angaben zur Art des auf
geschlossene Systeme an bestimmten Standorten begrenzten Verfahrens, darunter auch zum Umfang einer etwaigen
unbeabsichtigten Spurenverunreinigung des Endprodukts durch nicht umgewandeltes, einen persistenten organischen
Schadstoff bildendes Ausgangsmaterial. Dieses Verfahren findet Anwendung, soweit in dieser Anlage nichts anderes
angegeben ist. Das Sekretariat gibt diese Notifikationen der Konferenz der Vertragsparteien und der Öffentlichkeit
bekannt. Eine derartige Produktion oder Verwendung gilt nicht als produktions- oder verwendungsspezifische
Ausnahmeregelung. Eine derartige Produktion oder Verwendung wird nach Ablauf eines Zeitraums von zehn Jahren
eingestellt, sofern die betroffene Vertragspartei dem Sekretariat nicht erneut eine Notifikation vorlegt; in diesem Fall
wird der Zeitraum um weitere zehn Jahre verlängert, sofern die Konferenz der Vertragsparteien nach Überprüfung der
Produktion und Verwendung nichts anderes beschließt. Das Notifikationsverfahren kann wiederholt werden.

iv) Alle spezifischen Ausnahmeregelungen in dieser Anlage können von Vertragsparteien in Anspruch genommen
werden, die sich nach Artikel 4 haben registrieren lassen.

Teil II

DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

1. Die Produktion und Verwendung von DDT wird eingestellt; hiervon ausgenommen sind Vertragsparteien, die dem
Sekretariat ihre Absicht notifiziert haben, es zu produzieren und/oder zu verwenden. Hiermit wird ein DDT-Register
eingerichtet, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Geführt wird das DDT-Register vom Sekretariat.
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2. Jede Vertragspartei, die DDT produziert und/oder verwendet, beschränkt diese Produktion und/oder Verwendung auf
die Bekämpfung von Krankheitsüberträgern nach den Empfehlungen und Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation
zur Verwendung von DDT, wenn der betreffenden Vertragspartei keine örtlich unbedenklichen, wirkungsvollen und
erschwinglichen Alternativen zur Verfügung stehen.

3. Gelangt eine nicht in das DDT-Register aufgenommene Vertragspartei zu dem Schluss, dass sie DDT zur Bekämpfung
von Krankheitsüberträgern benötigt, so notifiziert sie dies dem Sekretariat so bald wie möglich, um ihren Namen
unverzüglich in das DDT-Register aufnehmen zu lassen. Gleichzeitig unterrichtet sie die Weltgesundheitsorganisation.

4. Alle drei Jahre stellt jede Vertragspartei, die DDT verwendet, dem Sekretariat und der Weltgesundheitsorganisation in
einer von der Konferenz der Vertragsparteien in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation zu beschließenden
Form Informationen über die verwendete Menge, die Bedingungen dieser Verwendung und deren Bedeutung für die
Krankheitsbekämpfungsstrategie dieser Vertragspartei zur Verfügung.

5. Mit dem Ziel der Verringerung und der vollständigen Einstellung der Verwendung von DDT ermutigt die Konferenz
der Vertragsparteien

a) jede Vertragspartei, die DDT verwendet, zur Erarbeitung und Durchführung eines Aktionsplans im Rahmen des
in Artikel 7 bezeichneten Durchführungsplans. Dieser Aktionsplan umfasst

i) die Erarbeitung von regelnden und sonstigen Mechanismen, um zu gewährleisten, dass die Verwendung
von DDT auf die Bekämpfung von Krankheitsüberträgern beschränkt ist;

ii) die Umsetzung geeigneter alternativer Produkte, Methoden und Strategien, darunter auch Resistenzma-
nagementstrategien, um die anhaltende Wirksamkeit dieser Alternativen sicherzustellen;

iii) Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitswesens und zur Verminderung der Krankheitsfälle;

b) die Vertragsparteien, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Forschung und Entwicklung im Bereich
unbedenklicher alternativer chemischer und nicht chemischer, für die Bedingungen dieser Länder relevanter
Produkte, Methoden und Strategien für Vertragsparteien, die DDT verwenden, zu fördern, und zwar mit dem
Ziel der Verminderung der menschlichen und wirtschaftlichen Belastung durch Krankheit. Die bei der Prüfung
von Alternativen oder Kombinationen von Alternativen zu fördernden Faktoren umfassen auch die sich aus
diesen Alternativen ergebenden Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Folgen für die Umwelt.
Realistische Alternativen zu DDT stellen eine geringere Gesundheits- und Umweltgefährdung dar, sind auf der
Grundlage der bei den betreffenden Vertragsparteien herrschenden Bedingungen für die Krankheitsbekämpfung
geeignet und von Überwachungsdaten untermauert.

6. Erstmals auf ihrer ersten Tagung und danach mindestens alle drei Jahre prüft die Konferenz der Vertragsparteien in
Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation, ob DDT nach den verfügbaren wissenschaftlichen, technischen,
umweltbezogenen und wirtschaftlichen Erkenntnissen auch weiterhin zur Bekämpfung von Krankheitsüberträgern
erforderlich ist, was Folgendes umfasst:

a) die Produktion und Verwendung von DDT und die Bedingungen in Absatz 2,

b) die Verfügbarkeit, Eignung und Umsetzung der Alternativen zu DDT und

c) die Fortschritte bei der Stärkung der Fähigkeit der jeweiligen Länder, ohne nachteilige Folgen auf diese
Alternativen umzustellen.

7. Eine Vertragspartei kann jederzeit nach schriftlicher Notifikation an das Sekretariat ihren Namen aus dem DDT-
Register streichen lassen. Die Streichung wird an dem in der Notifikation genannten Tag wirksam.
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ANLAGE C

UNERWÜNSCHTE NEBENPRODUKTE

Teil 1: Persistente organische Schadstoffe nach Maßgabe der Erfordernisse des Artikels 5

Diese Anlage findet auf folgende persistente organische Schadstoffe Anwendung, die unbeabsichtigt an anthropogenen
Quellen gebildet und von diesen freigesetzt werden:

Chemikalie

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane (PCDD/PCDF)
Hexachlorbenzol (HCB) (CAS-Nr.: 118-74-1)
Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Teil II: Quellkategorien

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane, Hexachlorbenzol und polychlorierte Biphenyle werden unbe-
absichtigt bei thermischen Prozessen unter Beteiligung von organischen Stoffen und Chlor infolge unvollständiger
Verbrennungsvorgänge oder chemischer Reaktionen gebildet und freigesetzt. Folgende industrielle Quellkategorien weisen
das Potenzial für eine vergleichsweise starke Bildung dieser Chemikalien und deren Freisetzung in die Umwelt auf:

a) Abfallverbrennungsanlagen, einschließlich Anlagen zur Mitverbrennung von Siedlungsabfällen, gefährlichen Abfällen,
Abfällen aus dem medizinischen Bereich oder Klärschlamm;

b) mit gefährlichen Abfällen befeuerte Zementöfen;

c) Zellstoffproduktion unter Verwendung von elementarem Chlor oder von Chemikalien, bei denen elementares Chlor
erzeugt wird, für Bleichzwecke;

d) folgende thermische Prozesse in der metallurgischen Industrie:

i) Sekundärkupferproduktion;

ii) Sinteranlagen in der Eisen- und Stahlindustrie;

iii) Sekundäraluminiumproduktion;

iv) Sekundärzinkproduktion.

Teil III: Quellkategorien

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane, Hexachlorbenzol und polychlorierte Biphenyle können unbe-
absichtigt auch bei folgenden Quellkategorien gebildet und freigesetzt werden:

a) offene Verbrennung von Abfall, einschließlich Verbrennung auf Deponien;

b) in Teil I nicht genannte thermische Prozesse in der metallurgischen Industrie;

c) häusliche Verbrennungsquellen;

d) mit fossilen Brennstoffen befeuerte Kesselanlagen von Versorgungs- und Industrieunternehmen;

e) Feuerungsanlagen für Holz und sonstige Biomassenbrennstoffe;

f) spezifische chemische Produktionsprozesse, bei denen unbeabsichtigt gebildete persistente organische Schadstoffe
freigesetzt werden, insbesondere bei der Produktion von Chlorphenolen und Chloranil;

g) Krematorien;
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h) Kraftfahrzeuge, insbesondere bei Verbrennung von verbleitem Ottokraftstoff;

i) Tierkörperbeseitigung;

j) Färben (mit Chloranil) und Endbehandlung (durch alkalische Extraktion) von Textilien und Leder;

k) Schredderanlagen zur Behandlung von Altfahrzeugen;

l) Kupferkabelverschwelung;

m) Altölaufbereitungsanlagen.

Teil IV: Begriffsbestimmungen

1. Im Sinne dieser Anlage

a) bedeutet „polychlorierte Biphenyle“ aromatische Verbindungen, die so gebildet sind, dass die Wasserstoffatome
des Biphenylmoleküls (zwei Benzolringe, die durch eine einzige Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung aneinander
gebunden sind) durch bis zu zehn Chloratome ersetzt werden können, und

b) sind „polychlorierte Dibenzo-p-dioxine“ und „polychlorierte Dibenzofurane“ trizyklische, aromatische Ver-
bindungen, die durch zwei Benzolringe gebildet werden, welche bei polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen durch
zwei Sauerstoffatome und bei polychlorierten Dibenzofuranen durch ein Sauerstoffatom und eine Kohlenstoff-
Kohlenstoff-Bindung verbunden sind, wobei die Wasserstoffatome durch bis zu acht Chloratome ersetzt werden
können.

2. In dieser Anlage wird die Toxizität polychlorierter Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane durch den Begriff der
Toxizitätsäquivalenz ausgedrückt, welcher die relative dioxin-ähnliche toxische Aktivität unterschiedlicher Kongenere
polychlorierter Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane und koplanarer polychlorierter Biphenyle im Vergleich zu
2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin ausdrückt. Die für die Zwecke dieses Übereinkommens zu verwendenden Werte
für den Toxizitätsäquivalenzfaktor müssen mit anerkannten internationalen Normen übereinstimmen, zunächst mit
den für Säugetiere geltenden Toxizitätsäquivalenzfaktorwerten der Weltgesundheitsorganisation von 1998 für
polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane und koplanare polychlorierte Biphenyle. Die Konzentrationen
werden in Toxizitätsäquivalenten ausgedrückt.

Teil V: Allgemeine Leitlinien zu den besten verfügbaren Techniken und besten Umweltschutzpraktiken

In diesem Teil werden allgemeine Leitlinien für die Vertragsparteien zur Verhinderung oder Verringerung von Freisetzungen
der in Teil I aufgenommenen Chemikalien zur Verfügung gestellt.

A. Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen bezüglich der besten verfügbaren Techniken und der besten Umweltschutzpraktiken

Vorrangig sollen Konzepte zur Verhinderung der Bildung und Freisetzung der in Teil I aufgenommenen Chemikalien in
Betracht gezogen werden. Als zweckmäßige Maßnahmen kommen in Frage:

a) die Verwendung Abfall vermeidender Technologien;

b) die Verwendung weniger gefährlicher Stoffe;

c) die Förderung der Wiedergewinnung und Verwertung von Abfall und von Stoffen, die in einem Prozess gewonnen
und verwendet werden;

d) der Ersatz von Einsatzmaterialien, bei denen es sich um persistente organische Schadstoffe handelt oder bei denen eine
direkte Verbindung zwischen den Materialien und der Freisetzung persistenter organischer Schadstoffe aus der Quelle
besteht;

e) gute Betriebspraxis und Programme zur vorbeugenden Wartung;

f) Verbesserungen bei der Abfallbehandlung mit dem Ziel der Einstellung offener und sonstiger unkontrollierter
Abfallverbrennungen einschließlich der Verbrennung auf Deponien. Bei der Prüfung von Vorschlägen zum Bau neuer
Abfallentsorgungsanlagen sollen Alternativen wie Maßnahmen zur Minimierung der Erzeugung von Siedlungsabfällen
und Abfällen aus dem medizinischen Bereich in Betracht gezogen werden, darunter die Wiedergewinnung,
Wiederverwendung und Verwertung von Ressourcen, die Abfalltrennung und die Förderung von Produkten, die
weniger Abfall erzeugen. Bei dieser Vorgehensweise sollen Belange der öffentlichen Gesundheit sorgfältig in Betracht
gezogen werden;

g) Minimierung dieser Chemikalien als Verunreinigungen in Produkten;
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h) Vermeidung von elementarem Chlor oder von Chemikalien, bei denen elementares Chlor erzeugt wird, für
Bleichzwecke.

B. Beste verfügbare Techniken

Das Konzept der besten verfügbaren Techniken zielt nicht darauf ab, eine bestimmte Technik oder Technologie
vorzuschreiben; es müssen auch die technischen Merkmale der betreffenden Anlage, ihr geografischer Standort und die
örtlichen Umweltbedingungen berücksichtigt werden. Geeignete Begrenzungstechniken zur Verringerung von Freisetzungen
der in Teil I aufgenommenen Chemikalien sind im Allgemeinen gleich. Bei der Ermittlung der besten verfügbaren Techniken
soll generell oder in spezifischen Fällen den nachstehenden Faktoren besondere Beachtung geschenkt werden unter
Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten und des voraussichtlichen Nutzens einer Maßnahme sowie der Überlegungen
zur Vorsorge und Vermeidung:

a) allgemeine Überlegungen:

i) Art, Auswirkungen und Umfang der betreffenden Freisetzungen: Die Techniken können in Abhängigkeit von der
Quellgröße variieren;

ii) Inbetriebnahmetermine für neue oder bestehende Anlagen;

iii) zur Einführung der besten verfügbaren Technik benötigte Zeit;

iv) Verbrauch und Beschaffenheit der in dem Prozess verwendeten Rohstoffe und ihre Energieeffizienz;

v) Notwendigkeit der Verhinderung beziehungsweise Minimierung des Gesamteintrags der Freisetzungen in die
Umwelt und der damit verbundenen Risiken;

vi) Notwendigkeit der Verhütung von Unfällen und der Minimierung ihrer Folgen für die Umwelt;

vii) Notwendigkeit der Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;

viii) vergleichbare Betriebsprozesse, -anlagen oder -verfahren, die im industriellem Maßstab erfolgreich erprobt
worden sind;

ix) technologische Fortschritte und Veränderungen bei den wissenschaftlichen Kenntnissen und Erkenntnissen;

b) allgemeine Maßnahmen zur Freisetzungsverringerung:

Bei der Prüfung von Vorschlägen zum Bau neuer Anlagen oder zum erheblichen Umbau bestehender Anlagen, bei
denen Prozesse zum Einsatz kommen, in deren Rahmen in Anlage C aufgenommene Chemikalien freigesetzt werden,
sollen vorrangig alternative Prozesse, Techniken oder Praktiken in Betracht gezogen werden, die einen ähnlichen
Nutzen aufweisen, bei denen jedoch die Bildung und Freisetzung dieser Chemikalien vermieden wird. In Fällen, in
denen diese Anlagen errichtet oder erheblich umgebaut werden, können zusätzlich zu den in Teil V Abschnitt A
umrissenen Vermeidungsmaßnahmen folgende Verringerungsmaßnahmen bei der Bestimmung der besten ver-
fügbaren Techniken ebenfalls in Betracht gezogen werden:

i) Einsatz verbesserter Verfahren zur Rauchgasreinigung, wie thermische oder katalytische Oxidation, Staubab-
scheidung oder Adsorption;

ii) Behandlung von Rückständen, Abwasser, Abfällen und Klärschlamm, beispielsweise durch thermische
Behandlung, durch Inertisierung oder durch chemische Entgiftungsprozesse;

iii) Prozessveränderungen, die zur Verringerung oder Verhinderung von Freisetzungen führen, beispielsweise durch
Umstellung auf geschlossene Systeme;

iv) Modifikation der Prozessgestaltung, um durch die Steuerung von Parametern wie Verbrennungstemperatur oder
Verweilzeit die Verbrennung zu verbessern und die Bildung der in diese Anlage aufgenommenen Chemikalien
zu verhindern.

C. Beste Umweltschutzpraktiken

Die Konferenz der Vertragsparteien kann Leitlinien zu besten Umweltschutzpraktiken erarbeiten.
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ANLAGE D

ERFORDERLICHE INFORMATIONEN UND PRÜFKRITERIEN

1. Eine Vertragspartei, die einen Vorschlag zur Aufnahme einer Chemikalie in die Anlagen A, B und/oder C vorlegt,
beschreibt die Chemikalie in der unter Buchstabe a dargestellten Weise und stellt die Informationen zu der Chemikalie
und gegebenenfalls zu deren Umwandlungsprodukten in Bezug auf die unter den Buchstaben b bis e festgelegten
Prüfkriterien zur Verfügung:

a) chemische Identität:

i) Bezeichnungen, einschließlich Handelsbezeichnung bzw. Handelsbezeichnungen, gewerbliche Bezeich-
nung bzw. Bezeichnungen und Synonyme, Registriernummer des Chemical Abstracts Service (CAS-
Nummer), Bezeichnung der Internationalen Union für reine und angewandte Chemie (IUPAC) sowie

ii) Struktur, einschließlich Spezifikation von Isomeren, soweit anwendbar, und Struktur der chemischen
Klasse;

b) Persistenz:

i) Nachweis, dass die Halbwertszeit der Chemikalie in Wasser über zwei Monate oder im Boden über sechs
Monate oder in Sedimenten ebenfalls über sechs Monate beträgt, oder

ii) Nachweis, dass die Chemikalie anderweitig ausreichend persistent ist, um ihre Berücksichtigung im
Rahmen dieses Übereinkommens zu rechtfertigen;

c) Bioakkumulation:

i) Nachweis, dass der Biokonzentrationsfaktor oder Bioakkumulationsfaktor bei Wasserorganismen für die
Chemikalie über 5 000 beträgt oder — bei Fehlen solcher Daten — der log-Kow-Wert den Wert 5
übersteigt, oder

ii) Nachweis, dass eine Chemikalie aus anderen Gründen Anlass zur Besorgnis gibt, beispielsweise eine hohe
Bioakkumulation in anderen Organismen, eine hohe Toxizität oder Ökotoxizität oder

iii) Überwachungsdaten in Biota, aus denen hervorgeht, dass das Bioakkumulationspotenzial der Chemikalie
ausreicht, um ihre Berücksichtigung im Rahmen dieses Übereinkommens zu rechtfertigen;

d) Potenzial zum weiträumigen Transport der Chemikalie in der Umwelt:

i) potenziell Besorgnis erregende, gemessene Konzentrationen der Chemikalie an weitab von den Quellen
ihrer Freisetzung liegenden Orten oder

ii) Überwachungsdaten, aus denen hervorgeht, dass in der Umwelt ein weiträumiger Transport der
Chemikalie über die Luft, durch das Wasser oder über wandernde Arten in ein aufnehmendes
Kompartiment stattgefunden haben könnte, oder

iii) Eigenschaften hinsichtlich des Verhaltens in der Umwelt und/oder Modell-Ergebnisse, die belegen, dass die
Chemikalie das Potenzial zum weiträumigen Transport in der Umwelt über die Luft, durch das Wasser
oder über wandernde Arten in ein aufnehmendes Kompartiment an weitab von den Quellen ihrer
Freisetzung liegenden Orten aufweist. Bei einer Chemikalie, die im wesentlichen Umfang durch die Luft
transportiert wird, soll sich deren atmosphärische Halbwertszeit auf mehr als zwei Tage belaufen; und

e) schädliche Auswirkungen:

i) Nachweis schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, der eine
Berücksichtigung im Rahmen dieses Übereinkommens rechtfertigt, oder

ii) Toxizitäts- oder Ökotoxizitätsdaten, aus denen das Potenzial für eine Schädigung der menschlichen
Gesundheit oder der Umwelt hervorgeht.
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2. Die vorschlagende Vertragspartei legt die Gründe für ihre Besorgnis in einer Erklärung dar, die möglichst auch einen
Vergleich von Toxizitäts- oder Ökotoxizitätsdaten mit festgestellten oder vorhergesagten Konzentrationen einer
Chemikalie enthält, die sich aus deren weiträumigem Transport in der Umwelt ergeben oder zu erwarten sind, und
erläutert die Notwendigkeit einer weltweiten Kontrolle in einer kurzen Erklärung.

3. Die vorschlagende Vertragspartei stellt im Rahmen des Möglichen und unter Berücksichtigung ihrer Kapazitäten
zusätzliche Informationen zur Überprüfung des in Artikel 8 Absatz 6 genannten Vorschlags zur Verfügung. Bei der
Erarbeitung eines derartigen Vorschlags kann eine Vertragspartei auf den technischen Sachverstand jeglicher Herkunft
zurückgreifen.
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ANLAGE E

ERFORDERLICHE INFORMATIONEN FÜR DAS RISIKOPROFIL

Mit der Überprüfung soll beurteilt werden, ob bei der Chemikalie infolge ihres weiträumigen Transports in der Umwelt mit
so erheblichen schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt zu rechnen ist, dass
weltweite Maßnahmen gerechtfertigt sind. Zu diesem Zweck ist ein Risikoprofil zu entwickeln, bei dem die Informationen in
Anlage D weiter ausgeführt und bewertet werden und das so weit wie möglich folgende Arten von Angaben enthält:

a) Quellen, darunter gegebenenfalls auch

i) Produktionsdaten, einschließlich Menge und Ort,

ii) Verwendungen und

iii) Freisetzungen wie Einleitungen, Verluste und Emissionen;

b) Einschätzung der Gefährlichkeit für den oder die betroffenen Endpunkte, darunter auch Prüfung der toxikologischen
Wechselwirkung bei Beteiligung mehrerer Chemikalien;

c) Verhalten in der Umwelt, einschließlich Daten und Informationen zu den chemischen und physikalischen
Eigenschaften der Chemikalie und deren Persistenz sowie zur Art der Verknüpfung dieser Eigenschaften mit dem
Transport der Chemikalie in der Umwelt, ihres Transfers innerhalb und zwischen Teilbereichen der Umwelt sowie ihrer
Zersetzung und Umwandlung in andere Chemikalien. Eine Bestimmung des Biokonzentrationsfaktors oder des
Bioakkumulationsfaktors auf der Grundlage von Messwerten ist zur Verfügung zu stellen, es sei denn, bei den
Überwachungsdaten wird festgestellt, dass sie diesen Anforderungen Genüge tun;

d) Überwachungsdaten;

e) örtliche Exposition, insbesondere infolge des weiträumigen Transports in der Umwelt, sowie Informationen zur
Bioverfügbarkeit;

f) nationale und internationale Risikobewertungen, Risikoeinschätzungen oder Risikoprofile und Informationen zur
Kennzeichnung sowie Gefahrenklassifizierungen, soweit verfügbar; und

g) Status der Chemikalie im Rahmen völkerrechtlicher Übereinkünfte.
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ANLAGE F

INFORMATIONEN ZU SOZIOÖKONOMISCHEN ÜBERLEGUNGEN

Es soll eine Bewertung vorgenommen werden, die sich auf die möglichen Kontrollmaßnahmen für Chemikalien bezieht,
deren Aufnahme in dieses Übereinkommen erwogen wird; dazu gehören sämtliche Möglichkeiten einschließlich
Management und Verhinderung. Zu diesem Zweck sollen einschlägige Informationen zu sozioökonomischen Überlegungen
zur Verfügung gestellt werden, die mit möglichen Kontrollmaßnahmen in Zusammenhang stehen, damit von der Konferenz
der Vertragsparteien eine Entscheidung getroffen werden kann. Diese Informationen sollen die unterschiedlichen
Möglichkeiten und Bedingungen der Vertragsparteien angemessen widerspiegeln und die folgende, als Hinweis dienende
Liste von Punkten berücksichtigen:

a) Wirksamkeit und Effizienz möglicher Kontrollmaßnahmen bei der Erreichung von Risikominderungszielen:

i) technische Machbarkeit sowie

ii) Kosten, einschließlich Umwelt- und Gesundheitskosten;

b) Alternativen (Produkte und Prozesse):

i) technische Machbarkeit,

ii) Kosten, einschließlich Umwelt- und Gesundheitskosten,

iii) Wirksamkeit,

iv) Risiko,

v) Verfügbarkeit und

vi) Zugänglichkeit;

c) positive und/oder negative Auswirkungen der Durchführung möglicher Kontrollmaßnahmen auf die Gesellschaft:

i) Gesundheit, darunter auch die öffentliche Gesundheit, die umweltbezogene Gesundheit und die Gesundheit am
Arbeitsplatz,

ii) Landwirtschaft, darunter auch Aquakultur und Forstwirtschaft,

iii) Biota (Biodiversität),

iv) wirtschaftliche Aspekte,

v) Bewegung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung und

vi) soziale Kosten;

d) Folgen für Abfall und Entsorgung (insbesondere überalterte Lagerbestände von Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmitteln sowie Altlastensanierung):

i) technische Machbarkeit und

ii) Kosten;

e) Zugang zu Informationen und Aufklärung für die Öffentlichkeit,

f) Status der Kontroll- und Überwachungskapazität und

g) etwaige nationale oder regionale Kontrollmaßnahmen, darunter Informationen zu Alternativen, und sonstige
einschlägige Informationen zum Risikomanagement.
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ANHANG

Erklärung der Gemeinschaft gemäß Artikel 25 Absatz 3 des Übereinkommens

Die Gemeinschaft erklärt, dass sie aufgrund des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere
aufgrund des Artikels 175 Absatz 1, befugt ist, internationale Übereinkommen im Bereich der Umweltpolitik abzuschließen
und den sich daraus ergebenden Verpflichtungen nachzukommen, die zur Verfolgung der nachstehenden Ziele beitragen:

— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität,

— Schutz der menschlichen Gesundheit,

— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen,

— Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme.

Ferner erklärt die Gemeinschaft, dass sie in Bezug auf die durch das Übereinkommen erfassten Angelegenheiten bereits für
ihre Mitgliedstaaten verbindliche Rechtsinstrumente verabschiedet hat und auf der Konferenz der Vertragsparteien gemäß
Artikel 15 Absatz 1 des Übereinkommens eine Liste dieser Rechtsinstrumente vorlegen und diese gegebenenfalls
aktualisieren wird.

Die Gemeinschaft ist dafür zuständig, für die Erfüllung der aus dem Übereinkommen erwachsenden Verpflichtungen, die
unter geltendes Gemeinschaftsrecht fallen, zu sorgen.

Die Zuständigkeit der Gemeinschaft ist ihrem Wesen nach einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen.
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BESCHLUSS Nr. 1/2006 DES ASSOZIATIONSRATES EU-JORDANIEN

vom 15. Juni 2006

zur Änderung des Protokolls Nr. 3 des Europa-Mittelmeer-Abkommens über die Bestimmung des
Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der

Zusammenarbeit der Verwaltungen

(2006/508/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das am 24. November 1997 in Brüssel unter-
zeichnete Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen
Königreich Jordanien andererseits (1) (im Folgenden das „Abkom-
men“ genannt), insbesondere auf Artikel 37 des Protokolls Nr. 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Protokoll Nr. 3 zum Abkommen ist eine bilaterale
Ursprungskumulierung zwischen der Gemeinschaft und
Jordanien vorgesehen.

(2) Gemäß der gemeinsamen Erklärung zu Artikel 28 des
Abkommens ist eine Ausweitung des Systems der
Ursprungskumulierung wünschenswert, um die Verwen-
dung von Vormaterialien mit Ursprung in der Gemein-
schaft, Bulgarien, Rumänien, Island, Norwegen, der Schweiz
(mit Liechtenstein), den Färöern, der Türkei und jedem
anderen Land, das aufgrund der auf der Europa-Mittelmeer-
Konferenz am 27. und 28. November 1995 verabschiedeten
Erklärung von Barcelona an der Europa-Mittelmeer-Partner-
schaft teilnimmt, zu ermöglichen und auf diese Weise den
Handel zu entwickeln und die regionale Integration zu
fördern.

(3) Damit das erweiterte System der Ursprungskumulierung
nur zwischen den Ländern angewandt wird, die die
notwendigen Voraussetzungen erfüllen, und die Umgehung
von Zöllen vermieden wird, ist es erforderlich, neue
Bestimmungen über die Bescheinigung des Ursprungs
einzuführen.

(4) Für die Zwecke der Durchführung des erweiterten Systems
der Ursprungskumulierung und zur Vermeidung der
Umgehung von Zöllen ist es erforderlich, die in Protokoll
Nr. 3 über die Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
zum Erwerb der Ursprungseigenschaft festgelegten Bestim-
mungen über das Verbot der Zollrückvergütungen oder
Zollbefreiungen und die Be- und Verarbeitungen zu
harmonisieren.

(5) Das erweiterte System der Ursprungskumulierung
beinhaltet, dass dieselben Bestimmungen über Ursprungs-
regeln im Rahmen der Präferenzabkommen zwischen den
betreffenden Ländern gelten.

(6) Für Durchgangs- und Lagerwaren sollten am Tag des
Inkrafttretens des Beschlusses Übergangsbestimmungen
gelten, wonach diesen Waren das erweiterte System zur
Ursprungskumulierung zugute kommt.

(7) Technische Änderungen sind erforderlich, um Unregel-
mäßigkeiten in und Abweichungen zwischen den ver-
schiedenen Sprachfassungen des Textes zu berichtigen.

(8) Für die ordnungsgemäße Anwendung des Abkommens und
zur Erleichterung der Arbeit der Anwender und der
Zollverwaltungen ist es daher zweckdienlich, alle fraglichen
Bestimmungen in einen neuen Text des Protokolls Nr. 3
einzubeziehen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Protokoll Nr. 3 zum Abkommen über die Bestimmung des
Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeug-
nisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der
Verwaltungen zum Abkommen und die dazu abgegebenen
Gemeinsamen Erklärungen werden durch den diesem Beschluss
beigefügten Text ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Tag seiner
Annahme folgt.

Geschehen zu Brüssel am 15. Juni 2006.

Im Namen des Assoziationsrates
Die Präsidentin
U. PLASSNIK
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PROTOKOLL Nr. 3

über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und
über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

INHALTSÜBERSICHT

TITEL I

ALLGEMEINES

Artikel 1 Begriffsbestimmungen

TITEL II

BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER „URSPRUNGSERZEUGNISSE“

Artikel 2 Allgemeines

Artikel 3 Kumulierung in der Gemeinschaft

Artikel 4 Kumulierung in Jordanien

Artikel 5 Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

Artikel 6 In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse

Artikel 7 Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

Artikel 8 Maßgebende Einheit

Artikel 9 Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge

Artikel 10 Warenzusammenstellungen

Artikel 11 Neutrale Elemente

TITEL III

TERRITORIALE AUFLAGEN

Artikel 12 Territorialitätsprinzip

Artikel 13 Unmittelbare Beförderung

Artikel 14 Ausstellungen

TITEL IV

ZOLLRÜCKVERGÜTUNG UND ZOLLBEFREIUNG

Artikel 15 Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung

TITEL V

NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT

Artikel 16 Allgemeines

Artikel 17 Verfahren für die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED
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Artikel 18 Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR‑MED

Artikel 19 Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED

Artikel 20 Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED auf der Grundlage eines vorher
ausgestellten oder ausgefertigten Ursprungsnachweises

Artikel 21 Buchmäßige Trennung

Artikel 22 Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der Rechnung oder der Erklärung auf der Rechnung
EUR-MED

Artikel 23 Ermächtigter Ausführer

Artikel 24 Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

Artikel 25 Vorlage der Ursprungsnachweise

Artikel 26 Einfuhr in Teilsendungen

Artikel 27 Ausnahmen vom Ursprungsnachweis

Artikel 28 Belege

Artikel 29 Aufbewahrung der Ursprungsnachweise und Belege

Artikel 30 Abweichungen und Formfehler

Artikel 31 In Euro ausgedrückte Beträge

TITEL VI

METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN

Artikel 32 Gegenseitige Amtshilfe

Artikel 33 Prüfung der Ursprungsnachweise

Artikel 34 Streitbeilegung

Artikel 35 Sanktionen

Artikel 36 Freizonen

TITEL VII

CEUTA UND MELILLA

Artikel 37 Anwendung des Protokolls

Artikel 38 Besondere Bestimmungen

TITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 39 Änderung des Protokolls

Artikel 40 Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren
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Liste der Anhänge

Anhang I Einleitende Bemerkungen zur Liste in Anhang II

Anhang II Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden
müssen, um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen

Anhang IIIa Muster der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und des Antrags auf Ausstellung einer Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR.1

Anhang IIIb Muster der Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED und des Antrags auf Ausstellung einer Warenver-
kehrsbescheinigung EUR-MED

Anhang IVa Wortlaut der Erklärung auf der Rechnung

Anhang IVb Wortlaut der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED

Gemeinsame Erklärungen

Gemeinsame Erklärung zu dem Fürstentum Andorra

Gemeinsame Erklärung zu der Republik San Marino

TITEL I

ALLGEMEINES

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Protokolls gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen:

a) „Herstellen“ ist jede Be- oder Verarbeitung einschließlich
Zusammenbau oder besondere Vorgänge;

b) „Vormaterial“ sind jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponen-
ten oder Teile usw., die beim Herstellen des Erzeugnisses
verwendet werden;

c) „Erzeugnis“ ist die hergestellte Ware, auch wenn sie zur
späteren Verwendung in einem anderen Herstellungsvor-
gang bestimmt ist;

d) „Waren“ sind sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse;

e) „Zollwert“ ist der Wert, der nach dem Übereinkommen zur
Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens 1994 (WTO-Übereinkommen über
den Zollwert) festgelegt wird;

f) „Ab-Werk-Preis“ ist der Preis des Erzeugnisses ab Werk, der
dem Hersteller in der Gemeinschaft oder in Jordanien
gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- oder
Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern dieser Preis
den Wert aller verwendeten Vormaterialien umfasst,
abzüglich aller internen Abgaben, die erstattet werden oder
erstattet werden können, wenn das hergestellte Erzeugnis
ausgeführt wird;

g) „Wert der Vormaterialien“ ist der Zollwert der verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt
der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und nicht
festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis, der in
der Gemeinschaft oder in Jordanien für die Vormaterialien
gezahlt wird;

h) „Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft“ ist der
Wert dieser Vormaterialien nach Buchstabe g, der sinnge-
mäß anzuwenden ist;

i) „Wertzuwachs“ ist der Ab-Werk-Preis abzüglich des Zoll-
werts der verwendeten Vormaterialien, die die Ursprungs-
eigenschaft eines der in den Artikeln 3 und 4 genannten
anderen Länder, mit denen die Kumulierung zulässig ist,
besitzen oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist oder
nicht festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis,
der in der Gemeinschaft oder in Jordanien für die
Vormaterialien gezahlt wird;

j) „Kapitel“ und „Position“ sind die Kapitel und Positionen
(vierstellige Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten
Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in
diesem Protokoll „Harmonisiertes System“ oder „HS“
genannt);

k) „Einreihen“ ist die Einreihung von Erzeugnissen oder
Vormaterialien in eine bestimmte Position;

l) „Sendung“ sind Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von
einem Ausführer an einen Empfänger oder mit einem
einzigen Frachtpapier oder — bei Fehlen eines solchen
Papiers — mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an
den Empfänger versandt werden;

m) „Gebiete“ sind die Gebiete einschließlich der Küstenge-
wässer.
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TITEL II

BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG
IN“ ODER „URSPRUNGSERZEUGNISSE“

Artikel 2

Allgemeines

(1) Für die Zwecke des Abkommens gelten als Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 5 in der Gemein-
schaft vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in der Gemeinschaft unter Verwendung
von Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht
vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, voraus-
gesetzt, dass diese Vormaterialien in der Gemeinschaft im
Sinne des Artikels 6 in ausreichendem Maße be- oder
verarbeitet worden sind;

c) Erzeugnisse mit Ursprung im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) im Sinne des Protokolls 4 zum Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum.

(2) Für die Zwecke des Abkommens gelten als Ursprungs-
erzeugnisse Jordaniens:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 5 in Jordanien
vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Jordanien unter Verwendung von
Vormaterialien hergestellt worden sind, die dort nicht
vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, voraus-
gesetzt, dass diese Vormaterialien in Jordanien im Sinne des
Artikels 6 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet
worden sind.

(3) Absatz 1 Buchstabe c gilt nur, wenn zwischen Jordanien
einerseits und den EWR-EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und
Norwegen) andererseits ein Freihandelsabkommen Anwendung
findet.

Artikel 3

Kumulierung in der Gemeinschaft

(1) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 1 gelten als Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft Erzeugnisse, die dort unter
Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Bulgarien,
der Schweiz (einschließlich Liechtensteins) (1), Island, Norwegen,
Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft hergestellt
worden sind, sofern die in der Gemeinschaft vorgenommene Be-
oder Verarbeitung über die in Artikel 7 genannte Behandlung
hinausgeht. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichen-
dem Maße be- oder verarbeitet worden zu sein.

(2) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 1 gelten als Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft Erzeugnisse, die dort unter
Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung auf den Färöern
oder in Teilnehmerländern der Partnerschaft Europa-Mittelmeer,
die mit der auf der Europa-Mittelmeer-Konferenz vom 27. und
28. November 1995 angenommenen Erklärung von Barcelona
begründet wurde, ausgenommen die Türkei, hergestellt worden
sind, sofern die in der Gemeinschaft vorgenommene Be- oder
Verarbeitung über die in Artikel 7 genannte Behandlung
hinausgeht. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichen-
dem Maße be- oder verarbeitet worden zu sein.

(3) Geht die in der Gemeinschaft vorgenommene Be- oder
Verarbeitung nicht über die in Artikel 7 genannte Behandlung
hinaus, so gilt das hergestellte Erzeugnis nur dann als Ursprungs-
erzeugnis der Gemeinschaft, wenn der dort erzielte Wertzuwachs
den Wert der verwendeten Vormaterialien mit Ursprung in
einem der in den Absätzen 1 und 2 genannten anderen Länder
übersteigt. Anderenfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als
Ursprungserzeugnis des Landes, auf das der höchste Wert der
bei der Herstellung in der Gemeinschaft verwendeten Vorma-
terialien entfällt.

(4) Ursprungserzeugnisse der in den Absätzen 1 und 2
genannten Länder, die in der Gemeinschaft keiner Be- oder
Verarbeitung unterzogen worden sind, behalten ihre Ursprungs-
eigenschaft, wenn sie in eines dieser Länder ausgeführt werden.

(5) Die Kumulierung nach diesem Artikel ist nur unter der
Voraussetzung zulässig, dass

a) zwischen den am Erwerb der Ursprungseigenschaft betei-
ligten Ländern und dem Bestimmungsland ein Präferenz-
handelsabkommen nach Artikel XXIV des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) Anwendung findet,

b) die Vormaterialien und Erzeugnisse die Ursprungseigen-
schaft aufgrund von Ursprungsregeln erworben haben, die
den Regeln dieses Protokolls entsprechen,

und

c) Bekanntmachungen über die Erfüllung der Voraussetzungen
für die Anwendung der Kumulierung im Amtsblatt der
Europäischen Union (Reihe C) und in Jordanien nach dessen
eigenen Verfahren veröffentlicht worden sind.

Die Kumulierung nach diesem Artikel ist ab dem Tag zulässig,
der in der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
(Reihe C) angegeben ist.

Die Gemeinschaft teilt Jordanien über die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften die Einzelheiten der Abkommen
mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten anderen Ländern
mit, einschließlich des Tages ihres Inkrafttretens und der
jeweiligen Ursprungsregeln.
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Artikel 4

Kumulierung in Jordanien

(1) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 2 gelten als Ursprungs-
erzeugnisse Jordaniens Erzeugnisse, die dort unter Verwendung
von Vormaterialien mit Ursprung in Bulgarien, der Schweiz
(einschließlich Liechtensteins (1), Island, Norwegen, Rumänien,
der Türkei oder in der Gemeinschaft hergestellt worden sind,
sofern die in Jordanien vorgenommene Be- oder Verarbeitung
über die in Artikel 7 genannte Behandlung hinausgeht. Diese
Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder
verarbeitet worden zu sein.

(2) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 2 gelten als Ursprungs-
erzeugnisse Jordaniens Erzeugnisse, die dort unter Verwendung
von Vormaterialien mit Ursprung auf den Färöern oder in
Teilnehmerländern der Partnerschaft Europa-Mittelmeer, die mit
der auf der Europa-Mittelmeer-Konferenz vom 27. und
28. November 1995 angenommenen Erklärung von Barcelona
begründet wurde, ausgenommen die Türkei, hergestellt worden
sind, sofern die in Jordanien vorgenommene Be- oder Ver-
arbeitung über die in Artikel 7 genannte Behandlung hinausgeht.
Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße
be‑ oder verarbeitet worden zu sein.

(3) Geht die in Jordanien vorgenommene Be- oder Verarbei-
tung nicht über die in Artikel 7 genannte Behandlung hinaus, so
gilt das hergestellte Erzeugnis nur dann als Ursprungserzeugnis
Jordaniens, wenn der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der
verwendeten Vormaterialien mit Ursprung in einem der in den
Absätzen 1 und 2 genannten anderen Länder übersteigt.
Anderenfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als Ursprungser-
zeugnis des Landes, auf das der höchste Wert der bei der
Herstellung in Jordanien verwendeten Vormaterialien entfällt.

(4) Ursprungserzeugnisse der in den Absätzen 1 und 2
genannten Länder, die in Jordanien keiner Be- oder Verarbeitung
unterzogen worden sind, behalten ihre Ursprungseigenschaft,
wenn sie in eines dieser Länder ausgeführt werden.

(5) Die Kumulierung nach diesem Artikel ist nur unter der
Voraussetzung zulässig, dass

a) zwischen den am Erwerb der Ursprungseigenschaft betei-
ligten Ländern und dem Bestimmungsland ein Präferenz-
handelsabkommen nach Artikel XXIV des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) Anwendung findet,

b) die Vormaterialien und Erzeugnisse die Ursprungseigen-
schaft aufgrund von Ursprungsregeln erworben haben, die
mit den Regeln dieses Protokolls übereinstimmen,

und

c) Bekanntmachungen über die Erfüllung der Voraussetzungen
für die Anwendung der Kumulierung im Amtsblatt der
Europäischen Union (Reihe C) und in Jordanien nach dessen
eigenen Verfahren veröffentlicht worden sind.

Die Kumulierung nach diesem Artikel ist ab dem Tag zulässig,
der in der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
(Reihe C) angegeben ist.

Jordanien teilt der Gemeinschaft über die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften die Einzelheiten der Abkommen
mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten anderen Ländern
mit, einschließlich des Tags ihres Inkrafttretens und der
jeweiligen Ursprungsregeln.

Artikel 5

Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

(1) Als in der Gemeinschaft oder in Jordanien vollständig
gewonnen oder hergestellt gelten:

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene
mineralische Erzeugnisse;

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse;

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene
lebende Tiere;

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren;

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge;

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen
Schiffen außerhalb der Küstengewässer der Gemeinschaft
bzw. Jordaniens aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse;

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich
aus den unter Buchstabe f genannten Erzeugnissen herge-
stellt werden;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von
Rohstoffen verwendet werden können, einschließlich
gebrauchter Reifen, die nur zur Runderneuerung oder als
Abfall verwendet werden können;

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende
Abfälle;

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb
der eigenen Küstengewässer gewonnene Erzeugnisse, sofern
sie zum Zwecke der Nutzbarmachung Ausschließlichkeits-
rechte über diesen Teil des Meeresbodens oder Meeres-
untergrunds ausüben;

k) Waren, die dort ausschließlich aus unter den
Buchstaben a bis j aufgeführten Erzeugnissen hergestellt
werden.

(2) Die Begriffe „eigene Schiffe“ und „eigene Fabrikschiffe“ in
Absatz 1 Buchstabe f bzw. g sind nur anwendbar auf Schiffe und
Fabrikschiffe,

a) die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder in
Jordanien ins Schiffsregister eingetragen oder dort ange-
meldet sind,

b) die unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft
oder Jordaniens fahren,
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c) die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder Jordaniens oder
einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in einem dieser
Staaten hat, bei der der oder die Geschäftsführer, der
Vorsitzende des Vorstands oder Aufsichtsrats und die
Mehrheit der Mitglieder dieser Organe Staatsangehörige
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder Jordaniens sind
und — im Falle von Personengesellschaften und Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung — außerdem das Kapital
mindestens zur Hälfte den betreffenden Staaten oder
öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Staatsangehöri-
gen dieser Staaten gehört,

d) deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen der Mitglied-
staaten der Gemeinschaft oder Jordaniens besteht

und

e) deren Besatzung zu mindestens 75 v. H. aus Staatsange-
hörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder Jorda-
niens besteht.

Artikel 6

In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse

(1) Für die Zwecke des Artikels 2 gelten Erzeugnisse, die nicht
vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, als in
ausreichendem Maße be- oder verarbeitet, wenn die Bedingungen
der Liste in Anhang II erfüllt sind.

In den genannten Bedingungen sind für alle unter das
Abkommen fallenden Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen
festgelegt, die an den bei der Herstellung der Erzeugnisse
verwendeten Vormaterialien vorgenommen werden müssen; sie
gelten nur für diese Vormaterialien. Ein Erzeugnis, das nach den
Bedingungen der Liste die Ursprungseigenschaft erworben hat
und bei der Herstellung eines anderen Erzeugnisses verwendet
wird, hat die für das andere Erzeugnis geltenden Bedingungen
nicht zu erfüllen; die gegebenenfalls bei der Herstellung des
ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft bleiben demnach unberücksichtigt.

(2) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nach den
Bedingungen der Liste in Anhang II nicht bei der Herstellung
eines Erzeugnisses verwendet werden dürfen, können ungeachtet
des Absatzes 1 dennoch verwendet werden,

a) wenn ihr Gesamtwert 10 v. H. des Ab-Werk-Preises des
Erzeugnisses nicht überschreitet;

b) wenn die gegebenenfalls in der Liste aufgeführten Vomhun-
dertsätze für den höchsten zulässigen Wert von Vorma-
terialien ohne Ursprungseigenschaft durch die Anwendung
dieses Absatzes nicht überschritten werden.

Dieser Absatz gilt nicht für Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des
Harmonisierten Systems.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten vorbehaltlich des Artikels 7.

Artikel 7

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten folgende Be- oder
Verarbeitungen ohne Rücksicht darauf, ob die Bedingungen des
Artikels 6 erfüllt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungs-
eigenschaft zu verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse
während des Transports oder der Lagerung in ihrem
Zustand zu erhalten;

b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken;

c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe
oder anderen Beschichtungen;

d) Bügeln von Textilien;

e) einfaches Anstreichen oder Polieren;

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren
oder Glasieren von Getreide und Reis;

g) Färben von Zucker oder Formen von Würfelzucker;

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen
und Gemüse;

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen;

j) Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich
des Zusammenstellens von Sortimenten);

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke,
Etuis oder Schachteln, Befestigen auf Karten oder Brettchen
sowie alle anderen einfachen Verpackungsvorgänge;

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos
oder anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den
Erzeugnissen selbst oder auf ihren Verpackungen;

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener
Arten;

n) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu
einem vollständigen Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeug-
nissen in Einzelteile;

o) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den
Buchstaben a bis n genannten Behandlungen;

p) Schlachten von Tieren.

(2) Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorge-
nommenen Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im
Sinne des Absatzes 1 gelten, sind alle in der Gemeinschaft oder
in Jordanien an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder
Verarbeitungen in Betracht zu ziehen.
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Artikel 8

Maßgebende Einheit

(1) Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses Protokolls
ist die für die Einreihung in die Position des Harmonisierten
Systems maßgebende Einheit jedes Erzeugnisses.

Daraus ergibt sich,

a) dass jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnis-
sen, die nach dem Harmonisierten System in eine einzige
Position eingereiht wird, als Ganzes die maßgebende Einheit
darstellt;

b) dass bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in
dieselbe Position des Harmonisierten Systems eingereiht
werden, jedes Erzeugnis für sich betrachtet werden muss.

(2) Werden Verpackungen nach der Allgemeinen Vorschrift 5
zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene Erzeugnis
eingereiht, so werden sie auch für die Bestimmung des Ursprungs
wie das Erzeugnis behandelt.

Artikel 9

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen
oder Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen
als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalaus-
rüstung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in
Rechnung gestellt werden.

Artikel 10

Warenzusammenstellungen

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift
3 zum Harmonisierten System gelten als Ursprungserzeugnisse,
wenn alle Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind. Jedoch gilt
eine Warenzusammenstellung, die aus Bestandteilen mit
Ursprungseigenschaft und Bestandteilen ohne Ursprungseigen-
schaft besteht, in ihrer Gesamtheit als Ursprungserzeugnis,
sofern der Wert der Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft
15 v. H. des Ab-Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht
überschreitet.

Artikel 11

Neutrale Elemente

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist,
braucht der Ursprung folgender gegebenenfalls bei seiner
Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berücksichtigt zu
werden:

a) Energie und Brennstoffe,

b) Anlagen und Ausrüstung,

c) Maschinen und Werkzeuge,

d) Erzeugnisse, die nicht in die endgültige Zusammensetzung
des Erzeugnisses eingehen und nicht eingehen sollen.

TITEL III

TERRITORIALE AUFLAGEN

Artikel 12

Territorialitätsprinzip

(1) Vorbehaltlich des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe c, der
Artikel 3 und 4 und des Absatzes 3 müssen die in Titel II
genannten Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigen-
schaft ohne Unterbrechung in der Gemeinschaft oder in
Jordanien erfüllt werden.

(2) Ursprungswaren, die aus der Gemeinschaft oder aus
Jordanien in ein Drittland ausgeführt und anschließend wieder
eingeführt werden, gelten vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 als
Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zoll-
behörden kann glaubhaft dargelegt werden,

a) dass die wieder eingeführten Waren dieselben wie die
ausgeführten Waren sind

und

b) dass diese Waren während ihres Verbleibs in dem
betreffenden Drittland oder während des Transports keine
Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung
ihres Zustands erforderliche Maß hinausgeht.

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel II wird
durch eine Be- oder Verarbeitung, die außerhalb der Gemein-
schaft oder Jordaniens an aus der Gemeinschaft oder aus
Jordanien ausgeführten und anschließend wieder eingeführten
Vormaterialien vorgenommen wird, nicht berührt, sofern

a) die genannten Vormaterialien in der Gemeinschaft oder in
Jordanien vollständig gewonnen oder hergestellt oder vor
ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen
worden sind, die über die Be- oder Verarbeitungen im Sinne
des Artikels 7 hinausgeht,

und

b) den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann,

i) dass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder
Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien herge-
stellt worden sind

und

ii) dass der nach diesem Artikel außerhalb der Gemein-
schaft oder Jordaniens insgesamt erzielte Wertzu-
wachs 10 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses,
für das die Ursprungseigenschaft beansprucht wird,
nicht überschreitet.

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 finden die in Titel II
genannten Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigen-
schaft auf die Be- oder Verarbeitung außerhalb der Gemeinschaft

31.7.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 209/37



oder Jordaniens keine Anwendung. Findet jedoch nach der Liste
in Anhang II für die Bestimmung des Ursprungs des Erzeugnisses
eine Regel Anwendung, die einen höchsten zulässigen Wert für
alle verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
vorsieht, so dürfen der Gesamtwert der im Gebiet der
betreffenden Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft und der nach diesem Artikel außerhalb der
Gemeinschaft oder Jordaniens insgesamt erzielte Wertzuwachs
zusammengenommen den angegebenen Vomhundertsatz nicht
überschreiten.

(5) Im Sinne der Absätze 3 und 4 bedeutet der Begriff
„insgesamt erzielter Wertzuwachs“ alle außerhalb der Gemein-
schaft oder Jordaniens entstandenen Kosten einschließlich des
Wertes der dort verwendeten Vormaterialien.

(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse, die die
Bedingungen der Liste in Anhang II nicht erfüllen und nur durch
Anwendung der allgemeinen Toleranz nach Artikel 6 Absatz 2
als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet angesehen
werden können.

(7) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse der
Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems.

(8) Die unter diesen Artikel fallende Be- oder Verarbeitung
außerhalb der Gemeinschaft oder Jordaniens wird im Rahmen
der passiven Veredelung oder eines ähnlichen Verfahrens vorge-
nommen.

Artikel 13

Unmittelbare Beförderung

(1) Die im Rahmen des Abkommens vorgesehene Präferenzbe-
handlung gilt nur für die den Voraussetzungen dieses Protokolls
entsprechenden Erzeugnisse, die unmittelbar zwischen der
Gemeinschaft und Jordanien oder im Durchgangsverkehr durch
die Gebiete der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen
Länder, mit denen die Kumulierung zulässig ist, befördert
werden. Jedoch können Erzeugnisse, die eine einzige Sendung
bilden, durch andere Gebiete befördert werden, gegebenenfalls
auch mit einer Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in
diesen Gebieten, sofern sie unter der zollamtlichen Überwachung
der Behörden des Durchfuhr- oder Einlagerungslands bleiben
und dort nur ent- und wieder verladen werden oder eine auf die
Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren.

Ursprungserzeugnisse können in Rohrleitungen durch andere
Gebiete als das Gebiet der Gemeinschaft oder Jordaniens
befördert werden.

(2) Der Nachweis, dass die in Absatz 1 genannten Voraus-
setzungen erfüllt sind, wird dadurch erbracht, dass den Zollbe-
hörden des Einfuhrlands eines der folgenden Papiere vorgelegt
wird:

a) ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung
vom Ausfuhrland durch das Durchfuhrland erfolgt ist, oder

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlands ausgestellte
Bescheinigung mit folgenden Angaben:

i) einer genauen Beschreibung der Erzeugnisse,

ii) dem Datum des Ent- und Wiederverladens der
Erzeugnisse oder der Ein- und Ausschiffung unter
Angabe der benutzten Schiffe oder sonstigen Beför-
derungsmittel

und

iii) den Bedingungen des Verbleibs der Erzeugnisse im
Durchfuhrland, oder,

c) falls diese Papiere nicht vorgelegt werden können, alle
sonstigen beweiskräftigen Unterlagen.

Artikel 14

Ausstellungen

(1) Werden Ursprungserzeugnisse zu einer Ausstellung in ein
Land versandt, bei dem es sich nicht um eines der in den
Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder, mit denen die
Kumulierung zulässig ist, handelt, und nach der Ausstellung zur
Einfuhr in die Gemeinschaft oder nach Jordanien verkauft, so
erhalten sie bei der Einfuhr die Begünstigungen des Abkommens,
sofern den Zollbehörden des Einfuhrlands glaubhaft dargelegt
wird,

a) dass ein Ausführer diese Erzeugnisse aus der Gemeinschaft
oder aus Jordanien in das Ausstellungsland versandt und
dort ausgestellt hat,

b) dass dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in
der Gemeinschaft oder in Jordanien verkauft oder über-
lassen hat,

c) dass die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der
Ausstellung in dem Zustand, in dem sie zur Ausstellung
versandt worden waren, versandt worden sind

und

d) dass die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zu der
Ausstellung versandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als
zur Vorführung auf der Ausstellung verwendet worden
sind.

(2) Nach Maßgabe des Titels V ist ein Ursprungsnachweis
auszustellen oder auszufertigen und den Zollbehörden des
Einfuhrlands unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen.
Darin sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzu-
geben. Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher Nachweis über die
Umstände verlangt werden, unter denen die Erzeugnisse ausge-
stellt worden sind.

(3) Absatz 1 gilt für Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und
Handwerksmessen oder ‑ausstellungen und ähnliche öffentliche
Veranstaltungen, bei denen die Erzeugnisse unter zollamtlicher
Überwachung bleiben; ausgenommen sind Veranstaltungen zu
privaten Zwecken für den Verkauf ausländischer Erzeugnisse in
Läden oder Geschäftslokalen.
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TITEL IV

ZOLLRÜCKVERGÜTUNG UND ZOLLBEFREIUNG

Artikel 15

Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung

(1) a) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in der
Gemeinschaft, in Jordanien oder in einem der in den
Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder bei der
Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendet wor-
den sind, für die nach Maßgabe des Titels V ein
Ursprungsnachweis ausgestellt oder ausgefertigt wird,
dürfen in der Gemeinschaft oder in Jordanien nicht
Gegenstand einer wie auch immer gearteten Zollrückver-
gütung oder Zollbefreiung sein.

b) Erzeugnisse des Kapitels 3 und der Positionen 1604 und
1605 des Harmonisierten Systems, die Ursprungserzeug-
nisse der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 1
Buchstabe c sind und für die nach Maßgabe des Titels V ein
Ursprungsnachweis ausgestellt oder ausgefertigt wird,
dürfen in der Gemeinschaft nicht Gegenstand einer wie
auch immer gearteten Zollrückvergütung oder Zollbe-
freiung sein.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 betrifft in der Gemeinschaft oder
in Jordanien geltende Regelungen, nach denen Zölle auf bei der
Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendete Vormateria-
lien und auf unter Absatz 1 Buchstabe b fallende Erzeugnisse
oder Abgaben gleicher Wirkung vollständig oder teilweise
erstattet, erlassen oder nicht erhoben werden, sofern die
Erstattung, der Erlass oder die Nichterhebung ausdrücklich oder
faktisch gewährt wird, wenn die aus den betreffenden Vorma-
terialien hergestellten Erzeugnisse ausgeführt werden, nicht
dagegen, wenn diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft oder in
Jordanien in den zollrechtlich freien Verkehr übergehen.

(3) Der Ausführer von Erzeugnissen mit Ursprungsnachweis
hat auf Verlangen der Zollbehörden jederzeit alle zweckdien-
lichen Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass für die bei
der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft keine Zollrückvergütung gewährt
worden ist und sämtliche für solche Vormaterialien geltenden
Zölle und Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet
worden sind.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Verpackungen im Sinne
des Artikels 8 Absatz 2, für Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge
im Sinne des Artikels 9 sowie für Warenzusammenstellungen im
Sinne des Artikels 10, wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne
Ursprungseigenschaft handelt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur für Vormaterialien, die unter
das Abkommen fallen. Ferner stehen sie der Anwendung eines
Ausfuhrerstattungssystems für landwirtschaftliche Erzeugnisse
nicht entgegen, das nach Maßgabe des Abkommens bei der
Ausfuhr gilt.

(6) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, wenn die Erzeugnisse
ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien mit
Ursprung in einem der in den Artikeln 3 und 4 genannten
anderen Länder als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder
Jordaniens gelten.

(7) Abweichend von Absatz 1 kann Jordanien, außer für
Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten Systems,
Regelungen über eine Rückvergütung oder Befreiung von Zöllen
auf bei der Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendete
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft oder Abgaben glei-
cher Wirkung unter folgenden Voraussetzungen anwenden:

a) Auf Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 49 und 64 bis 97 des
Harmonisierten Systems wird ein Zoll zu einem Satz von
5 % oder einem gegebenenfalls in Jordanien geltenden
niedrigeren Satz erhoben;

b) auf Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten
Systems wird ein Zoll zu einem Satz von 10 % oder einem
gegebenenfalls in Jordanien geltenden niedrigeren Satz
erhoben.

Dieser Absatz gilt bis zum 31. Dezember 2009 und kann im
gegenseitigen Einvernehmen überprüft werden.

TITEL V

NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT

Artikel 16

Allgemeines

(1) Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft erhalten bei der
Einfuhr nach Jordanien und Ursprungserzeugnisse Jordaniens
erhalten bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Begünstigungen
des Abkommens, sofern einer der folgenden Ursprungsnach-
weise erbracht wird:

a) eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nach dem Muster
in Anhang IIIa;

b) eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED nach dem
Muster in Anhang IIIb;

c) in den in Artikel 22 Absatz 1 genannten Fällen eine vom
Ausführer abgegebene Erklärung mit dem in Anhang IVa
oder IVb angegebenen Wortlaut auf einer Rechnung, einem
Lieferschein oder einem anderen Handelspapier, in dem die
Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung
der Nämlichkeit möglich ist (im Folgenden „Erklärung auf
der Rechnung“ bzw. „Erklärung auf der Rechnung EUR-
MED“ genannt).

(2) Abweichend von Absatz 1 erhalten Ursprungserzeugnisse
im Sinne dieses Protokolls in den in Artikel 27 genannten Fällen
die Begünstigungen des Abkommens, ohne dass einer der in
Absatz 1 genannten Ursprungsnachweise vorgelegt werden
muss.

Artikel 17

Verfahren für die Ausstellung der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED
wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlands auf schriftlichen
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Antrag ausgestellt, der vom Ausführer oder unter der Verant-
wortung des Ausführers von seinem bevollmächtigten Vertreter
gestellt worden ist.

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu
diesem Zweck die Formblätter für die Warenverkehrsbescheini-
gung EUR.1 oder EUR-MED und den Antrag nach dem Muster in
Anhang IIIa bzw. IIIb aus. Die Formblätter sind nach den
nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrlands in einer der
Sprachen auszufüllen, in denen das Abkommen abgefasst ist.
Werden die Formblätter handschriftlich ausgefüllt, so muss dies
mit Tinte in Druckschrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in
dem dafür vorgesehenen Feld ohne Zeilenzwischenraum einzu-
tragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter der
letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu
ziehen und der nicht ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen.

(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR.1 oder EUR‑MED beantragt, hat auf Verlangen
der Zollbehörden des Ausfuhrlands, in dem die Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausgestellt wird,
jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der
Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vorzu-
legen.

(4) Unbeschadet des Absatzes 5 wird von den Zollbehörden
eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft oder Jordaniens eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt,

— wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder als
Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder Jordaniens
angesehen werden können und die übrigen Voraussetzun-
gen dieses Protokolls erfüllt sind;

— wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten Länder als
Ursprungserzeugnisse eines der in den Artikeln 3 und 4
genannten anderen Länder, mit denen die Kumulierung
zulässig ist, angesehen werden können und die übrigen
Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind, sofern im
Ursprungsland eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-
MED oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED
ausgestellt bzw. ausgefertigt worden ist.

(5) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED wird von den
Zollbehörden eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft oder
Jordaniens ausgestellt, wenn die betreffenden Erzeugnisse als
Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft, Jordaniens oder eines
der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder, mit
denen die Kumulierung zulässig ist, angesehen werden können,
die Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind und

— die Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder
angewandt wurde oder

— die Erzeugnisse als Vormaterialien im Rahmen der Kumu-
lierung bei der Herstellung von Erzeugnissen für die
Ausfuhr in eines der in den Artikeln 3 und 4 genannten
anderen Länder verwendet werden können oder

— die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland in eines der in
den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder wieder
ausgeführt werden können.

(6) In Feld 7 der Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED ist
einer der folgenden Vermerke in englischer Sprache einzutragen:

— wenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
oder mehreren der in den Artikeln 3 und 4 genannten
Länder erworben wurde:

„CUMULATION APPLIED WITH … (Name des Landes/der
Länder)“;

— wenn die Ursprungseigenschaft ohne Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
oder mehreren der in den Artikeln 3 und 4 genannten
Länder erworben wurde:

„NO CUMULATION APPLIED“.

(7) Die Zollbehörden, die die Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 oder EUR-MED ausstellen, treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und
die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls zu
überprüfen. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von
Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der
Buchführung des Ausführers oder jede sonstige von ihnen für
zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. Sie achten
auch darauf, dass die in Absatz 2 genannten Formblätter
ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sie prüfen insbesondere, ob
das Feld mit der Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede
Möglichkeit eines missbräuchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist.

(8) In Feld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder
EUR-MED ist das Datum der Ausstellung anzugeben.

(9) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED
wird von den Zollbehörden ausgestellt und zur Verfügung des
Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder
gewährleistet ist.

Artikel 18

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 oder EUR-MED

(1) Abweichend von Artikel 17 Absatz 9 kann die Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausnahmsweise nach
der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt
werden,

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten
Versehens oder besonderer Umstände bei der Ausfuhr
nicht ausgestellt worden ist

oder

b) wenn den Zollbehörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausge-
stellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen nicht
angenommen worden ist.

(2) Abweichend von Artikel 17 Absatz 9 kann die Warenver-
kehrsbescheinigung EUR-MED nach der Ausfuhr der Erzeugnisse,
auf die sie sich bezieht und für die bei der Ausfuhr eine
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Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt worden ist, aus-
gestellt werden, sofern den Zollbehörden glaubhaft dargelegt
wird, dass die Voraussetzungen des Artikels 17 Absatz 5 erfüllt
sind.

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 hat der Ausführer in
seinem Antrag Ort und Datum der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf
die sich die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED
bezieht, sowie die Gründe für den Antrag anzugeben.

(4) Die Zollbehörden dürfen eine Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 oder EUR-MED nachträglich erst ausstellen, nachdem sie
geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit
den Angaben in den entsprechenden Unterlagen übereinstim-
men.

(5) Die nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 oder EUR-MED ist mit folgendem Vermerk in englischer
Sprache zu versehen:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

Die nach Absatz 2 nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR-MED ist mit folgendem Vermerk in englischer
Sprache zu versehen:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [Datum und
Ort der Ausstellung])“.

(6) Der in Absatz 5 genannte Vermerk ist in Feld 7 der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED einzutragen.

Artikel 19

Ausstellung eines Duplikats der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED kann der Ausführer
bei den Zollbehörden, die die Bescheinigung ausgestellt haben,
ein Duplikat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz
befindlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird.

(2) Dieses Duplikat ist mit folgendem Vermerk in englischer
Sprache zu versehen:

„DUPLICATE“.

(3) Der in Absatz 2 genannte Vermerk ist in Feld 7 der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED einzutragen.

(4) Das Duplikat trägt das Datum des Originals EUR.1 oder
EUR-MED und gilt mit Wirkung von diesem Tag.

Artikel 20

Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder
EUR-MED auf der Grundlage eines vorher ausgestellten

oder ausgefertigten Ursprungsnachweises

Werden Ursprungserzeugnisse in der Gemeinschaft oder in
Jordanien der Überwachung einer Zollstelle unterstellt, so kann

der ursprüngliche Ursprungsnachweis im Hinblick auf den
Versand sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen
Zollstellen in der Gemeinschaft oder in Jordanien durch eine
oder mehrere Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder EUR-
MED ersetzt werden. Diese Warenverkehrsbescheinigungen
EUR.1 oder EUR-MED werden von der Zollstelle ausgestellt,
unter deren Überwachung sich die Erzeugnisse befinden.

Artikel 21

Buchmäßige Trennung

(1) Ist die getrennte Lagerung von Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft und Vormaterialien ohne Ursprungseigen-
schaft, die gleich und untereinander austauschbar sind, mit
erheblichen Kosten oder tatsächlichen Schwierigkeiten verbun-
den, so können die Zollbehörden dem Beteiligten auf schrift-
lichen Antrag die Bewilligung erteilen, diese Lagerbestände nach
der so genannten „Methode der buchmäßigen Trennung“ (im
Folgenden „Methode“ genannt) zu verwalten.

(2) Die Methode muss gewährleisten, dass in einem bestimm-
ten Bezugszeitraum die Zahl der hergestellten Erzeugnisse, die als
Ursprungserzeugnisse angesehen werden können, der Zahl der
Erzeugnisse entspricht, die bei räumlicher Trennung der Lager-
bestände hätte hergestellt werden können.

(3) Die Zollbehörden können die in Absatz 1 genannte
Bewilligung von allen ihnen zweckdienlich erscheinenden
Voraussetzungen abhängig machen.

(4) Die Anwendung der Methode und ihre Aufzeichnung
richten sich nach den allgemein anerkannten Buchführungs-
grundsätzen, die im Gebiet des Landes gelten, in dem das
Erzeugnis hergestellt wird.

(5) Der Begünstigte der Methode kann für die Menge der
Erzeugnisse, die als Ursprungserzeugnisse angesehen werden
können, Ursprungsnachweise ausfertigen bzw. beantragen. Auf
Verlangen der Zollbehörden hat der Begünstigte eine Erklärung
über die Verwaltung dieser Mengen vorzulegen.

(6) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewil-
ligung und können diese jederzeit widerrufen, wenn der
Begünstigte von der Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch
macht oder die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls nicht
erfüllt.

Artikel 22

Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der
Rechnung oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED

(1) Die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c genannte Erklärung
auf der Rechnung oder Erklärung auf der Rechnung EUR-MED
kann ausgefertigt werden

a) von einem ermächtigten Ausführer im Sinne des Artikels 23
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oder

b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder
mehreren Packstücken, die Ursprungserzeugnisse enthalten,
deren Wert 6 000 EUR je Sendung nicht überschreitet.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 kann eine Erklärung auf der
Rechnung ausgefertigt werden,

— wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder als
Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder Jordaniens
angesehen werden können und die übrigen Voraussetzun-
gen dieses Protokolls erfüllt sind;

— wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten Länder als
Ursprungserzeugnisse eines der in den Artikeln 3 und 4
genannten anderen Länder, mit denen die Kumulierung
zulässig ist, angesehen werden können und die übrigen
Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind, sofern im
Ursprungsland eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-
MED oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED
ausgestellt bzw. ausgefertigt worden ist.

(3) Eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED kann ausge-
fertigt werden, wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft, Jordaniens oder eines der in den
Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder, mit denen die
Kumulierung zulässig ist, angesehen werden können, die
Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind und

— die Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder
angewandt wurde oder

— die Erzeugnisse als Vormaterialien im Rahmen der Kumu-
lierung bei der Herstellung von Erzeugnissen für die
Ausfuhr in eines der in den Artikeln 3 und 4 genannten
anderen Länder verwendet werden können oder

— die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland in eines der in
den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder wieder
ausgeführt werden können.

(4) Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ist mit einem
der folgenden Vermerke in englischer Sprache zu versehen:

— wenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
oder mehreren der in den Artikeln 3 und 4 genannten
Länder erworben wurde:

„CUMULATION APPLIED WITH … (Name des Landes/der
Länder)“;

— wenn die Ursprungseigenschaft ohne Anwendung der
Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in einem
oder mehreren der in den Artikeln 3 und 4 genannten
Länder erworben wurde:

„NO CUMULATION APPLIED“.

(5) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung oder
eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ausfertigt, hat auf
Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhrlands jederzeit alle
zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigen-
schaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der
übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vorzulegen.

(6) Die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der
Rechnung EUR-MED ist vom Ausführer maschinenschriftlich
oder mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder
einem anderen Handelspapier mit dem Wortlaut und in einer der
Sprachfassungen des Anhangs IVa bzw. IVb nach Maßgabe der
nationalen Rechtsvorschriften des Ausfuhrlands auszufertigen.
Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies mit
Tinte in Druckschrift erfolgen.

(7) Die Erklärungen auf der Rechnung und die Erklärungen auf
der Rechnung EUR-MED sind vom Ausführer eigenhändig zu
unterzeichnen. Ein ermächtigter Ausführer im Sinne des
Artikels 23 braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unter-
zeichnen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden des
Ausfuhrlands schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung
für jede Erklärung auf der Rechnung zu übernehmen, die ihn so
identifiziert, als ob er sie eigenhändig unterzeichnet hätte.

(8) Die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der
Rechnung EUR-MED kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der
Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden,
vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre
nach der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird.

Artikel 23

Ermächtigter Ausführer

(1) Die Zollbehörden des Ausfuhrlands können einen Aus-
führer (im Folgenden „ermächtigter Ausführer“ genannt), der
häufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausführt, dazu
ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse
Erklärungen auf der Rechnung oder Erklärungen auf der
Rechnung EUR-MED auszufertigen. Ein Ausführer, der eine
solche Bewilligung beantragt, muss jede von den Zollbehörden
für erforderlich gehaltene Gewähr für die Kontrolle der
Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und der Erfüllung der
übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls bieten.

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung des Status eines
ermächtigten Ausführers von allen ihnen zweckdienlich erschei-
nenden Voraussetzungen abhängig machen.

(3) Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Ausführer eine
Bewilligungsnummer, die in der Erklärung auf der Rechnung
oder in der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED anzugeben
ist.

(4) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewil-
ligung durch den ermächtigten Ausführer.

(5) Die Zollbehörden können die Bewilligung jederzeit wider-
rufen. Sie widerrufen sie, wenn der ermächtigte Ausführer die in
Absatz 1 genannte Gewähr nicht mehr bietet, die in Absatz 2
genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt oder von der
Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch macht.
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Artikel 24

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

(1) Die Ursprungsnachweise bleiben vier Monate nach dem
Datum der Ausstellung im Ausfuhrland gültig und sind innerhalb
dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlands vorzulegen.

(2) Ursprungsnachweise, die den Zollbehörden des Einfuhr-
lands nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Vorlagefrist
vorgelegt werden, können zur Gewährung der Präferenzbe-
handlung angenommen werden, wenn die Frist aufgrund
außergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden konnte.

(3) In allen anderen Fällen verspäteter Vorlage können die
Zollbehörden des Einfuhrlands die Ursprungsnachweise anneh-
men, wenn ihnen die Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist
gestellt worden sind.

Artikel 25

Vorlage der Ursprungsnachweise

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehörden des Einfuhrlands
nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vorzulegen.
Diese Behörden können eine Übersetzung des Ursprungsnach-
weises verlangen; sie können außerdem verlangen, dass die
Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers
ergänzt wird, aus der hervorgeht, dass die Erzeugnisse die
Voraussetzungen für die Anwendung des Abkommens erfüllen.

Artikel 26

Einfuhr in Teilsendungen

Werden auf Antrag des Einführers und unter den von den
Zollbehörden des Einfuhrlands festgelegten Voraussetzungen
zerlegte oder noch nicht zusammengesetzte Erzeugnisse der
Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406
des Harmonisierten Systems im Sinne der Allgemeinen Vor-
schrift 2 a zum Harmonisierten System in Teilsendungen
eingeführt, so ist den Zollbehörden bei der Einfuhr der ersten
Teilsendung ein einziger Ursprungsnachweis vorzulegen.

Artikel 27

Ausnahmen vom Ursprungsnachweis

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an
Privatpersonen versandt werden oder die sich im persönlichen
Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines
Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen,
sofern es sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt
und erklärt wird, dass die Voraussetzungen dieses Protokolls
erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein
Zweifel bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf
der Zollinhaltserklärung CN22/CN23 oder einem dieser Erklä-
rung beigefügten Blatt abgegeben werden.

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die
gelegentlich erfolgen und ausschließlich aus Erzeugnissen
bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der
Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in
deren Haushalt bestimmt sind; dabei dürfen diese Erzeugnisse
weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu der

Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen
Gründen erfolgt.

(3) Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei
Kleinsendungen 500 EUR und bei den im persönlichen Gepäck
von Reisenden enthaltenen Waren 1 200 EUR nicht über-
schreiten.

Artikel 28

Belege

Die in Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 22 Absatz 5 genannten
Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder eine
Erklärung auf der Rechnung oder eine Erklärung auf der
Rechnung EUR-MED vorliegt, tatsächlich als Ursprungserzeug-
nisse der Gemeinschaft, Jordaniens oder eines der in den
Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder angesehen werden
können und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls
erfüllt sind, können unter anderem folgende Unterlagen sein:

a) der unmittelbare Nachweis der vom Ausführer oder
Lieferanten angewandten Verfahren zur Herstellung der
betreffenden Waren, z. B. aufgrund seiner geprüften Bücher
oder seiner internen Buchführung;

b) Belege über die Ursprungseigenschaft der bei der Her-
stellung verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in
der Gemeinschaft oder in Jordanien ausgestellt oder
ausgefertigt worden sind, wo sie nach den nationalen
Rechtsvorschriften verwendet werden;

c) Belege über die in der Gemeinschaft oder in Jordanien an
den betreffenden Vormaterialien vorgenommenen Be- oder
Verarbeitungen, sofern diese Belege in der Gemeinschaft
oder in Jordanien ausgestellt oder ausgefertigt worden sind,
wo sie nach den nationalen Rechtsvorschriften verwendet
werden;

d) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder EUR-MED oder
Erklärungen auf der Rechnung oder Erklärungen auf der
Rechnung EUR-MED zum Nachweis für die Ursprungsei-
genschaft der bei der Herstellung verwendeten Vorma-
terialien, sofern diese Belege in der Gemeinschaft oder in
Jordanien nach Maßgabe dieses Protokolls oder in einem
der in den Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder
aufgrund von Ursprungsregeln ausgestellt bzw. ausgefertigt
worden sind, die mit den Regeln dieses Protokolls überein-
stimmen;

e) geeignete Belege über die nach Artikel 12 außerhalb der
Gemeinschaft oder Jordaniens vorgenommenen Be- oder
Verarbeitungen zum Nachweis dafür, dass die Voraus-
setzungen des genannten Artikels erfüllt sind.

Artikel 29

Aufbewahrung der Ursprungsnachweise und Belege

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 oder EUR‑MED beantragt, hat die in
Artikel 17 Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens drei Jahre
lang aufzubewahren.
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(2) Ein Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung oder
eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ausfertigt, hat eine
Kopie dieser Erklärung sowie die in Artikel 22 Absatz 5
genannten Unterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewah-
ren.

(3) Die Zollbehörden des Ausfuhrlands, die eine Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausstellen, haben das
in Artikel 17 Absatz 2 genannte Antragsformblatt mindestens
drei Jahre lang aufzubewahren.

(4) Die Zollbehörden des Einfuhrlands haben die ihnen
vorgelegten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-
MED und Erklärungen auf der Rechnung und Erklärungen auf
der Rechnung EUR-MED mindestens drei Jahre lang aufzube-
wahren.

Artikel 30

Abweichungen und Formfehler

(1) Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in
den Ursprungsnachweisen und den Angaben in den Unterlagen,
die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für die
Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Ursprungsnachweis nicht
allein dadurch ungültig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird,
dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse bezieht.

(2) Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungs-
nachweis dürfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises führen,
wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben
in dem Papier entstehen lassen.

Artikel 31

In Euro ausgedrückte Beträge

(1) Für die Zwecke des Artikels 22 Absatz 1 Buchstabe b und
des Artikels 27 Absatz 3 werden in den Fällen, in denen die
Erzeugnisse in einer anderen Währung als Euro in Rechnung
gestellt werden, die Beträge in den Landeswährungen der
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, Jordaniens und der in den
Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder, die den in Euro
ausgedrückten Beträgen entsprechen, von den betreffenden
Ländern jährlich festgelegt.

(2) Für die Begünstigungen des Artikels 22 Absatz 1
Buchstabe b und des Artikels 27 Absatz 3 ist der von dem
betreffenden Land festgelegte Betrag in der Währung maßge-
bend, in der die Rechnung ausgestellt ist.

(3) Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in
die Landeswährungen gilt der Euro-Kurs der jeweiligen Landes-
währung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober eines jeden
Jahres. Die Beträge sind der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften bis zum 15. Oktober mitzuteilen; sie gelten ab
1. Januar des folgenden Jahres. Die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften teilt die Beträge den betreffenden Ländern
mit.

(4) Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung
eines in Euro ausgedrückten Betrages in seine Landeswährung
ergibt, nach oben oder nach unten abrunden. Der abgerundete
Betrag darf um höchstens 5 v. H. vom Ergebnis der Umrechnung
abweichen. Ein Land kann den Betrag in seiner Landeswährung,
der dem in Euro ausgedrückten Betrag entspricht, unverändert
beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrages

zum Zeitpunkt der in Absatz 3 vorgesehenen jährlichen
Anpassung der Gegenwert in Landeswährung vor dem Abrunden
um weniger als 15 v. H. erhöht. Der Gegenwert in Landes-
währung kann unverändert beibehalten werden, sofern die
Umrechnung zu einer Verringerung dieses Gegenwerts führen
würde.

(5) Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag der
Gemeinschaft oder Jordaniens vom Assoziationsausschuss über-
prüft. Bei dieser Überprüfung prüft der Assoziationsausschuss,
ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Beschränkun-
gen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er
beschließen, die in Euro ausgedrückten Beträge zu ändern.

TITEL VI

METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN

Artikel 32

Gegenseitige Amtshilfe

(1) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und
Jordaniens übermitteln einander über die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften die Musterabdrucke der Stempel,
die ihre Zollstellen bei der Ausstellung der Warenverkehrsbe-
scheinigungen EUR.1 und EUR-MED verwenden, und teilen
einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die
Prüfung dieser Bescheinigungen, der Erklärungen auf der
Rechnung und der Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED
zuständig sind.

(2) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu
gewährleisten, leisten die Gemeinschaft und Jordanien einander
über ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der
Echtheit der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-
MED, der Erklärungen auf der Rechnung und der Erklärungen auf
der Rechnung EUR-MED sowie der Richtigkeit der Angaben in
diesen Nachweisen.

Artikel 33

Prüfung der Ursprungsnachweise

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise erfolgt
stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehörden des
Einfuhrlands begründete Zweifel an der Echtheit der Papiere, der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der
Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls haben.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 senden die Zollbehörden des
Einfuhrlands die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-
MED und die Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die
Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der
Rechnung EUR-MED oder eine Kopie dieser Papiere an die
Zollbehörden des Ausfuhrlands zurück, gegebenenfalls unter
Angabe der Gründe, für das Ersuchen um Prüfung. Zur
Begründung des Ersuchens um nachträgliche Prüfung über-
mitteln sie alle Unterlagen und teilen alle ihnen bekannten
Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem
Ursprungsnachweis schließen lassen.

(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlands
durchgeführt. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von
Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der
Buchführung des Ausführers oder jede sonstige von ihnen für
zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen.
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(4) Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrlands, bis zum
Eingang des Ergebnisses der Nachprüfung die Präferenzbe-
handlung für die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewähren,
so bieten sie dem Einführer an, die Erzeugnisse vorbehaltlich der
für notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen freizugeben.

(5) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um
die Prüfung ersucht haben, so bald wie möglich mitzuteilen.
Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen,
ob die Papiere echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft, Jordaniens oder eines der in den
Artikeln 3 und 4 genannten anderen Länder angesehen werden
können und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls
erfüllt sind.

(6) Ist im Falle begründeter Zweifel zehn Monate nach dem Tag
des Ersuchens um nachträgliche Prüfung noch keine Antwort
eingegangen oder enthält die Antwort keine ausreichenden
Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder den
tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu können,
so lehnen die ersuchenden Zollbehörden die Gewährung der
Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass außergewöhnliche
Umstände vorliegen.

Artikel 34

Streitbeilegung

Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren des
Artikels 33, die zwischen den Zollbehörden, die um eine Prüfung
ersucht haben, und den für diese Prüfung zuständigen Zollbe-
hörden entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses Protokolls
sind dem Assoziationsausschuss vorzulegen.

Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den Zollbehörden des
Einfuhrlands sind stets nach dem Recht des Einfuhrlands
beizulegen.

Artikel 35

Sanktionen

Sanktionen werden gegen jede Person angewandt, die ein
Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder
anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis
zu erlangen.

Artikel 36

Freizonen

(1) Die Gemeinschaft und Jordanien treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um zu verhindern, dass Erzeugnisse mit
Ursprungsnachweis, die während ihrer Beförderung zeitweilig
in einer Freizone in ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht
oder anderen als den üblichen auf die Erhaltung ihres Zustands
gerichteten Behandlungen unterzogen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen die zuständigen Behörden
in Fällen, in denen Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder
Jordaniens mit Ursprungsnachweis in eine Freizone eingeführt

und dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden,
auf Antrag des Ausführers eine neue Warenverkehrsbescheini-
gung EUR.1 oder EUR-MED aus, wenn die Behandlung oder
Bearbeitung den Bestimmungen dieses Protokolls entspricht.

TITEL VII

CEUTA UND MELILLA

Artikel 37

Anwendung des Protokolls

(1) Der Begriff „Gemeinschaft“ im Sinne des Artikels 2 umfasst
nicht Ceuta und Melilla.

(2) Erzeugnisse mit Ursprung in Jordanien erhalten bei der
Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder Hinsicht die gleiche
Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des Protokolls
Nr. 2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der
Portugiesischen Republik zu den Europäischen Gemeinschaften
für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der Gemeinschaft
gewährt wird. Jordanien gewährt bei der Einfuhr von unter das
Abkommen fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und
Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die für aus der
Gemeinschaft eingeführte Ursprungserzeugnisse der Gemein-
schaft gewährt wird.

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf
Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas gilt dieses Protokoll
vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des Artikels 38
sinngemäß.

Artikel 38

Besondere Bestimmungen

(1) Vorausgesetzt, dass sie nach Artikel 13 unmittelbar
befördert worden sind, gelten

1. als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas:

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig
gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter
Verwendung von anderen als den unter
Buchstabe a genannten Erzeugnissen hergestellt
worden sind, vorausgesetzt,

i) dass diese Erzeugnisse im Sinne des
Artikels 6 in ausreichendem Maße be- oder
verarbeitet worden sind

oder

ii) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeug-
nisse Jordaniens oder der Gemeinschaft
sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen
unterzogen worden sind, die über die in
Artikel 7 genannte Behandlung hinaus-
gehen;
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2. als Ursprungserzeugnisse Jordaniens:

a) Erzeugnisse, die in Jordanien vollständig gewon-
nen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in Jordanien unter Verwendung
von anderen als den unter Buchstabe a genann-
ten Erzeugnissen hergestellt worden sind, voraus-
gesetzt,

i) dass diese Erzeugnisse im Sinne des
Artikels 6 in ausreichendem Maße be- oder
verarbeitet worden sind

oder

ii) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeug-
nisse Ceutas und Melillas oder der Gemein-
schaft sind, sofern sie Be- oder
Verarbeitungen unterzogen worden sind,
die über die in Artikel 7 genannte Behand-
lung hinausgehen.

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

(3) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist
verpflichtet, in Feld 2 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
oder EUR-MED oder in der Erklärung auf der Rechnung oder in
der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED die Vermerke
„Jordanien“ und „Ceuta und Melilla“ einzutragen. Bei Ursprungs-
erzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die Ursprungseigen-
schaft in Feld 4 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder

EUR-MED oder in der Erklärung auf der Rechnung oder in der
Erklärung auf der Rechnung EUR-MED einzutragen.

(4) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwen-
dung dieses Protokolls in Ceuta und Melilla.

TITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 39

Änderung des Protokolls

Der Assoziationsrat kann beschließen, die Bestimmungen des
Protokolls zu ändern.

Artikel 40

Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren

Waren, die die Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllen und
die sich bei Inkrafttreten dieses Protokolls im Durchgangsverkehr
oder in der Gemeinschaft oder in Jordanien in vorübergehender
Verwahrung, in einem Zolllager oder in einer Freizone befinden,
können die Begünstigungen des Abkommens erhalten, sofern
den Zollbehörden des Einfuhrlands innerhalb von vier Monaten
nach diesem Zeitpunkt eine von den Zollbehörden des Ausfuhr-
lands nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 oder EUR-MED sowie Unterlagen zum Nachweis der
unmittelbaren Beförderung nach Artikel 13 vorgelegt werden.

L 209/46 DE Amtsblatt der Europäischen Union 31.7.2006



ANHANG I

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANHANG II

Bemerkung 1

In der Liste sind für alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu erfüllen sind, damit diese Erzeugnisse als in
ausreichendem Maße be- oder verarbeitet im Sinne des Artikels 6 des Protokolls gelten können.

Bemerkung 2

2.1. Die ersten beiden Spalten in dieser Liste beschreiben die hergestellten Erzeugnisse. In der ersten Spalte steht die
Position oder das Kapitel nach dem Harmonisierten System, in der zweiten Spalte die Warenbezeichnung, die im
Harmonisierten System für diese Position oder dieses Kapitel verwendet wird. Für jede Eintragung in den ersten beiden
Spalten ist in Spalte 3 oder 4 eine Regel vorgesehen. Steht vor der Eintragung in der ersten Spalte ein „ex“, so bedeutet
dies, dass die Regel in Spalte 3 oder 4 nur für jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist.

2.2. In Spalte 1 sind in bestimmten Fällen mehrere Positionen zusammengefasst oder Kapitel angeführt; dementsprechend
ist die zugehörige Warenbezeichnung in Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten. Die entsprechenden Regeln in Spalte
3 oder 4 beziehen sich dann auf alle Waren, die nach dem Harmonisierten System in die Positionen des Kapitels oder
in jede der Positionen einzureihen sind, die in Spalte 1 zusammengefasst sind.

2.3. Wenn in dieser Liste verschiedene Regeln angeführt sind, die auf verschiedene Erzeugnisse einer Position anzuwenden
sind, enthält jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich die entsprechende Regel in Spalte 3
oder 4 bezieht.

2.4. Sind zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten Ursprungsregeln sowohl in Spalte 3 als auch in Spalte 4
angeführt, so kann der Ausführer zwischen der Regel in Spalte 3 und der Regel in Spalte 4 wählen. Ist in Spalte 4 keine
Ursprungsregel angeführt, so ist die Regel in Spalte 3 anzuwenden.

Bemerkung 3

3.1. Die Vorschriften des Artikels 6 des Protokolls für Erzeugnisse, die die Ursprungseigenschaft erworben haben und zur
Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet werden, gelten ohne Rücksicht darauf, ob die Ursprungseigenschaft in dem
Unternehmen erworben wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden, oder in einem anderen Unternehmen im
Land der Vertragsparteien.

Beispiel:

Ein Motor der Position 8407, für den die Regel in dieser Liste vorsieht, dass der Wert der verwendbaren
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 40 v. H. des Ab-Werk-Preises nicht übersteigen darf, wird aus
vorgeschmiedetem, legiertem Stahl der Position ex 7224 hergestellt.

Wenn dieser vorgeschmiedete Stahl in der Gemeinschaft aus einem Ingot ohne Ursprungseigenschaft geschmiedet
wurde, hat er bereits die Ursprungseigenschaft durch die Regel der Position ex 7224 dieser Liste erworben. Bei der
Berechnung der Wertanteile für den Motor kann der geschmiedete Stahl daher als Ursprungserzeugnis angerechnet
werden, ohne Rücksicht darauf, ob er in demselben Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen in der
Gemeinschaft hergestellt wurde. Der Wert des Ingots ohne Ursprungseigenschaft wird daher nicht zu den bei der
Herstellung des Motors verwendeten Vormaterialien gerechnet.

3.2. Die Regel in dieser Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest, ein darüber
hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit
gehender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft. Wenn daher eine Regel vorsieht, dass Vormaterial ohne
Ursprungseigenschaft einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die Verwendung von
Vormaterial dieser Art auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe zulässig, nicht aber die Verwendung von solchem
Vormaterial auf einer höheren Verarbeitungsstufe.

3.3. Wenn eine Regel besagt, dass „Vormaterialien jeder Position“ verwendet werden können, können unbeschadet der
Bemerkung 3.2 Vormaterialien jeder Position (auch die der hergestellten Ware) verwendet werden, wenn die
besonderen Beschränkungen beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls enthält.

Jedoch bedeutet der Ausdruck „Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich aus anderen Vormaterialien
der Position ...“ oder „Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich aus anderen Vormaterialien derselben
Position wie der hergestellten Ware“, dass Vormaterialien jeder Position verwendet werden können, mit Ausnahme
derjenigen, die dieselbe Warenbeschreibung haben wie die, die sich aus Spalte 2 ergibt.
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3.4. Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als einem Vormaterial hergestellt werden kann,
bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden können; es müssen aber nicht alle
verwendet werden.

Beispiel:

Die Regel für Gewebe der Positionen 5208 bis 5212 sieht vor, dass natürliche Fasern verwendet werden können, dass
aber chemische Vormaterialien — neben anderen — ebenfalls verwendet werden können. Das bedeutet nicht, dass
beide verwendet werden müssen; man kann sowohl die einen als auch die anderen oder beide verwenden.

3.5. Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus einem bestimmten Vormaterial hergestellt werden
muss, so schließt diese Bedingung die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die ihrer Natur nach nicht unter
diese Regel fallen können (bezüglich Textilien siehe auch Bemerkung 6.2).

Beispiel:

Die Regel für zubereitete Lebensmittel der Position 1904, die die Verwendung von Getreide und seinen
Folgeprodukten ausdrücklich ausschließt, verhindert nicht die Verwendung von Salzen, Chemikalien und anderen
Zusätzen, die nicht aus Getreide hergestellt werden.

Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste aufgeführten Vormaterial
hergestellt werden können, wohl aber aus einem gleichartigen Vormaterial auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe.

Beispiel:

Bei einem aus Vliesstoff hergestellten Kleidungsstück des ex Kapitels 62 ist die Verwendung nur von Garnen ohne
Ursprungseigenschaft zulässig; obwohl Vliesstoffe normalerweise nicht aus Garnen hergestellt werden können, darf
man jedoch nicht von Vliesstoffen ausgehen. In solchen Fällen müsste das zulässige Vormaterial normalerweise eine
Stufe vor dem Garn liegen, d. h. auf der Stufe der Fasern.

3.6. Sind in einer Regel in dieser Liste als Höchstwert für die zulässigen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zwei
Vomhundertsätze vorgesehen, so dürfen diese nicht zusammengezählt werden. Der Gesamtwert aller Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft darf den höchsten der vorgesehenen Vomhundertsätze niemals überschreiten. Darüber
hinaus dürfen die einzelnen Vomhundertsätze bezüglich der jeweiligen Vormaterialien, für die sie vorgesehen sind,
nicht überschritten werden.

Bemerkung 4

4.1. Der in dieser Liste verwendete Begriff „natürliche Fasern“ bezieht sich auf alle Fasern, die nicht künstlich oder
synthetisch sind; er ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen beschränkt und schließt auch Abfälle ein; soweit
nichts Gegenteiliges bestimmt ist, umfasst er daher auch Fasern, die gekrempelt, gekämmt oder auf andere Weise
bearbeitet, aber noch nicht gesponnen sind.

4.2. Der Begriff „natürliche Fasern“ umfasst Rosshaar der Position 0503, Seide der Positionen 5002 und 5003, Wolle, feine
und grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis 5105, Baumwolle der Positionen 5201 bis 5203 und andere pflanzliche
Spinnstoffe der Positionen 5301 bis 5305.

4.3. Die Begriffe „Spinnmasse“, „chemische Materialien“ und „Materialien für die Papierherstellung“ stehen in dieser Liste als
Beispiel für alle nicht in die Kapitel 50 bis 63 einzureihenden Vormaterialien, die für die Herstellung künstlicher oder
synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus Papier verwendet werden können.

4.4. Der in dieser Liste verwendete Begriff „synthetische oder künstliche Spinnfasern“ bezieht sich auf synthetische oder
künstliche Spinnfasern oder auf Abfälle der Positionen 5501 bis 5507.

Bemerkung 5

5.1. Wird bei einem Erzeugnis in dieser Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so werden die in Spalte 3 der Liste
vorgesehenen Bedingungen auf alle bei der Herstellung dieses Erzeugnisses verwendeten textilen Grundmaterialien
nicht angewandt, die zusammengenommen 10 v. H. oder weniger des Gesamtgewichts aller verwendeten textilen
Grundmaterialien ausmachen (siehe auch die Bemerkungen 5.3 und 5.4).
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5.2. Die in der Bemerkung 5.1 genannte Toleranz kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewandt werden, die aus zwei
oder mehr textilen Grundmaterialien hergestellt sind.

Textile Grundmaterialien sind

— Seide,

— Wolle,

— grobe Tierhaare,

— feine Tierhaare,

— Rosshaar,

— Baumwolle,

— Materialien für die Papierherstellung und Papier,

— Flachs,

— Hanf,

— Jute und andere textile Bastfasern,

— Sisal und andere textile Agavefasern,

— Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe,

— synthetische Filamente,

— künstliche Filamente,

— elektrische Leitfilamente,

— synthetische Spinnfasern aus Polypropylen,

— synthetische Spinnfasern aus Polyester,

— synthetische Spinnfasern aus Polyamid,

— synthetische Spinnfasern aus Polyacrylnitril,

— synthetische Spinnfasern aus Polyimid,

— synthetische Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen,

— synthetische Spinnfasern aus Poly(phenylensulfid),

— synthetische Spinnfasern aus Poly(vinylchlorid),

— andere synthetische Spinnfasern,

— künstliche Spinnfasern aus Viskose,

— andere künstliche Spinnfasern,

— Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen,

— Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyestersegmenten, auch umsponnen,
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— Erzeugnisse der Position 5605 (Metallgarne), bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus
Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver überzogen, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, die durch
Kleben mit durchsichtigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingefügt ist,

— andere Erzeugnisse der Position 5605.

Beispiel:

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und aus synthetischen Spinnfasern der
Position 5506 hergestellt ist, ist ein Mischgarn. Daher können synthetische Spinnfasern ohne Ursprungseigenschaft,
die die Ursprungsregeln nicht erfüllen (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse
verlangen), bis zu 10 v. H. des Gewichts des Garns verwendet werden.

Beispiel:

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn aus Wolle der Position 5107 und aus Garn
aus synthetischen Spinnfasern der Position 5509 hergestellt ist, ist ein Mischgewebe. Daher kann synthetisches Garn,
das die Ursprungsregeln nicht erfüllt (die das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen),
oder Kammgarn aus Wolle, das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen aus Naturfasern, weder
gekrempelt noch gekämmt oder anderweit für das Spinnen vorbereitet, verlangen), oder eine Mischung aus diesen
beiden Garnarten bis zu 10 v. H. des Gewichts des Gewebes verwendet werden.

Beispiel:

Ein getuftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus
Baumwollgewebe der Position 5210 hergestellt ist, ist nur dann ein Mischerzeugnis, wenn das Baumwollgewebe
selbst ein Mischgewebe aus Garnen ist, die in zwei verschiedenen Positionen eingereiht werden, oder wenn die
verwendeten Baumwollgarne selbst Mischerzeugnisse sind.

Beispiel:

Wenn das betreffende getuftete Spinnstofferzeugnis aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus synthetischem
Gewebe der Position 5407 hergestellt worden ist, sind die verwendeten Garne zwei verschiedene textile
Grundmaterialien, und das getuftete Spinnstofferzeugnis ist folglich ein Mischerzeugnis.

5.3. Diese Toleranz erhöht sich auf 20 v. H. für „Erzeugnisse aus Polyurethangarnen mit Zwischenstücken aus elastischen
Polyethersegmenten, auch umsponnen“.

5.4. Diese Toleranz erhöht sich auf 30 v. H. für Erzeugnisse aus Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm,
bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus einem Kunststofffilm, auch mit Aluminiumpulver beschichtet,
die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Lagen Kunststoff geklebt ist.

Bemerkung 6

6.1. Im Falle von Spinnstofferzeugnissen, die in dieser Liste mit einer auf diese Bemerkung verweisenden Fußnote
bezeichnet sind, können textile Vormaterialien, ausgenommen Futter und Einlagestoffe, die nicht die Regel erfüllen, die
in Spalte 3 dieser Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden,
vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert 8 v. H. des Ab-
Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet.

6.2. Unbeschadet der Bemerkung 6.3 können Vormaterialien, die nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehören, ohne Rücksicht
darauf, ob sie Spinnstoffe enthalten oder nicht, unbeschränkt verwendet werden.

Beispiel:

Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass für ein bestimmtes Textilerzeugnis, wie etwa lange Hosen, Garn verwendet
werden muss, schließt dies nicht die Verwendung von Metallgegenständen wie etwa Knöpfen aus, weil die Knöpfe
nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehören. Aus demselben Grund ist auch die Verwendung von Reißverschlüssen nicht
ausgeschlossen, obwohl diese in der Regel Spinnstoffe enthalten.

6.3. Der Wert der nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehörenden Vormaterialien muss aber bei der Berechnung des Wertes
der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt werden, wenn eine Prozentregel gilt.
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Bemerkung 7

7.1. Als „begünstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 gelten:

a) die Vakuumdestillation;

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung;

c) das Kracken;

d) das Reformieren;

e) die Raffination mit Selektiv-Lösungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwefelsäureanhydrid und anschließender
Neutralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aktiven Erden, mit Bleicherde oder
Aktivkohle und Bauxit;

g) die Polymerisation;

h) die Alkylierung;

i) die Isomerisation.

7.2. Als „begünstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen 2710, 2711 und 2712 gelten:

a) die Vakuumdestillation;

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung;

c) das Kracken;

d) das Reformieren;

e) die Raffination mit Selektiv-Lösungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwefelsäureanhydrid und anschließender
Neutralisation mit Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aktiven Erden, mit Bleicherde oder
Aktivkohle oder Bauxit;

g) die Polymerisation;

h) die Alkylierung;

ij) die Isomerisation;

k) nur für Schweröle der Position ex 2710: das Entschwefeln unter Verwendung von Wasserstoff, wenn dabei der
Schwefelgehalt der Erzeugnisse um mindestens 85 % vermindert wird (Methode ASTM D 1266-59 T);

l) nur für Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren, ausgenommen einfaches Filtern;

m) nur für Schweröle der Position ex 2710: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über 20 bar und einer
Temperatur über 250 oC mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der
Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist. Die Nachbehandlung von Schmierölen der Position
ex 2710 mit Wasserstoff (zum Beispiel Hydrofinishing oder Entfärbung) zur Verbesserung insbesondere der
Farbe oder der Stabilität gilt jedoch nicht als begünstigtes Verfahren;
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n) nur für Heizöl der Position ex 2710: die atmosphärische Destillation, wenn bei der Destillation der Erzeugnisse
nach ASTM D 86 bis 300 oC einschließlich der Destillationsverluste weniger als 30 RHT übergehen;

o) nur für Schweröle, andere als Gasöl und Heizöl der Position ex 2710: die Bearbeitung durch elektrische
Hochfrequenz-Entladung;

p) nur für Produkte in Rohform der Position ex 2712 (andere als Vaselin, Ozokerit, Montanwachs oder Torfwachs,
Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHT): die Entölung durch fraktionierte Kristallisation.

7.3. Im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 verleihen einfache Behandlungen wie
Reinigen, Klären, Entsalzen, Abscheiden des Wassers, Filtern, Färben, Markieren, Erzielung eines bestimmten
Schwefelgehalts durch Mischen von Erzeugnissen mit unterschiedlichem Schwefelgehalt, alle Kombinationen dieser
Behandlungen oder ähnliche Behandlungen nicht die Ursprungseigenschaft.
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ANHANG II

LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT
VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN, UM DEN HERGESTELLTEN ERZEUGNISSEN DIE

URSPRUNGSEIGENSCHAFT ZU VERLEIHEN

Nicht alle in der Liste aufgeführten Waren fallen unter das Abkommen. Es ist daher erforderlich, die anderen Teile des Abkommens zu konsultieren.

HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

Kapitel 1 Lebende Tiere Alle Tiere des Kapitels 1 müssen
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sein

Kapitel 2 Fleisch und genießbare Schlachtne-
benerzeugnisse

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien der Kapitel 1 und 2
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sind

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere und
andere wirbellose Wassertiere

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 3 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

ex Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse; Vogel-
eier; natürlicher Honig; genießbare
Waren tierischen Ursprungs, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen,
ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 4 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

0403 Buttermilch, saure Milch und saurer
Rahm, Joghurt, Kefir und andere
fermentierte oder gesäuerte Milch
(einschließlich Rahm), auch einge-
dickt oder aromatisiert, auch mit
Zusatz von Zucker, anderen Süßmit-
teln, Früchten, Nüssen oder Kakao

Herstellen, bei dem
– alle verwendeten Vormaterialien

des Kapitels 4 vollständig gewon-
nen oder hergestellt sind

und
– alle verwendeten Fruchtsäfte (aus-

genommen Ananas-, Limonen-,
Limetten- und Pampelmusensäfte)
der Position 2009 Ursprungswa-
ren sind

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

ex Kapitel 5 Andere Waren tierischen Ursprungs,
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen, ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 5 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

ex 0502 Borsten von Hausschweinen oder
Wildschweinen, zubereitet

Reinigen, Desinfizieren, Sortieren
und Gleichrichten von Borsten

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des
Blumenhandels

Herstellen, bei dem
– alle verwendeten Vormaterialien

des Kapitels 6 vollständig gewon-
nen oder hergestellt sind

und
– der Wert aller verwendeten

Vormaterialien 50 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und
Knollen, die zu Ernährungszwecken
verwendet werden

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 7 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

31.7.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 209/53



HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

Kapitel 8 Genießbare Früchte und Nüsse; Scha-
len von Zitrusfrüchten oder von
Melonen

Herstellen, bei dem
– alle verwendeten Früchte vollstän-

dig gewonnen oder hergestellt
sind

und
– der Wert aller verwendeten

Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

ex Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze, aus-
genommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 9 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffei-
niert; Kaffeeschalen und Kaffeehäut-
chen; Kaffeemittel mit beliebigem
Kaffeegehalt

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position

0902 Tee, auch aromatisiert Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position

ex 0910 Gewürzmischungen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position

Kapitel 10 Getreide Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 10 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

ex Kapitel 11 Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke;
Inulin; Kleber von Weizen, ausge-
nommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Getreide, Gemüse, Wurzeln und
Knollen der Position 0714 oder
Früchte vollständig gewonnen oder
hergestellt sind

ex 1106 Mehl, Grieß und Pulver von getrock-
neten ausgelösten Hülsenfrüchten der
Position 0713

Trocknen und Mahlen von Hülsen-
früchten der Position 0708

Kapitel 12 Ölsamen und ölhaltige Früchte;
verschiedene Samen und Früchte;
Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilge-
brauch; Stroh und Futter

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 12 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

1301 Schellack; natürliche Gummen,
Harze, Gummiharze und Oleoresine
(z. B. Balsame)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 1301 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge;
Pektinstoffe, Pektinate und Pektate;
Agar-Agar und andere Schleime und
Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch
modifiziert:

– Schleime und Verdickungsstoffe
von Pflanzen, modifiziert

Herstellen aus nicht modifizierten
Schleimen und Verdickungsstoffen

– andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 14 Flechtstoffe und andere Waren
pflanzlichen Ursprungs, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 14 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 15 Tierische und pflanzliche Fette und
Öle; Erzeugnisse ihrer Spaltung;
genießbare verarbeitete Fette;
Wachse tierischen und pflanzlichen
Ursprungs, ausgenommen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

1501 Schweinefett (einschließlich Schwei-
neschmalz) und Geflügelfett, ausge-
nommen solches der Position 0209
oder 1503:

– Knochenfett und Abfallfett Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 0203, 0206
oder 0207 oder aus Knochen der
Position 0506

– anderes Herstellen aus Fleisch oder genießba-
ren Schlachtnebenerzeugnissen von
Schweinen der Position 0203 oder
0206 oder aus Fleisch oder genießba-
ren Schlachtnebenerzeugnissen von
Hausgeflügel der Position 0207

1502 Fett von Rindern, Schafen oder Zie-
gen, ausgenommen solches der Posi-
tion 1503:

– Knochenfett und Abfallfett Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 0201, 0202,
0204 oder 0206 oder aus Knochen
der Position 0506

– anderes Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 2 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

1504 Fette und Öle sowie deren Fraktio-
nen, von Fischen oder Meeressäuge-
tieren, auch raffiniert, jedoch nicht
chemisch modifiziert:

– feste Fraktionen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 1504

– andere Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien der Kapitel 2 und 3
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sind

ex 1505 Lanolin, raffiniert Herstellen aus Wollfett der Position
1505

1506 Andere tierische Fette und Öle sowie
deren Fraktionen, auch raffiniert,
jedoch nicht chemisch modifiziert:

– feste Fraktionen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 1506

– andere Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 2 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

1507 bis 1515 Pflanzliche Öle und ihre Fraktionen:

– Sojaöl, Erdnussöl, Palmöl,
Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl
und Babassuöl, Tungöl (Holzöl),
Oiticicaöl, Myrtenwachs, Japan-
wachs, Fraktionen von Jojobaöl
und Öle zu technischen oder
industriellen Zwecken, ausgenom-
men zum Herstellen von Lebens-
mitteln

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

– feste Fraktionen, ausgenommen
von Jojobaöl

Herstellen aus anderen Vormateria-
lien der Positionen 1507 bis 1515

– andere Herstellen, bei dem alle verwendeten
pflanzlichen Vormaterialien vollstän-
dig gewonnen oder hergestellt sind

1516 Tierische und pflanzliche Fette und
Öle sowie deren Fraktionen, ganz
oder teilweise hydriert, umgeestert,
wiederverestert, oder elaidiniert, auch
raffiniert, jedoch nicht weiterverar-
beitet

Herstellen, bei dem
– alle verwendeten Vormaterialien

des Kapitels 2 vollständig gewon-
nen oder hergestellt sind

und
– alle verwendeten pflanzlichen

Vormaterialien vollständig
gewonnen oder hergestellt sind.
Jedoch dürfen Vormaterialien der
Positionen 1507, 1508, 1511
und 1513 verwendet werden

1517 Margarine; genießbare Mischungen
und Zubereitungen von tierischen
oder pflanzlichen Fetten und Ölen
sowie von Fraktionen verschiedener
Fette und Öle dieses Kapitels, ausge-
nommen genießbare Fette und Öle
sowie deren Fraktionen der Position
1516

Herstellen, bei dem
– alle verwendeten Vormaterialien

der Kapitel 2 und 4 vollständig
gewonnen oder hergestellt sein
müssen

und
– alle verwendeten pflanzlichen

Vormaterialien vollständig
gewonnen oder hergestellt sind.
Jedoch dürfen Vormaterialien der
Positionen 1507, 1508, 1511
und 1513 verwendet werden

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen
oder von Krebstieren, Weichtieren
und anderen wirbellosen Wassertie-
ren

Herstellen
– aus Tieren des Kapitels 1

und/oder
– bei dem alle verwendeten Vorma-

terialien des Kapitels 3 vollständig
gewonnen oder hergestellt sind

ex Kapitel 17 Zucker und Zuckerwaren, ausgenom-
men:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 1701 Rohr- und Rübenzucker und che-
misch reine Saccharose, fest, mit
Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

1702 Andere Zucker, einschließlich che-
misch reine Lactose, Maltose, Glucose
und Fructose, fest; Zuckersirupe,
ohne Zusatz von Aroma- oder Farb-
stoffen; Invertzuckercreme, auch mit
natürlichem Honig vermischt; Zucker
und Melassen, karamellisiert:

– chemische reine Maltose und
Fructose

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 1702

– andere Zucker, fest, mit Zusatz
von Aroma- oder Farbstoffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

– andere Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien Ursprungswaren sind

ex 1703 Melassen aus der Gewinnung oder
Raffination von Zucker, mit Zusatz
von Aroma- oder Farbstoffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (ein-
schließlich weiße Schokolade)

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitun-
gen aus Mehl, Grütze, Grieß, Stärke
oder Malzextrakt, ohne Gehalt an
Kakao oder mit einem Gehalt an
Kakao, berechnet als vollständig ent-
fetteter Kakao, von weniger als
40 GHT, anderweit weder genannt
noch inbegriffen; Lebensmittelzu-
bereitungen aus Waren der Positio-
nen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an
Kakao oder mit einem Gehalt an
Kakao, berechnet als vollständig ent-
fetteter Kakao, von weniger als
5 GHT, anderweit weder genannt
noch inbegriffen:

– Malzextrakt Herstellen aus Getreide des Kapi-
tels 10
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

– andere Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt
(mit Fleisch oder anderen Stoffen)
oder in anderer Weise zubereitet, z. B.
Spaghetti, Makkaroni, Nudeln,
Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannel-
loni; Couscous, auch zubereitet:

– 20 GHT oder weniger Fleisch,
Schlachtnebenerzeugnisse, Fische,
Krebstiere oder andere wirbellose
Wassertiere enthaltend

Herstellen, bei dem alles verwendete
Getreide und seine Folgeprodukte
(ausgenommen Hartweizen und seine
Folgeprodukte) vollständig gewonnen
oder hergestellt sind

– mehr als 20 GHT Fleisch,
Schlachtnebenerzeugnisse, Fische,
Krebstiere oder andere wirbellose
Wassertiere enthaltend

Herstellen, bei dem
– alles verwendete Getreide und

seine Folgeprodukte (ausge-
nommen Hartweizen und seine
Folgeprodukte) vollständig
gewonnen oder hergestellt sind

und
– alle verwendeten Vormaterialien

der Kapitel 2 und 3 vollständig
gewonnen oder hergestellt sind

1903 Tapiokasago und Sago aus anderen
Stärken, in Form von Flocken, Grau-
pen, Perlen, Krümeln und dergleichen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Kartof-
felstärke der Position 1108

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder
Rösten von Getreide oder Getreide-
erzeugnissen hergestellt (z. B. Corn-
flakes); Getreide (ausgenommen
Mais) in Form von Körnern oder
Flocken oder anders bearbeiteten
Körnern, ausgenommen Mehl,
Grütze und Grieß, vorgekocht oder
in anderer Weise zubereitet, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 1806,

– bei dem alle verwendeten
Getreide und Mehl (ausge-
nommen Hartweizen und Mais
der Sorte „Zea Indurata“ sowie
ihre Folgeprodukte) vollständig
gewonnen oder hergestellt sind

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hos-
tien, leere Oblatenkapseln von der für
Arzneiwaren verwendeten Art, Siege-
loblaten, getrocknete Teigblätter aus
Mehl oder Stärke und ähnliche Waren

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien des Kapitels 11
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 20 Zubereitungen von Gemüse, Früch-
ten, Nüssen oder anderen Pflanzen-
teilen, ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Früchte, Gemüse oder Nüsse voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

ex 2001 Yamswurzeln, Süßkartoffeln und
ähnliche genießbare Pflanzenteile,
mit einem Stärkegehalt von 5 GHT
oder mehr, mit Essig oder Essigsäure
zubereitet oder haltbar gemacht

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex
ex

2004 und
2005

Kartoffeln, in Form von Mehl, Grieß
oder Flocken, anders als mit Essig
oder Essigsäure zubereitet oder halt-
bar gemacht

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

2006 Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtscha-
len und andere Pflanzenteile, mit
Zucker haltbar gemacht (durchtränkt
und abgetropft, glasiert oder kan-
diert)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

2007 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmela-
den, Fruchtmuse und Fruchtpasten
durch Kochen hergestellt, auch mit
Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

ex 2008 – Schalenfrüchte, ohne Zusatz von
Zucker oder Alkohol

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Schalenfrüchte und
Ölsamen mit Ursprungseigenschaft
der Positionen 0801, 0802
und 1202 bis 1207 60 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware überschreitet

– Erdnussbutter; Mischungen auf
der Grundlage von Getreide;
Palmherzen; Mais

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

– andere, ausgenommen Früchte
(einschließlich Schalenfrüchte), in
anderer Weise als in Wasser oder
Dampf gekocht, ohne Zusatz von
Zucker, gefroren

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

2009 Fruchtsäfte (einschließlich Trauben-
most) und Gemüsesäfte, nicht gego-
ren, ohne Zusatz von Alkohol, auch
mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

ex Kapitel 21 Verschiedene Lebensmittelzuberei-
tungen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate
aus Kaffee, Tee oder Mate und Zube-
reitungen auf der Grundlage dieser
Waren oder auf der Grundlage von
Kaffee, Tee oder Mate; geröstete
Zichorien und andere geröstete Kaf-
feemittel sowie Auszüge, Essenzen
und Konzentrate hieraus

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem alle verwendeten Zicho-

rien vollständig gewonnen oder
hergestellt sind

2103 Zubereitungen zum Herstellen von
Würzsoßen und zubereitete Würzso-
ßen; zusammengesetzte Würzmittel;
Senfmehl, auch zubereitet, und Senf:

– Zubereitungen zum Herstellen
von Würzsoßen und zubereitete
Würzsoßen; zusammengesetzte
Würzmittel

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch darf Senf-
mehl, auch zubereitet, oder Senf
verwendet werden

– Senfmehl, auch zubereitet, und
Senf

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position

ex 2104 Zubereitungen zum Herstellen von
Suppen oder Brühen; Suppen und
Brühen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus zube-
reiteten oder haltbar gemachten
Gemüse der Positionen
2002 bis 2005

2106 Lebensmittelzubereitungen, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 22 Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten
und Essig, ausgenommen:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem alle verwendeten Wein-

trauben und ihre Folgeprodukte
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sein müssen

2202 Wasser, einschließlich Mineralwasser
und kohlensäurehaltiges Wasser, mit
Zusatz von Zucker, anderen Süßmit-
teln oder Aromastoffen, und andere
nichtalkoholhaltige Getränke, ausge-
nommen Frucht- und Gemüsesäfte
der Position 2009

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

– bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien des Kapitels 17
30 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

und
– bei dem alle verwendeten Frucht-

säfte (ausgenommen Ananas-,
Limonen-, Limetten- und Pampel-
musensäfte) Ursprungswaren sind

2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholge-
halt von 80 % vol oder mehr,
unvergällt; Ethylalkohol und Brannt-
wein mit beliebigem Alkoholgehalt,
vergällt

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
der Position 2207 oder 2208,

und
– bei dem alle verwendeten Wein-

trauben und ihre Folgeprodukte
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sind oder bei dem, wenn alle
anderen verwendeten Vormateria-
lien Ursprungswaren sind,
Arrak bis zu einem Anteil von
5 % vol verwendet werden darf

2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholge-
halt von weniger als 80 % vol,
unvergällt; Branntwein, Likör und
andere alkoholhaltige Getränke

Herstellen
– aus Vormaterialien aus jeder Posi-

tion, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 2207 oder
2208,

und
– bei dem alle verwendeten Wein-

trauben und ihre Folgeprodukte
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sind oder bei dem, wenn alle
anderen verwendeten Vormateria-
lien Ursprungswaren sind,
Arrak bis zu einem Anteil von
5 % vol verwendet werden darf
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ex Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der Lebens-
mittelindustrie; zubereitetes Futter,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 2301 Mehl von Walen; Mehl und Pellets
von Fischen oder von Krebstieren,
von Weichtieren oder anderen wir-
bellosen Wassertieren, ungenießbar

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien der Kapitel 2 und 3
vollständig gewonnen oder herge-
stellt sind

ex 2303 Rückstände aus der Maisstärkegewin-
nung (ausgenommen eingedicktes
Maisquellwasser) mit einem auf die
Trockenmasse bezogenen Proteinge-
halt von mehr als 40 GHT

Herstellen, bei dem aller verwendete
Mais vollständig gewonnen oder her-
gestellt ist

ex 2306 Olivenölkuchen und andere Rück-
stände aus der Gewinnung von
Olivenöl, mit einem Gehalt an Oli-
venöl von mehr als 3 GHT

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Oliven vollständig gewonnen oder
hergestellt sind

2309 Zubereitungen von der zur Fütterung
verwendeten Art

Herstellen, bei dem
– alles verwendete Getreide, aller

verwendete Zucker, alle verwen-
deten Melassen, alles verwendete
Fleisch und alle verwendete Milch
Ursprungswaren sind

und
– alle verwendeten Vormaterialien

des Kapitels 3 vollständig gewon-
nen oder hergestellt sind

ex Kapitel 24 Tabak und verarbeitete Tabakersatz-
stoffe, ausgenommen:

Herstellen, bei dem alle verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 24 voll-
ständig gewonnen oder hergestellt
sind

2402 Zigarren (einschließlich Stumpen),
Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak
oder Tabakersatzstoffen

Herstellen, bei dem mindestens 70
GHT des verwendeten unverarbeite-
ten Tabaks oder der verwendeten
Tabakabfälle der Position 2401
Ursprungswaren sind

ex 2403 Rauchtabak Herstellen, bei dem mindestens 70
GHT des verwendeten unverarbeite-
ten Tabaks oder der verwendeten
Tabakabfälle der Position 2401
Ursprungswaren sind

ex Kapitel 25 Salz; Schwefel; Steine und Erden;
Gips, Kalk und Zement, ausgenom-
men:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 2504 Natürlicher, kristalliner Grafit, mit
Kohlenstoff angereichert, gereinigt
und gemahlen

Anreicherung des Kohlenstoffgehalts,
Reinigen und Mahlen von kristalli-
nem Rohgrafit

ex 2515 Marmor, durch Sägen oder auf andere
Weise lediglich zerteilt, in Blöcken
oder in quadratischen oder rech-
teckigen Platten, mit einer Dicke
von 25 cm oder weniger

Zerteilen von Marmor, auch bereits
zerteiltem, mit einer Dicke von mehr
als 25 cm, durch Sägen oder auf
andere Weise

ex 2516 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und
andere Werksteine, durch Sägen oder
auf andere Weise lediglich zerteilt, in
Blöcken oder in quadratischen oder
rechteckigen Platten, mit einer Dicke
von 25 cm oder weniger

Zerteilen von Steinen, auch bereits
zerteilten, mit einer Dicke von mehr
als 25 cm, durch Sägen oder auf
andere Weise
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(1) (2) (3) oder (4)

ex 2518 Dolomit, gebrannt Brennen von nicht gebranntem Dolo-
mit

ex 2519 Natürliches Magnesiumcarbonat
(Magnesit), gebrochen, in luftdicht
verschlossenen Behältnissen; Magne-
siumoxid, auch chemisch rein, ausge-
nommen geschmolzene Magnesia
und totgebrannte (gesinterte) Magne-
sia

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch darf natür-
liches Magnesiumcarbonat (Magnesit)
verwendet werden

ex 2520 Gips, zu zahnärztlichen Zwecken
besonders zubereitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2524 Asbestfasern Herstellen aus Asbestkonzentrat

ex 2525 Glimmerpulver Mahlen von Glimmer und Glimme-
rabfall

ex 2530 Farberden, gebrannt oder gemahlen Brennen oder Mahlen von Farberden

Kapitel 26 Erze sowie Schlacken und Aschen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 27 Mineralische Brennstoffe, Mineralöle
und Erzeugnisse ihrer Destillation;
bituminöse Stoffe; Mineralwachse,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 2707 Öle, in denen die aromatischen
Bestandteile in Bezug den nichtaro-
matischen Bestandteilen gewichtsmä-
ßig überwiegen und die ähnlich sind
den Mineralölen und anderen Erzeug-
nissen der Destillation des Hoch-
temperatur-Steinkohlenteers, bei
deren Destillation bis 250 oC mindes-
tens 65 RHT übergehen (einschließ-
lich der Benzin-Benzol-Gemische),
zur Verwendung als Kraft- oder Heiz-
stoffe

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2709 Öl aus bituminösen Mineralien, roh Schwelung bituminöser Mineralien

2710 Erdöl und Öl aus bituminösen Mine-
ralien, ausgenommen rohe Öle;
Zubereitungen mit einem Gehalt an
Erdöl oder Öl aus bituminösen
Mineralien von 70 GHT oder mehr,
in denen diese Öle den Charakter der
Waren bestimmen, anderweit weder
genannt noch inbegriffen; Ölabfälle

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (2)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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2711 Erdgas und andere gasförmige Koh-
lenwasserstoffe

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (2)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2712 Vaselin; Paraffin, mikrokristallines
Erdölwachs, paraffinische Rückstände
(„slack wax“), Ozokerit, Montan-
wachs, Torfwachs, andere Mineral-
wachse und ähnliche durch Synthese
oder andere Verfahren gewonnene
Erzeugnisse, auch gefärbt

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (2)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2713 Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und
andere Rückstände aus Erdöl oder Öl
aus bituminösen Mineralien

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2714 Naturbitumen und Naturasphalt;
bituminöse oder ölhaltige Schiefer
und Sande; Asphaltite und Asphalt-
gestein

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2715 Bituminöse Mischungen auf der
Grundlage von Naturasphalt oder
Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl,
Mineralteer oder Mineralteerpech
(z. B. Asphaltmastix, Verschnittbitu-
men)

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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ex Kapitel 28 Anorganische chemische Erzeugnisse;
anorganische oder organische Ver-
bindungen von Edelmetallen, von
Seltenerdmetallen, von radioaktiven
Elementen oder von Isotopen, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2805 „Mischmetall“ Herstellen durch elektrolytische oder
thermische Behandlung, bei dem der
Wert aller verwendeten Vormateria-
lien 50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 2811 Schwefeltrioxid Herstellen aus Schwefeldioxid Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2833 Aluminiumsulfate Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2840 Natriumperborat Herstellen aus Dinatriumtetraborat-
pentahydrat

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 29 Organische chemische Erzeugnisse,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe, zur
Verwendung als Kraft- oder Heiz-
stoffe

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2902 Cyclane und Cyclene (ausgenommen
Azulene), Benzol, Toluol, Xylole, zur
Verwendung als Kraft- oder Heiz-
stoffe

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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ex 2905 Metallalkoholate von Alkoholen die-
ser Position oder von Ethanol

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 2905.
Jedoch dürfen Metallalkoholate dieser
Position verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2915 Gesättigte acyclische einbasische Car-
bonsäuren und ihre Anhydride, Halo-
genide, Peroxide und Peroxysäuren;
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position. Jedoch darf der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tionen 2915 und 2916 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreiten

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2932 – Innere Ether und ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi-
vate

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position. Jedoch darf der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 2909 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreiten

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– Cyclische Acetale und innere
Halbacetale und ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi-
vate

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2933 Heterocyclische Verbindungen, nur
mit Stickstoff als Heteroatom(e)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position. Jedoch darf der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tionen 2932 und 2933 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreiten

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

2934 Nucleinsäuren und ihre Salze, auch
chemisch nicht einheitlich; andere
heterocyclische Verbindungen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position. Jedoch darf der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der
Positionen 2932, 2933 und 2934
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschrei-
ten

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 2939 Mohnstrohkonzentrate mit einem
Gehalt an Alkaloiden von 50 GHT
oder mehr

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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ex Kapitel 30 Pharmazeutische Erzeugnisse, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3002 Menschliches Blut; tierisches Blut, zu
therapeutischen, prophylaktischen
oder diagnostischen Zwecken zube-
reitet; Antisera und andere Blutfrak-
tionen sowie modifizierte
immunologische Erzeugnisse, auch
in einem biotechnologischen Verfah-
ren hergestellt; Vaccine, Toxine, Kul-
turen von Mikroorganismen
(ausgenommen Hefen) und ähnliche
Erzeugnisse:

– Waren, bestehend aus zwei oder
mehr Bestandteilen, die zu thera-
peutischen oder prophylaktischen
Zwecken gemischt worden sind,
oder ungemischte Waren zu die-
sen Zwecken, dosiert oder in
Aufmachungen für den Einzelver-
kauf

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3002.
Jedoch dürfen Vormaterialien dieser
Beschreibung verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere:

– – menschliches Blut Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3002.
Jedoch dürfen Vormaterialien dieser
Beschreibung verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– – tierisches Blut, zu therapeuti-
schen oder prophylaktischen
Zwecken zubereitet

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3002.
Jedoch dürfen Vormaterialien dieser
Beschreibung verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– – Blutfraktionen, andere als Anti-
sera, Hämoglobin, Blutglobu-
line und Serumglobine

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3002.
Jedoch dürfen Vormaterialien dieser
Beschreibung verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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– – Hämoglobin, Blutglobuline und
Serumglobuline

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich anderer Vor-
materialien der Position 3002.
Jedoch dürfen Vormaterialien dieser
Beschreibung verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– – andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3002.
Jedoch dürfen Vormaterialien dieser
Beschreibung verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3003 und 3004 Arzneiwaren (ausgenommen Erzeug-
nisse der Position 3002, 3005 oder
3006):

– hergestellt aus Amicacin der Posi-
tion 2941

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien der Position 3003 oder
3004 verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

– andere Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien der Position 3003
oder 3004 verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H.
des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware nicht überschreitet,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3006 Pharmazeutische Abfälle im Sinne
der Anmerkung 4 k) zu Kapitel 30

ex Kapitel 31 Düngemittel, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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ex 3105 Mineralische oder chemische Dün-
gemittel, zwei oder drei der düngen-
den Stoffe Stickstoff, Phosphor und
Kalium enthaltend; andere Dünge-
mittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in
Tabletten oder ähnlichen Formen
oder in Packungen mit einem Roh-
gewicht von 10 kg oder weniger,
ausgenommen:
– Natriumnitrat
– Calciumcyanamid
– Kaliumsulfat
– Kaliummagnesiumsulfat

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 32 Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine
und ihre Derivate; Farbstoffe, Pig-
mente und andere Farbmittel;
Anstrichfarben und Lacke; Kitte; Tin-
ten, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3201 Tannine und ihre Salze, Ether, Ester
und andere Derivate

Herstellen aus Gerbstoffauszügen
pflanzlichen Ursprungs

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3205 Farblacke; Zubereitungen im Sinne
der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel
auf der Grundlage von Farblacken (3)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Positionen 3203, 3204
und 3205. Jedoch dürfen Vorma-
terialien der Position 3205 verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 33 Ätherische Öle und Resinoide; zube-
reitete Riech-, Körperpflege- oder
Schönheitsmittel, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3301 Ätherische Öle (auch terpenfrei
gemacht), einschließlich „konkrete“
oder „absolute“ Öle; Resinoide; extra-
hierte Oleoresine; Konzentrate ätheri-
scher Öle in Fetten, nichtflüchtigen
Ölen, Wachsen oder ähnlichen Stof-
fen, durch Enfleurage oder Mazera-
tion gewonnen; terpenhaltige
Nebenerzeugnisse aus ätherischen
Ölen; destillierte aromatische Wässer
und wässrige Lösungen ätherischer
Öle

Herstellen aus Materialien jeder Posi-
tion, einschließlich aus Vormateria-
lien einer anderen Warengruppe (4)
dieser Position. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Warengruppe
wie die hergestellte Ware verwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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ex Kapitel 34 Seifen, organische grenzflächenaktive
Stoffe, zubereitete Waschmittel, zube-
reitete Schmiermittel, künstliche
Wachse, zubereitete Wachse, Schuh-
creme, Scheuerpulver und derglei-
chen, Kerzen und ähnliche
Erzeugnisse, Modelliermassen, „Den-
talwachs“ und Zubereitungen für
zahnärztliche Zwecke auf der Grund-
lage von Gips, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3403 Zubereitete Schmiermittel, weniger
als 70 GHT an Erdöl oder Öl aus
bituminösen Mineralien enthaltend

Raffination und/oder ein oder meh-
rere begünstigte(s) Verfahren (1)

oder
andere Verfahren, bei denen alle
verwendeten Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind. Jedoch dürfen
Vormaterialien derselben Position wie
die hergestellte Ware verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3404 Künstliche Wachse und zubereitete
Wachse:

– auf der Grundlage von Paraffin,
von Erdölwachsen oder von
Wachsen aus bituminösen Mine-
ralien oder von paraffinischen
Rückständen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus:
– hydrierten Ölen, die den Charak-

ter von Wachsen haben, der
Position 1516,

– Fettsäuren von chemisch nicht
eindeutig bestimmter Konstitu-
tion und technischen Fettalkoho-
len, die den Charakter von
Wachsen haben, der Position
3823 und

– Vormaterialien der Position 3404.

Jedoch dürfen diese Vormaterialien
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 35 Eiweißstoffe; modifizierte Stärke;
Klebstoffe; Enzyme, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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3505 Dextrine und andere modifizierte
Stärken (z. B. Quellstärke oder ver-
esterte Stärke); Leime auf der Grund-
lage von Stärken, Dextrinen oder
anderen modifizierten Stärken:

– veretherte Stärken und veresterte
Stärken

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3505

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 1108

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3507 Zubereitete Enzyme, anderweit weder
genannt noch inbegriffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 36 Pulver und Sprengstoffe; pyrotechni-
sche Artikel; Zündhölzer; Zündme-
tall-Legierungen; leicht entzündliche
Stoffe

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware einzureihen sind.
Jedoch dürfen Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 37 Erzeugnisse zu fotografischen oder
kinematografischen Zwecken, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware einzureihen sind.
Jedoch dürfen Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte Ware
verwendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3701 Fotografische Platten und Planfilme,
sensibilisiert, nicht belichtet, aus Stof-
fen aller Art (ausgenommen Papier,
Pappe oder Spinnstoffe); fotografi-
sche Sofortbild-Planfilme, sensibili-
siert, nicht belichtet, auch in
Kassetten:

– Sofortbild-Planfilme für Farbauf-
nahmen, in Kassetten

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 3701 oder
3702. Jedoch dürfen Vormaterialien
der Position 3702 verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 30 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 3701 oder
3702. Jedoch dürfen Vormaterialien
der Position 3701 und 3702 ver-
wendet werden, wenn ihr Gesamt-
wert 20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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3702 Fotografische Filme in Rollen, sensi-
bilisiert, nicht belichtet, aus Stoffen
aller Art (ausgenommen Papier,
Pappe oder Spinnstoffe); fotografi-
sche Sofortbild-Rollfilme, sensibili-
siert, nicht belichtet

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 3701 oder
3702

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3704 Fotografische Platten, Filme, Papiere,
Pappen und Spinnstoffwaren, belich-
tet, jedoch nicht entwickelt

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Positionen 3701 bis
3704

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 38 Verschiedene Erzeugnisse der chemi-
schen Industrie, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreit

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3801 – Kolloider Grafit in öliger Suspen-
sion; halbkolloider Grafit; kohlen-
stoffhaltige Pasten für Elektroden

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– Grafit in Form von Pasten, aus
einer Mischung von mehr als 30
GHT von Grafit mit Mineralölen
bestehend

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 3403 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3803 Tallöl, raffiniert Raffinieren von rohem Tallöl Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3805 Sulfatterpentinöl, gereinigt Reinigen durch Destillieren oder Raf-
finieren von rohem Sulfatterpentinöl

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3806 Harzester Raffinieren von Harzsäuren Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3807 Schwarzpech, auch lediglich Pech
genannt

Destillieren von Holzteer Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3808 Insektizide, Rodentizide, Fungizide,
Herbizide, Keimhemmungsmittel
und Pflanzenwuchsregulatoren, Des-
infektionsmittel und ähnliche Erzeug-
nisse, in Formen oder Aufmachungen
für den Einzelverkauf oder als Zube-
reitungen oder Waren (z. B.
Schwefelbänder, Schwefelfäden,
Schwefelkerzen und Fliegenfänger)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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3809 Appretur- oder Endausrüstungsmit-
tel, Beschleuniger zum Färben oder
Fixieren von Farbstoffen und andere
Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B.
zubereitete Schlichtemittel und Zube-
reitungen zum Beizen), von der in
der Textilindustrie, Papierindustrie,
Lederindustrie oder ähnlichen Indust-
rien verwendeten Art, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3810 Zubereitungen zum Abbeizen von
Metallen; Flussmittel und andere
Hilfsmittel zum Schweißen oder
Löten von Metallen; Pasten und Pul-
ver zum Schweißen oder Löten, aus
Metall und anderen Stoffen; Zube-
reitungen von der als Überzugs- oder
Füllmasse für Schweißelektroden
oder Schweißstäbe verwendeten Art

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxi-
dantien, Antigums, Viskositätsverbes-
serer, Antikorrosivadditives und
andere zubereitete Additives für
Mineralöle (einschließlich Kraftstoffe)
oder für andere, zu denselben Zwe-
cken wie Mineralöle verwendete Flüs-
sigkeiten:

– zubereitete Additives für Schmie-
röle, Erdöl oder Öl aus bituminö-
sen Mineralien enthaltend

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 3811 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

– andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3812 Zubereitete Vulkanisationsbeschleu-
niger; zusammengesetzte Weichma-
cher für Kautschuk oder Kunststoffe,
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen; zubereitete Antioxidations-
mittel und andere zusammen-
gesetzte Stabilisatoren für Kautschuk
oder Kunststoffe

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3813 Gemische und Ladungen für Feuer-
löschgeräte; Feuerlöschgranaten und
Feuerlöschbomben

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3814 Zusammengesetzte organische
Lösungs- und Verdünnungsmittel,
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen; Zubereitungen zum Entfer-
nen von Farben oder Lacken

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3818 Chemische Elemente, zur Verwen-
dung in der Elektronik dotiert, in
Scheiben, Plättchen oder ähnlichen
Formen; chemische Verbindungen
zur Verwendung in der Elektronik
dotiert

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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3819 Flüssigkeiten für hydraulische Brem-
sen und andere zubereitete Flüssig-
keiten für hydraulische
Kraftübertragung, kein Erdöl oder
Öl aus bituminösen Mineralien ent-
haltend oder mit einem Gehalt an
Erdöl oder Öl aus bituminösen
Mineralien von weniger als 70 GHT

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3820 Zubereitete Gefrierschutzmittel und
zubereitete Flüssigkeiten zum Entei-
sen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3822 Diagnostik- oder Laborreagenzien auf
einem Träger und zubereitete Diag-
nostik- oder Laborreagenzien, auch
auf einem Träger, ausgenommen
Waren der Position 3002 oder
3006; zertifizierte Referenzmateria-
lien

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3823 Technische einbasische Fettsäuren;
saure Öle aus der Raffination; tech-
nische Fettalkohole:

– technische einbasische Fettsäuren;
saure Öle aus der Raffination

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

– technische Fettalkohole Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 3823

3824 Zubereitete Bindemittel für Gießere-
iformen oder -kerne; chemische
Erzeugnisse und Zubereitungen der
chemischen Industrie oder ver-
wandter Industrien (einschließlich
Mischungen von Naturprodukten),
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen:

– folgende Waren dieser Position:
– – zubereitete Bindemittel für

Gießereiformen oder Gießerei-
kerne auf der Grundlage von
natürlichen Harzprodukten

– – Naphthensäuren, ihre wasser-
unlöslichen Salze und ihre Ester

– – Sorbit, ausgenommen Sorbit
der Position 2905

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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– – Petroleumsulfonate, ausgenom-
men solche des Ammoniums,
der Alkalimetalle oder der Etha-
nolamine; thiophenhaltige Sul-
fosäuren von Öl aus
bituminösen Mineralien und
ihre Salze

– – Ionenaustauscher
– – Absorbentien zum Vervollstän-

digen des Vakuums in elektri-
schen Röhren

– – nicht ausgebrauchte Gasreini-
gungsmassen

– – Ammoniakwasser und ausge-
brauchte Gasreinigungsmassen

– – Sulfonaphthensäuren und ihre
wasserunlöslichen Salze und
ihre Ester

– – Fuselöle und Dippelöle
– – Mischungen von Salzen mit

verschiedenen Anionen
– – Kopierpasten auf der Grund-

lage von Gelatine, auch auf
Unterlagen aus Papier oder
Textilien

– andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3901 bis 3915 Kunststoffe in Primärformen; Abfälle,
Schnitzel und Bruch, ausgenommen
Waren der Positionen ex 3907
und 3912, für die die folgenden
Regeln festgelegt sind:

– – Additionshomopolymerisations-
erzeugnisse mit einem Anteil
eines Monomers am Gesamt-
gehalt des Polymers von mehr
als 99 GHT

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des
Kapitels 39 20 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet (5)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– – andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 39 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet (5)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3907 – Copolymere, aus Polycarbonat-
und Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymeren (ABS)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Vor-
materialien derselben Position wie die
hergestellte Ware verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet (5)
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– Polyester Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 39 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet, und/oder Herstellen
aus Tetrabrompolycarbonat (Bis-
phenol A)

3912 Cellulose und ihre chemischen
Derivate, anderweit weder genannt
noch inbegriffen, in Primärformen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte Ware
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

3916 bis 3921 Halb- und Fertigerzeugnisse aus
Kunststoffen, ausgenommen Waren
der Positionen ex 3916, ex 3917, ex
3920 und ex 3921, für die die
folgenden Regeln festgelegt sind:

– Flacherzeugnisse, weiter bearbei-
tet als nur mit Oberflächenbe-
arbeitung oder anders als nur
quadratisch oder rechteckig zuge-
schnitten; andere Erzeugnisse,
weiter bearbeitet als nur mit
Oberflächenbearbeitung

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 39 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere:

– – Additionshomopolymerisa-
tionserzeugnisse mit einem
Anteil eines Monomers am
Gesamtgehalt des Polymers
von mehr als 99 GHT

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien des
Kapitels 39 20 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet (5)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– – andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des
Kapitels 39 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet (5)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex
ex

3916 und
3917

Profile, Rohre und Schläuche Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte
Ware 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 3920 – Folien und Filme aus Ionomeren Herstellen aus einem Salz eines
thermoplastischen Kunststoffs, der
ein Mischpolymer aus Ethylen und
Metacrylsäure, teilweise neutralisiert
durch metallische Ionen, hauptsäch-
lich Zink und Natrium, ist

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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– Folien aus regenerierter Cellulose,
aus Polyamid oder Polyethylen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte Ware
20 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 3921 Bänder aus Kunststoffen, metallisiert Herstellen aus hochtransparenten
Polyesterfolien mit einer Dicke von
weniger als 23 Mikron (6)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

3922 bis 3926 Fertigerzeugnisse aus Kunststoffen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 40 Kautschuk und Waren daraus, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 4001 Geschichtete Platten aus Kautschuk
für Sohlenkrepp

Aufeinanderschichten von Platten aus
Naturkautschuk

4005 Kautschukmischungen, nicht vulkani-
siert, in Primärformen oder in Plat-
ten, Blättern oder Streifen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien, ausge-
nommen Naturkautschuk, 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

4012 Luftreifen aus Kautschuk, runder-
neuert oder gebraucht; Vollreifen
oder Hohlkammerreifen, Überreifen
und Felgenbänder, aus Kautschuk:

– Luftreifen, Vollreifen oder Hohl-
kammerreifen, runderneuert, aus
Kautschuk

Runderneuern von gebrauchten Rei-
fen

– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 4011 oder
4012

ex 4017 Waren aus Hartkautschuk Herstellen aus Hartkautschuk

ex Kapitel 41 Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und
Leder, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 4102 Rohe Felle von Schafen oder Läm-
mern, enthaart

Enthaaren von Schaffellen oder
Lammfellen

4104 bis 4106 Gegerbte, auch getrocknete Häute
und Felle, enthaart, auch gespalten,
aber nicht zugerichtet

Nachgerben von vorgegerbtem Leder

oder
Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

4107, 4112
und 4113

Nach dem Gerben oder Trocknen
zugerichtetes Leder, einschließlich
Pergament- oder Rohhautleder, ent-
haart, auch gespalten, ausgenommen
Leder der Position 4114

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Positionen 4104 bis
4113

31.7.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 209/77



HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex 4114 Lackleder und folien-kaschierte Lack-
leder; metallisierte Leder

Herstellen aus Leder der Positionen
4104 bis 4106, 4107, 4112 oder
4113, wenn sein Wert 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 42 Lederwaren; Sattlerwaren; Reisearti-
kel, Handtaschen und ähnliche
Behältnisse; Waren aus Därmen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 43 Pelzfelle und künstliches Pelzwerk;
Waren daraus, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 4302 Pelzfelle, gegerbt oder zugerichtet,
zusammengesetzt:

– in Platten, Kreuzen oder ähnli-
chen Formen

Bleichen oder Färben mit Zuschnei-
den und Zusammensetzen von nicht
zusammengesetzten gegerbten oder
zugerichteten Pelzfellen

– andere Herstellen aus nicht zusammenge-
setzten gegerbten oder zugerichteten
Pelzfellen

4303 Bekleidung, Bekleidungszubehör und
andere Waren, aus Pelzfellen

Herstellen aus nicht zusammenge-
setzten gegerbten oder zugerichteten
Pelzfellen der Position 4302

ex Kapitel 44 Holz und Holzwaren; Holzkohle,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 4403 Rohholz, zwei- oder vierseitig grob
zugerichtet

Herstellen aus Rohholz, auch ent-
rindet oder vom Splint befreit

ex 4407 Holz, in der Längsrichtung gesägt
oder gesäumt, gemessert oder
geschält, mit einer Dicke von mehr
als 6 mm, gehobelt, geschliffen oder
an den Enden verbunden

Hobeln, Schleifen oder an den Enden
Verbinden

ex 4408 Furnierblätter (einschließlich der
durch Messern von Lagenholz
gewonnenen Blätter) und Blätter für
Sperrholz, mit einer Dicke von 6 mm
oder weniger, an den Kanten ver-
bunden, und anderes Holz, in der
Längsrichtung gesägt, gemessert oder
geschält, mit einer Dicke von 6 mm
oder weniger, gehobelt, geschliffen
oder an den Enden verbunden

An den Kanten Verbinden, Hobeln,
Schleifen oder an den Enden Ver-
binden

ex 4409 Holz, entlang einer oder mehrerer
Kanten, Enden oder Flächen profi-
liert, auch gehobelt, geschliffen oder
an den Enden verbunden:

– geschliffen oder an den Enden
verbunden

Schleifen oder an den Enden Ver-
binden

– gefrieste oder profilierte Leisten
und Friese

Friesen oder Profilieren
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ex
ex

4410 bis
4413

Gefrieste oder profilierte Holzleisten
und Holzfriese für Möbel, Rahmen,
Innenausstattungen, elektrische Lei-
tungen oder für ähnliche Zwecke

Friesen oder Profilieren

ex 4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trom-
meln und ähnliche Verpackungsmit-
tel, aus Holz

Herstellen aus noch nicht auf die
erforderlichen Maße zugeschnittenen
Brettern

ex 4416 Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und
andere Böttcherwaren und Teile
davon, aus Holz

Herstellen aus Fassstäben, auch auf
beiden Hauptflächen gesägt, aber
nicht weiter bearbeitet

ex 4418 – Bautischler- und Zimmermanns-
arbeiten, aus Holz

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Ver-
bundplatten mit Hohlraummittella-
gen und Schindeln („shingles“ und
„shakes“) verwendet werden

– gefrieste oder profilierte Leisten
und Friese

Friesen oder Profilieren

ex 4421 Holz für Zündhölzer, vorgerichtet;
Holznägel für Schuhe

Herstellen aus Holz jeder Position,
ausgenommen aus Holzdraht der
Position 4409

ex Kapitel 45 Kork und Korkwaren, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

4503 Waren aus Naturkork Herstellen aus Kork der Position
4501

Kapitel 46 Flechtwaren und Korbmacherwaren Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

Kapitel 47 Halbstoffe aus Holz oder anderen
cellulosehaltigen Faserstoffen; Papier
oder Pappe (Abfälle und Ausschuss)
zur Wiedergewinnung

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 48 Papier und Pappe; Waren aus Papier-
halbstoff, Papier oder Pappe, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 4811 Papier und Pappe, nur liniert oder
kariert

Herstellen aus Vormaterialien für die
Papierherstellung des Kapitels 47

4816 Kohlepapier, präpariertes Durch-
schreibepapier und anderes Verviel-
fältigungs- und Umdruckpapier
(ausgenommen Waren der Position
4809), vollständige Dauerschablonen
und Offsetplatten aus Papier, auch in
Kartons

Herstellen aus Vormaterialien für die
Papierherstellung des Kapitels 47
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4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, Post-
karten (ohne Bilder) und Korrespon-
denzkarten, aus Papier oder Pappe;
Zusammenstellungen solcher
Schreibwaren aus Papier, in Schach-
teln, Taschen und ähnlichen Behält-
nissen, aus Papier oder Pappe

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 4818 Toilettenpapier Herstellen aus Vormaterialien für die
Papierherstellung des Kapitels 47

ex 4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel,
Tüten und andere Verpackungsmittel,
aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder
Vliesen aus Zellstofffasern

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 4820 Briefpapierblöcke Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 4823 Andere Papiere, Pappen, Zellstoff-
watte und Vliese aus Zellstofffasern,
zugeschnitten

Herstellen aus Vormaterialien für die
Papierherstellung des Kapitels 47

ex Kapitel 49 Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und
andere Erzeugnisse des grafischen
Gewerbes; hand- oder maschinenge-
schriebene Schriftstücke und Pläne,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

4909 Bedruckte oder illustrierte Postkarten;
Glückwunschkarten und bedruckte
Karten mit persönlichen Mitteilun-
gen, auch illustriert, auch mit
Umschlägen oder Verzierungen aller
Art

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 4909 oder
4911

4910 Kalender aller Art, bedruckt, ein-
schließlich Blöcke von Abreißkalen-
dern:

– Dauerkalender oder Kalender,
deren auswechselbarer Block auf
einer Unterlage angebracht ist, die
nicht aus Papier oder Pappe
besteht

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 4909 oder
4911
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ex Kapitel 50 Seide, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 5003 Abfälle von Seide (einschließlich
nicht abhaspelbare Kokons, Garnab-
fälle und Reißspinnstoff), gekrempelt
oder gekämmt

Krempeln oder Kämmen von Abfäl-
len von Seide

ex
5004 bis
5006

Seidengarne, Schappeseidengarne
oder Bouretteseidengarne

Herstellen aus (7)
– Grège oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– anderen natürlichen Spinnfasern,
nicht gekrempelt oder gekämmt
oder nicht anders für die Spinne-
rei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5007 Gewebe aus Seide, Schappeseide oder
Bouretteseide:

– in Verbindung mit Kautschukfä-
den

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

31.7.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 209/81



HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 51 Wolle, feine und grobe Tierhaare;
Garne und Gewebe aus Rosshaar,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

5106 bis 5110 Garne aus Wolle, feinen oder groben
Tierhaaren oder Rosshaar

Herstellen aus (7)
– Grège oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– andere natürliche Fasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei
bearbeitet,

– chemische Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5111 bis 5113 Gewebe aus Wolle, feinen oder gro-
ben Tierhaaren oder Rosshaar:

– in Verbindung mit Kautschuk-
fäden

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex Kapitel 52 Baumwolle, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware
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5204 bis 5207 Nähgarne und andere Garne aus
Baumwolle

Herstellen aus (7)
– Grège oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei
bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5208 bis 5212 Gewebe aus Baumwolle:

– in Verbindung mit Kautschuk-
fäden

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex Kapitel 53 Andere pflanzliche Spinnstoffe;
Papiergarne und Gewebe aus Papier-
garnen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

5306 bis 5308 Garne aus anderen pflanzlichen
Spinnstoffen; Papiergarne

Herstellen aus (7)
– Grège oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei
bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung
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5309 bis 5311 Gewebe aus anderen pflanzlichen
Spinnstoffen; Gewebe aus Papiergar-
nen:

– in Verbindung mit Kautschukfä-
den

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– Jutegarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

5401 bis 5406 Garne, Monofile und Nähgarne aus
synthetischen oder künstlichen Fila-
menten

Herstellen aus (7)
– Grège oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei
bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5407 und 5408 Gewebe aus Garnen aus syntheti-
schen oder künstlichen Filamenten:

– in Verbindung mit Kautschuk-
fäden

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Papier

oder
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Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

5501 bis 5507 Synthetische oder künstliche Spinn-
fasern

Herstellen aus chemischen Vorma-
terialien oder aus Spinnmasse

5508 bis 5511 Garne und Nähgarne aus syntheti-
schen oder künstlichen Spinnfasern

Herstellen aus (7)
– Grège oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei
bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5512 bis 5516 Gewebe aus synthetischen oder
künstlichen Spinnfasern:

– in Verbindung mit Kautschuk-
fäden

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Faser,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 56 Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezial-
garne; Bindfäden, Seile und Taue;
Seilerwaren, ausgenommen:

Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5602 Filze, auch getränkt, bestrichen, über-
zogen oder mit Lagen versehen:

– Nadelfilze Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

Jedoch können
– Monofile aus Polypropylen der

Position 5402,
– Spinnfasern aus Polypropylen der

Position 5503 oder 5506

oder
– Spinnkabel aus Filamenten aus

Polypropylen der Position 5501,

bei denen jeweils eine Faser oder ein
Filament einen Titer von weniger als
9 dtex aufweist, verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– Spinnfasern aus Kasein

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

5604 Fäden und Schnüre aus Kautschuk,
mit einem Überzug aus Spinnstoffen;
Streifen und dergleichen der Position
5404 oder 5405, Garne aus Spinn-
stoffen, mit Kautschuk oder Kunst-
stoff getränkt, bestrichen, überzogen
oder umhüllt:

– Kautschukfäden und -kordeln, mit
einem Überzug aus Spinnstoffen

Herstellen aus Kautschukfäden und
-kordeln, nicht mit einem Überzug
aus Spinnstoffen

– andere Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern, nicht gekrem-

pelt oder gekämmt oder nicht
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

5605 Metallgarne und metallisierte Garne,
auch umsponnen, bestehend aus
Streifen und dergleichen der Position
5404 oder 5405 oder aus Garnen
aus Spinnstoffen, in Verbindung mit
Metall in Form von Fäden, Streifen
oder Pulver oder mit Metall über-
zogen

Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

5606 Gimpen, umsponnene Streifen und
dergleichen der Position 5404 oder
5405 (ausgenommen Waren der
Position 5605 und umsponnene
Garne aus Rosshaar); Chenillegarne;
„Maschengarne“

Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

– chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder
– Vormaterialien für die Papierher-

stellung

Kapitel 57 Teppiche und andere Fußbodenbe-
läge, aus Spinnstoffen:

– aus Nadelfilz Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

Jedoch dürfen
– Monofile aus Polypropylen der

Position 5402,
– Spinnfasern aus Polypropylen der

Position 5503 oder 5506

oder
– Spinnkabel aus Filamenten aus

Polypropylen der Position 5501,

bei denen jeweils eine Faser oder ein
Filament einen Titer von weniger als
9 dtex aufweist, verwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
Jutegewebe kann als Teppichgrund
verwendet werden

– aus anderem Filz Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern, nicht gekrem-

pelt oder gekämmt oder nicht
anders für die Spinnerei bearbei-
tet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

– andere Herstellen aus (7)
– Kokos- oder Jutegarnen,
– Garnen aus synthetischen oder

künstlichen Filamenten,
– natürlichen Fasern

oder
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

Jutegewebe kann als Teppichgrund
verwendet werden

ex Kapitel 58 Spezialgewebe; getuftete Spinnstoff-
erzeugnisse; Spitzen; Tapisserien;
Posamentierwaren; Stickereien, aus-
genommen:

– in Verbindung mit Kautschukfä-
den

Herstellen aus einfachen Garnen (7)

– andere Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder kardiert oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

oder

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

5805 Tapisserien, handgewebt (Gobelins,
Flandrische Gobelins, Aubusson,
Beauvais und Ähnliche), und Tapisse-
rien als Nadelarbeit (z. B. Petit Point,
Kreuzstich), auch konfektioniert

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

5810 Stickereien als Meterware, Streifen
oder als Motive

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller ver-

wendeten Vormaterialien
50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

5901 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen
Stoffen bestrichen, von der zum
Einbinden von Büchern, zum Her-
stellen von Futteralen, Kartonagen
oder zu ähnlichen Zwecken verwen-
deten Art; Pausleinwand; präparierte
Malleinwand; Bougram und ähnliche
steife Gewebe, von der für die Hut-
macherei verwendeten Art

Herstellen aus Garnen

5902 Reifencordgewebe aus hochfesten
Garnen aus Nylon oder anderen
Polyamiden, Polyestern oder Viskose:

– mit einem Anteil an textilen Vor-
materialien von nicht mehr als
90 GHT

Herstellen aus Garnen

– andere Herstellen aus chemischen Vorma-
terialien oder aus Spinnmasse

5903 Gewebe, mit Kunststoff getränkt,
bestrichen, überzogen oder mit Lagen
aus Kunststoff versehen, andere als
solche der Position 5902

Herstellen aus Garnen

oder
Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

5904 Linoleum, auch zugeschnitten; Fuß-
bodenbeläge, aus einer Spinnstoff-
unterlage mit einer Deckschicht oder
einem Überzug bestehend, auch
zugeschnitten

Herstellen aus Garnen (7)

5905 Wandverkleidungen aus Spinnstof-
fen:

– mit Kunststoff getränkt, bestri-
chen, überzogen oder mit Lagen
aus Kautschuk, Kunststoff oder
anderem Material versehen

Herstellen aus Garnen

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

oder
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

5906 Kautschutierte Gewebe, andere als
solche der Position 5902:

– aus Gewirken oder Gestricken Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

– andere Gewebe aus synthetischem
Filamentgarn, mit einem Anteil an
textilen Materialien von mehr als
90 GHT

Herstellen aus chemischen Vorma-
terialien

– andere Herstellen aus Garnen

5907 Andere Gewebe, getränkt, bestrichen
oder überzogen; bemalte Gewebe für
Theaterdekorationen, Atelierhinter-
gründe oder dergleichen

Herstellen aus Garnen

oder
Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
des verwendeten unbedruckten
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

5908 Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt
oder gestrickt, aus Spinnstoffen, für
Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen
oder dergleichen; Glühstrümpfe und
schlauchförmige Gewirke oder
Gestricke für Glühstrümpfe, auch
getränkt:

– Glühstrümpfe, getränkt Herstellen aus schlauchförmigen
Gewirken für Glühstrümpfe

– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

5909 bis 5911 Waren des technischen Bedarfs aus
Spinnstoffen:

– Polierscheiben und -ringe, andere
als aus Filz der Position 5911

Herstellen aus Garnen, Abfällen von
Geweben oder Lumpen der Position
6310

– Gewebe, auch verfilzt, von der auf
Papiermaschinen oder zu anderen
technischen Zwecken verwende-
ten Art, auch getränkt oder bestri-
chen, schlauchförmig oder endlos,
mit einfacher oder mehrfacher
Kette und/oder einfachem oder
mehrfachem Schuss oder flach
gewebt, mit mehrfacher Kette
und/oder mehrfachem Schuss der
Position 5911

Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– folgenden Vormaterialien:
– – Garnen aus Polytetrafluorethy-

len (8),
– – Garnen aus Polyamid, gezwirnt

und bestrichen, getränkt oder
überzogen mit Phenolharz,

– – Garnen aus aromatischem
Polyamid, hergestellt durch
Polykondensation von Meta-
phenylendiamin und Isophthal-
säure,

– – Monofilen aus Polytetrafluore-
thylen (8),

– – Garnen aus synthetischen
Spinnfasern aus Poly(p-Pheny-
lenterephthalamid),

– – Garnen aus Glasfasern, bestri-
chen mit Phenoplast und
umsponnen mit Acrylfasern (8),

– – Monofilen aus Copolyes-
ter, aus einem Polyester, einem
Terephthalsäureharz, 1,4-Cyc-
lohexandiethanol und Iso-
phthalsäure bestehend,

– – natürlichen Fasern,
– – synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht kardiert oder
gekämmt oder nicht anders für
die Spinnerei bearbeitet,

oder
– – chemischen Vormaterialien

oder Spinnmasse

– andere Herstellen aus (7)
– Kokosgarnen,
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

Kapitel 60 Gewirke und Gestricke Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

Kapitel 61 Bekleidung und Bekleidungszubehör,
aus Gewirken oder Gestricken:

– hergestellt durch Zusammennä-
hen oder sonstiges Zusammen-
fügen von zwei oder mehr
zugeschnittenen oder abgepass-
ten gewirkten oder gestrickten
Teilen

Herstellen aus Garnen (7) (9)

– andere Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

ex Kapitel 62 Bekleidung und Bekleidungszubehör,
ausgenommen aus Gewirken oder
Gestricken, ausgenommen:

Herstellen aus Garnen (7) (9)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
und ex 6211

Bekleidung für Frauen, Mädchen oder
Kleinkinder, bestickt; anderes konfek-
tioniertes Bekleidungszubehör für
Kleinkinder, bestickt

Herstellen aus Garnen (9)

oder
Herstellen aus nicht bestickten Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet (9)

ex
ex

6210 und
6216

Feuerschutzausrüstung aus Geweben,
mit einer Folie aus aluminisiertem
Polyester überzogen

Herstellen aus Garnen (9)

oder
Herstellen aus nicht überzogenen
Geweben, wenn der Wert der ver-
wendeten nicht überzogenen Gewebe
40 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschrei-
tet (9)

6213 und 6214 Taschentücher, Ziertaschentücher,
Schals, Umschlagtücher, Halstücher,
Kragenschoner, Kopftücher, Schleier
und ähnliche Waren:

– bestickt Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (7) (9)

oder
Herstellen aus nicht bestickten Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet (9)
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

– andere Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (7) (9)

oder
Bedrucken mit mindestens zwei Vor-
oder Nachbehandlungen (wie Reini-
gen, Bleichen, Merzerisieren, Ther-
mofixieren, Aufhellen, Kalandrieren,
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren,
Dekatieren, Imprägnieren, Ausbes-
sern und Noppen), wenn der Wert
alles verwendeten unbedruckten
Gewebes der Positionen 6213
und 6214 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

6217 Anderes konfektioniertes Beklei-
dungszubehör; Teile von Bekleidung
oder von Bekleidungszubehör, ausge-
nommen solche der Position 6212:

– bestickt Herstellen aus Garnen (9)

oder
Herstellen aus nicht bestickten Gewe-
ben, wenn der Wert der verwendeten
nicht bestickten Gewebe 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet (9)

– Feuerschutzausrüstung aus Gewe-
ben, mit einer Folie aus alumini-
siertem Polyester überzogen

Herstellen aus Garnen (9)

oder
Herstellen aus nicht überzogenen
Geweben, wenn der Wert der ver-
wendeten nicht überzogenen Gewebe
40 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschrei-
tet (9)

– Einlagen für Kragen und Man-
schetten, zugeschnitten

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen aus Garnen (9)

ex Kapitel 63 Andere konfektionierte Spinnstoff-
waren; Warenzusammenstellungen;
Altwaren und Lumpen, ausgenom-
men:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

6301 bis 6304 Decken, Bettwäsche usw.; Gardinen
usw.; andere Waren zur Innenaus-
stattung:

– aus Filz oder Vliesstoffen Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse
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ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

– andere:

– – bestickt Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (9) (10)

oder
Herstellen aus nicht bestickten Gewe-
ben (andere als gewirkte oder
gestrickte), wenn der Wert der ver-
wendeten nicht bestickten Gewebe
40 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

– – andere Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (9) (10)

6305 Säcke und Beutel zu Verpackungs-
zwecken

Herstellen aus (7)
– natürlichen Fasern,
– synthetischen oder künstlichen

Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet,

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

6306 Planen und Markisen; Zelte; Segel für
Wasserfahrzeuge, für Surfbretter und
für Landfahrzeuge; Campingausrüs-
tungen:

– aus Vliesstoffen Herstellen aus (7) (9)
– natürlichen Fasern

oder
– chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

– andere Herstellen aus rohen, einfachen Gar-
nen (7) (9)

6307 Andere konfektionierte Waren, ein-
schließlich Schnittmuster zum Her-
stellen von Bekleidung

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

6308 Warenzusammenstellungen, aus
Geweben und Garn, auch mit Zube-
hör, für die Herstellung von Teppi-
chen, Tapisserien, bestickten
Tischdecken oder Servietten oder
ähnlichen Spinnstoffwaren, in Auf-
machungen für den Einzelverkauf

Jede Ware in der Warenzusammen-
stellung muss die Regel erfüllen, die
anzuwenden wäre, wenn sie nicht in
der Warenzusammenstellung enthal-
ten wäre. Jedoch dürfen Waren ohne
Ursprungseigenschaft verwendet wer-
den, wenn ihr Gesamtwert 15 v. H.
des Ab-Werk-Preises der Warenzu-
sammenstellung nicht überschreitet

ex Kapitel 64 Schuhe, Gamaschen und ähnliche
Waren; Teile davon, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Zusam-
mensetzungen aus Schuhoberteilen,
die mit einer Brandsohle oder ande-
ren Bodenteilen verbunden sind, der
Position 6406
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ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

6406 Schuhteile (einschließlich Schuhober-
teile, auch an Sohlen befestigt, nicht
jedoch an Laufsohlen); Einlegesohlen,
Fersenstücke und ähnliche heraus-
nehmbare Waren; Gamaschen und
ähnliche Waren sowie Teile davon

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 65 Kopfbedeckungen und Teile davon,
ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

6503 Hüte und andere Kopfbedeckungen,
aus Filz, aus Hutstumpen oder Hut-
platten der Position 6501 hergestellt,
auch ausgestattet

Herstellen aus Garnen oder Spinn-
fasern (9)

6505 Hüte und andere Kopfbedeckungen,
gewirkt oder gestrickt oder aus Stü-
cken (ausgenommen Streifen) von
Spitzen, Filz oder anderen Spinnstoff-
erzeugnissen hergestellt, auch ausge-
stattet; Haarnetze aus Stoffen aller
Art, auch ausgestattet

Herstellen aus Garnen oder Spinn-
fasern (9)

ex Kapitel 66 Regenschirme, Sonnenschirme,
Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen,
Reitpeitschen und Teile davon, aus-
genommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

6601 Regenschirme und Sonnenschirme
(einschließlich Stockschirme, Garten-
schirme und ähnliche Waren)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 67 Zugerichtete Federn und Daunen und
Waren aus Federn oder Daunen;
künstliche Blumen; Waren aus Men-
schenhaaren

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 68 Waren aus Steinen, Gips, Zement,
Asbest, Glimmer oder ähnlichen
Stoffen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 6803 Waren aus Tonschiefer oder aus
Pressschiefer

Herstellen aus bearbeitetem Schiefer

ex 6812 Waren aus Asbest oder aus Misch-
ungen auf der Grundlage von Asbest
oder auf der Grundlage von Asbest
und Magnesiumcarbonat

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position

ex 6814 Waren aus Glimmer, einschließlich
agglomerierter oder rekonstituierter
Glimmer, auf Unterlagen aus Papier,
Pappe oder aus anderen Stoffen

Herstellen aus bearbeitetem Glimmer
(einschließlich agglomeriertem oder
rekonstituiertem Glimmer)

Kapitel 69 Keramische Waren Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware
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ex Kapitel 70 Glas und Glaswaren, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 7003, ex 7004
und ex 7005

Glas mit absorbierender Schicht Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7001

7006 Glas der Position 7003, 7004 oder
7005, gebogen, mit bearbeiteten
Kanten, graviert, gelocht, emailliert
oder anders bearbeitet, jedoch weder
gerahmt noch in Verbindung mit
anderen Stoffen:

– Glasplatten (Substrate) von einer
dielektrischen Metallschicht über-
zogen, nach den Normen des
SEMII (11) Halbleiter

Herstellen aus Glasplatten (Sub-
straten) der Position 7006

– andere Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7001

7007 Vorgespanntes Einschichten Sicher-
heitsglas und Mehrschichten Sicher-
heitsglas (Verbundglas)

Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7001

7008 Mehrschichtige Isolierverglasungen Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7001

7009 Spiegel aus Glas, auch gerahmt,
einschließlich Rückspiegel

Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7001

7010 Flaschen, Glasballons, Korbflaschen,
Flakons, Krüge, Töpfe, Röhrchen,
Ampullen und andere Behältnisse
aus Glas, zu Transport- oder Ver-
packungszwecken; Konservengläser;
Stopfen, Deckel und andere Ver-
schlüsse aus Glas

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware,

oder
Schleifen von Glaswaren, wenn ihr
Gesamtwert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

7013 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch,
in der Küche, bei der Toilette, im
Büro, zur Innenausstattung oder zu
ähnlichen Zwecken (ausgenommen
Waren der Position 7010 oder 7018)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

oder
Schleifen von Glaswaren, wenn ihr
Gesamtwert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

oder

mit der Hand ausgeführtes Verzieren
(ausgenommen Siebdruck) von
mundgeblasenen Glaswaren, wenn
ihr Gesamtwert 50 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet
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ex 7019 Waren aus Glasfasern (ausgenommen
Garne)

Herstellen aus
– ungefärbten Glasstapelfasern,

Glasseidensträngen (Rovings) oder
Garnen, geschnittenem Textilglas

oder
– Glaswolle

ex Kapitel 71 Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edel-
steine oder Schmucksteine, Edelme-
talle, Edelmetallplattierungen und
Waren daraus; Fantasieschmuck;
Münzen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 7101 Echte Perlen oder Zuchtperlen, ein-
heitlich zusammengestellt, zur
Erleichterung der Versendung vor-
übergehend aufgereiht

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 7102, ex 7103
und ex 7104

Edelsteine und Schmucksteine (natür-
liche, synthetische oder rekonstitu-
ierte), bearbeitet

Herstellen aus nicht bearbeiteten
Edelsteinen oder Schmucksteinen
(natürliche, synthetische oder rekons-
tituierte)

7106, 7108 und
7110

Edelmetalle:

– in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 7106, 7108
oder 7110

oder
elektrolytisches, thermisches oder
chemisches Trennen von Edelmetal-
len der Position 7106, 7108 oder
7110

oder
Legieren von Edelmetallen der Posi-
tion 7106, 7108 oder 7110 unter-
einander oder mit unedlen Metallen

– als Halbzeug oder Pulver Herstellen aus Edelmetallen in Roh-
form

ex 7107, ex 7109
und ex 7111

Metalle, mit Edelmetallen plattiert, als
Halbzeug

Herstellen aus mit Edelmetallen plat-
tierten Metallen, in Rohform

7116 Waren aus echten Perlen oder Zucht-
perlen, aus Edelsteinen oder
Schmucksteinen (natürlichen, synthe-
tischen oder rekonstituierten)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

7117 Fantasieschmuck Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

oder
Herstellen aus Teilen aus unedlen
Metallen, nicht vergoldet, versilbert
oder platiniert, wenn der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 72 Eisen und Stahl, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware
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7207 Halbzeug aus Eisen oder nicht legier-
tem Stahl

Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7201, 7202, 7203, 7204
oder 7205

7208 bis 7216 Flachgewalzte Erzeugnisse, Walz-
draht, Stabstahl und Profile aus Eisen
oder nicht legiertem Stahl

Herstellen aus Eisen oder nicht
legiertem Stahl in Rohblöcken
(Ingots) oder anderen Rohformen
der Position 7206

7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem
Stahl

Herstellen aus Halbzeug aus Eisen
oder nicht legiertem Stahl der Posi-
tion 7207

ex 7218,
7219 bis 7222

Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse,
Walzdraht, Stabstahl und Profile aus
nicht rostendem Stahl

Herstellen aus nicht rostendem Stahl
in Rohblöcken (Ingots) oder anderen
Rohformen der Position 7218

7223 Draht aus nicht rostendem Stahl Herstellen aus Halbzeug aus nicht
rostendem Stahl der Position 7218

ex 7224,
7225 bis 7228

Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse,
Walzdraht, Stabstahl und Profile aus
anderem legierten Stahl, Hohlbohrer-
stäbe aus legiertem oder nicht legier-
tem Stahl

Herstellen aus Stahl in Rohblöcken
(Ingots) oder anderen Rohformen der
Position 7206, 7218 oder 7224

7229 Draht aus anderem legierten Stahl Herstellen aus Halbzeug aus anderem
legierten Stahl der Position 7224

ex Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 7301 Spundwanderzeugnisse Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7206

7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus
Eisen oder Stahl, wie Schienen,
Leitschienen und Zahnstangen,
Weichenzungen, Herzstücke, Zun-
genverbindungsstangen und anderes
Material für Kreuzungen oder Wei-
chen, Bahnschwellen, Laschen, Schie-
nenstühle, Winkel, Unterlags-
platten, Klemmplatten, Spurplatten
und Spurstangen, und anderes für
das Verlegen, Zusammenfügen oder
Befestigen von Schienen besonders
hergerichtetes Material

Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7206

7304, 7305
und 7306

Rohre und Hohlprofile, aus Eisen
(ausgenommen Gusseisen) oder Stahl

Herstellen aus Vormaterialien der
Position 7206, 7207, 7218 oder
7224

ex 7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstü-
cke und Rohrverbindungsstücke aus
nicht rostendem Stahl (ISO Nr.
X5CrNiMo 1712), aus mehreren Tei-
len bestehend

Drehen, Bohren, Aufreiben, Gewinde-
schneiden, Entgraten und Sandstrah-
len von Schmiederohlingen, deren
Wert 35 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über-
schreitet

7308 Konstruktionen und Konstruktions-
teile (z. B. Brücken und Brücken-
elemente, Schleusentore, Türme,
Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste,
Dächer, Dachstühle, Tore, Türen,
Fenster und deren Rahmen und Ver-
kleidungen, Tor- und Türschwellen,
Tür- und Fensterläden, Geländer), aus
Eisen oder Stahl, ausgenommen vor-
gefertigte Gebäude der Position
9406; zu Konstruktionszwecken vor-
gearbeitete Bleche, Stäbe, Profile,
Rohre und dergleichen, aus Eisen
oder Stahl

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
durch Schweißen hergestellte Profile
der Position 7301 nicht verwendet
werden
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ex 7315 Gleitschutzketten Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 7315 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex Kapitel 74 Kupfer und Waren daraus, ausge-
nommen:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

7401 Kupfermatte; Zementkupfer (gefälltes
Kupfer)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

7402 Nicht raffiniertes Kupfer; Kupferano-
den zum elektrolytischen Raffinieren

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

7403 Raffiniertes Kupfer und Kupferlegie-
rungen, in Rohform:

– raffiniertes Kupfer Herstellen aus Vormaterialien in eine
andere Position als die hergestellte
Ware einzureihen sind

– Kupferlegierungen und raffiniertes
Kupfer, das andere Elemente ent-
hält

Herstellen aus raffiniertem Kupfer, in
Rohform, oder aus Abfällen und
Schrott, aus Kupfer

7404 Abfälle und Schrott, aus Kupfer Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

7405 Kupfervorlegierungen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 75 Nickel und Waren daraus, ausgenom-
men:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

7501 bis 7503 Nickelmatte, Nickeloxidsinter und
andere Zwischenerzeugnisse der
Nickelmetallurgie; Nickel in Rohform;
Abfälle und Schrott, aus Nickel

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware
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ex Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus, aus-
genommen:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

7601 Aluminium in Rohform Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

oder

Herstellen durch thermische oder
elektrolytische Behandlung von nicht
legiertem Aluminium oder Abfällen
und Schrott, aus Aluminium

7602 Abfälle und Schrott, aus Aluminium Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Waren

ex 7616 Andere Waren aus Aluminium, aus-
genommen Gewebe, Gitter und
Geflechte, aus Aluminiumdraht, und
Streckbleche aus Aluminium

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware. Jedoch dürfen
Gewebe, Gitter und Geflechte
aus Aluminiumdraht oder Streck-
bleche aus Aluminium verwendet
werden,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 77 Reserviert für eine eventuelle künftige
Verwendung im Harmonisierten
System

ex Kapitel 78 Blei und Waren daraus, ausgenom-
men:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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7801 Blei in Rohform:

– raffiniertes Blei Herstellen aus Barrenblei oder Werk-
blei

– anderes Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
Abfälle und Schrott der Position
7802 nicht verwendet werden

7802 Abfälle und Schrott, aus Blei Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 79 Zink und Waren daraus, ausgenom-
men:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

7901 Zink in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
Abfälle und Schrott der Position
7902 nicht verwendet werden

7902 Abfälle und Schrott, aus Zink Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 80 Zinn und Waren daraus, ausgenom-
men:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8001 Zinn in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
Abfälle und Schrott der Position
8002 nicht verwendet werden

8002 und 8007 Abfälle und Schrott, aus Zinn; andere
Waren aus Zinn

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets;
Waren daraus:

– andere unedle Metalle, bearbeitet;
Waren daraus

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte Ware
50 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet
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– andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex Kapitel 82 Werkzeuge, Schneidwaren und Ess-
bestecke, aus unedlen Metallen; Teile
davon, aus unedlen Metallen, ausge-
nommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

8206 Zusammenstellungen von Werkzeu-
gen aus zwei oder mehr der Positio-
nen 8202 bis8205, in Auf-
machungen für den Einzelverkauf

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Positionen 8202 bis
8205. Jedoch darf die Warenzusam-
menstellung auch Waren der Positio-
nen 8202 bis 8205 enthalten, wenn
ihr Gesamtwert 15 v. H. des Ab-
Werk-Preises der Warenzusammen-
stellung nicht überschreitet

8207 Auswechselbare Werkzeuge zur Ver-
wendung in mechanischen oder
nichtmechanischen Handwerkzeugen
oder in Werkzeugmaschinen (z. B.
zum Pressen, Prägen, Tiefziehen,
Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen,
zum Herstellen von Innen- und
Außengewinden, Bohren, Reiben,
Räumen, Fräsen, Drehen, Schrauben),
einschließlich Ziehwerkzeuge und
Pressmatrizen zum Ziehen oder
Strang- und Fließpressen von Metal-
len, und Erd-, Gesteins- oder Tief-
bohrwerkzeuge

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8208 Messer und Schneidklingen, für
Maschinen oder mechanische Geräte

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8211 Messer mit schneidender Klinge (aus-
genommen Messer der Position
8208), auch gezahnt (einschließlich
Klappmesser für den Gartenbau)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Klin-
gen und Griffe aus unedlen Metallen
verwendet werden

8214 Andere Schneidwaren (z. B. Haar-
schneide- und -scherapparate, Spalt-
messer, Hackmesser, Wiegemesser für
Metzger/Fleischhauer oder für den
Küchengebrauch, Papiermesser);
Instrumente und Zusammenstellun-
gen, für die Hand- oder Fußpflege
(einschließlich Nagelfeilen)

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
Griffe aus unedlen Metallen verwen-
det werden

8215 Löffel, Gabeln, Schöpflöffel, Schaum-
löffel, Tortenheber, Fischmesser, But-
termesser, Zuckerzangen und ähn-
liche Waren

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
Griffe aus unedlen Metallen verwen-
det werden
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ex Kapitel 83 Verschiedene Waren aus unedlen
Metallen, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex 8302 Beschläge und ähnliche Waren, für
Gebäude; automatische Türschließer

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
andere Vormaterialien der Position
8302 verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex 8306 Statuetten und andere Ziergegen-
stände, aus unedlen Metallen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
andere Vormaterialien der Position
8306 verwendet werden, wenn ihr
Gesamtwert 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen,
Apparate und mechanische Geräte;
Teile davon, ausgenommen:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8401 Brennstoffelemente für Kernreakto-
ren

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware (12)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausge-
nommen Zentralheizungskessel, die
sowohl heißes Wasser als auch Nie-
derdruckdampf erzeugen können;
Kessel zum Erzeugen von überhitz-
tem Wasser

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex
8403 und
8404

Zentralheizungskessel, ausgenom-
men solche der Position 8402; Hilfs-
apparate für Zentralheizungskessel

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 8403 oder
8404

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8406 Dampfturbinen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8407 Hub- und Rotationskolbenverbren-
nungsmotoren mit Fremdzündung

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit
Selbstzündung (Diesel- oder Halb-
dieselmotoren)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8409 Teile, erkennbar ausschließlich oder
hauptsächlich für Motoren der Posi-
tion 8407 oder 8408 bestimmt

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Pro-
pellertriebwerke und andere Gast-
urbinen

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8412 Andere Motoren und Kraftmaschinen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8413 Rotierende Verdrängerpumpen Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8414 Ventilatoren für industrielle Zwecke Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8415 Klimageräte, bestehend aus einem
motorbetriebenen Ventilator und
Vorrichtungen zum Ändern der Tem-
peratur und des Feuchtigkeitsgehalts
der Luft, einschließlich solcher, bei
denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht
unabhängig von der Lufttemperatur
reguliert wird

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

8418 Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier-
und Tiefkühltruhen und andere Ein-
richtungen, Maschinen, Apparate und
Geräte zur Kälteerzeugung, mit elekt-
rischer oder anderer Ausrüstung;
Wärmepumpen, ausgenommen Kli-
mageräte der Position 8415

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

– bei dem der Wert aller verwen-
deten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft den Wert
aller verwendeten Vormaterialien
mit Ursprungseigenschaft nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8419 Maschinen für die Holz-, Papierhalb-
stoff-, Papier- und Pappindustrie

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der obenstehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte
Ware 25 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8420 Kalander und Walzwerke (ausge-
nommen Metallwalzwerke und Glas-
walzmaschinen) sowie Walzen für
diese Maschinen

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien derselben Position wie
die hergestellte Ware 25 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8423 Waagen (einschließlich Zähl- und
Kontrollwaagen), ausgenommen
Waagen mit einer Empfindlichkeit
von 50 mg oder feiner; Gewichte
für Waagen aller Art

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8425 bis 8428 Maschinen, Apparate und Geräte
zum Heben, Beladen, Entladen oder
Fördern

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8431 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8429 Selbstfahrende Planiermaschinen
(Bulldozer und Angledozer), Erd-
oder Straßenhobel (Grader), Schürf-
wagen (Scraper), Bagger, Schürf- und
andere Schaufellader, Straßenwalzen
und andere Bodenverdichter:

– Straßenwalzen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der obenstehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8431 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8430 Andere Maschinen, Apparate und
Geräte zur Erdbewegung, zum Pla-
nieren, Verdichten oder Bohren des
Bodens oder zum Abbauen von
Erzen oder anderen Mineralien; Ram-
men und Pfahlzieher; Schneeräumer

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8431 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8431 Teile, erkennbar ausschließlich oder
hauptsächlich für Straßenwalzen
bestimmt

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

8439 Maschinen und Apparate zum Her-
stellen von Halbstoff aus cellulosehal-
tigen Faserstoffen oder zum
Herstellen oder Fertigstellen von
Papier oder Pappe

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte
Ware 25 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8441 Andere Maschinen und Apparate
zum Be- oder Verarbeiten von Papier-
halbstoff, Papier oder Pappe, ein-
schließlich Schneidemaschinen aller
Art

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien dersel-
ben Position wie die hergestellte
Ware 25 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8444 bis 8447 Maschinen für die Textilindustrie aus
diesen Positionen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8448 Hilfsmaschinen und -apparate für
Maschinen der Position 8444 oder
8445

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8452 Nähmaschinen, andere als Fadenheft-
maschinen der Position 8440; Möbel,
Sockel und Deckel, für Nähmaschi-
nen besonders hergerichtet; Nähma-
schinennadeln:

– Steppstichnähmaschinen, deren
Kopf ohne Motor 16 kg oder
weniger oder mit Motor 17 kg
oder weniger wiegt

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet,

– der Wert aller verwendeten Vor-
materialien ohne Ursprungs-
eigenschaft, die zum Zusammen-
bau des Kopfes (ohne Motor)
verwendet werden, den Wert aller
verwendeten Vormaterialien mit
Ursprungseigenschaft nicht über-
schreitet

und
– der Mechanismus für die Ober-

fadenführung, der Greifer mit
Antriebsmechanismus und die
Steuerorgane für den Zick-Zack-
Stich Ursprungswaren sind

– andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8456 bis 8466 Werkzeugmaschinen und Maschinen,
Teile und Zubehör, aus diesen Posi-
tionen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8469 bis 8472 Büromaschinen und -apparate
(Schreibmaschinen, Rechenmaschi-
nen, automatische Datenverarbei-
tungsmaschinen, Vervielfältigungs-
maschinen, Büroheftmaschinen)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8480 Gießerei-Formkästen; Grundplatten
für Formen; Gießereimodelle; Formen
für Metalle (andere als solche zum
Gießen von Ingots, Masseln oder
dergleichen), Metallcarbide, Glas,
mineralische Stoffe, Kautschuk oder
Kunststoffe

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8482 Wälzlager (Kugellager, Rollenlager
und Nadellager)

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8484 Metalloplastische Dichtungen; Sätze
oder Zusammenstellungen von Dich-
tungen verschiedener stofflicher
Beschaffenheit, in Beuteln, Kartons
oder ähnlichen Verpackungen;
mechanische Dichtungen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8485 Teile von Maschinen, Apparaten oder
Geräten, in Kapitel 84 anderweit
weder genannt noch inbegriffen, aus-
genommen Teile mit elektrischer
Isolierung, elektrischen Anschlussstü-
cken, Wicklungen, Kontakten oder
anderen charakteristischen Merkma-
len elektrotechnischer Waren

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 85 Elektrische Maschinen, Apparate,
Geräte und andere elektrotechnische
Waren, Teile davon; Tonaufnahme-
oder Tonwiedergabegeräte, Bild- und
Tonaufzeichnungs- oder -wiedergabe-
geräte, für das Fernsehen, Teile und
Zubehör für diese Geräte, ausgenom-
men:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8501 Elektromotoren und elektrische Ge-
neratoren, ausgenommen Stromer-
zeugungsaggregate

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8503 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8502 Stromerzeugungsaggregate und elekt-
rische rotierende Umformer

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8501 oder 8503
10 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8504 Stromversorgungseinheiten für auto-
matische Datenverarbeitungsmaschi-
nen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8518 Mikrofone und Haltevorrichtungen
dafür; Lautsprecher, auch in Gehäu-
sen; elektrische Tonfrequenzverstär-
ker; elektrische Tonverstärker-
einrichtungen

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8519 Plattenspieler, Schallplattenspieler,
Kassettenabspielgeräte und andere
Tonwiedergabegeräte, ohne einge-
baute Tonaufnahmevorrichtung

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8520 Magnetbandgeräte und andere
Tonaufnahmegeräte, auch mit einge-
bauter Tonwiedergabevorrichtung

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8521 Videogeräte zur Bild- und Tonauf-
zeichnung oder -wiedergabe, auch
mit eingebautem Videotuner

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8522 Teile und Zubehör, erkennbar aus-
schließlich oder hauptsächlich für
Geräte der Positionen 8519 bis
8521 bestimmt

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8523 Tonträger und ähnliche zur Auf-
nahme vorgerichtete Aufzeichnungs-
träger, ohne Aufzeichnung,
ausgenommen Waren des Kapitels 37

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8524 Schallplatten, Magnetbänder und
andere Tonträger und ähnliche Auf-
zeichnungsträger, mit Aufzeichnung,
einschließlich der zur Schallplatten-
herstellung dienenden Matrizen und
Galvanos, ausgenommen Waren des
Kapitels 37:

– Matrizen und Galvanos, für die
Schallplattenherstellung

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8523 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8525 Sendegeräte für den Funksprech- oder
Funktelegrafieverkehr, den Rundfunk
oder das Fernsehen, auch mit einge-
bautem Empfangsgerät, Tonaufnah-
megerät oder Tonwiedergabegerät;
Fernsehkameras; Standbild-Videoka-
meras und andere Videokameraauf-
nahmegeräte; Digitalkameras

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8526 Funkmessgeräte (Radargeräte), Funk-
navigationsgeräte und Funkfern-
steuergeräte

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8527 Empfangsgeräte für den Funksprech-
oder Funktelegrafieverkehr oder den
Rundfunk, auch in einem gemein-
samen Gehäuse mit einem Tonauf-
nahme- oder Tonwiedergabegerät
oder einer Uhr kombiniert

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8528 Fernsehempfangsgeräte, auch mit ein-
gebautem Rundfunkempfangsgerät
oder Ton- oder Bildaufzeichnungs-
oder -wiedergabegerät; Videomoni-
tore und Videoprojektoren

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8529 Teile, erkennbar ausschließlich oder
hauptsächlich für Geräte der Positio-
nen 8525 bis 8528 bestimmt:

– erkennbar ausschließlich für
Videogeräte zur Bild- und Tonauf-
zeichnung oder -wiedergabe
bestimmt

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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– andere Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8535 und 8536 Elektrische Geräte zum Schließen,
Unterbrechen, Schützen oder Verbin-
den von elektrischen Stromkreisen

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der obenstehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8538 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte,
Schränke und andere Träger, mit
mehreren Geräten der Position 8535
oder 8536 ausgerüstet, zum elektri-
schen Schalten oder Steuern oder für
die Stromverteilung, einschließlich
solcher mit eingebauten Instrumen-
ten oder Geräten des Kapitels 90,
sowie numerische Steuerungen, aus-
genommen Vermittlungseinrichtun-
gen der Position 8517

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der obenstehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8538 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8541 Dioden, Transistoren und ähnliche
Halbleiterbauelemente, ausgenom-
men noch nicht in Mikroplättchen
zerschnittene Scheiben (Wafers)

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

L 209/112 DE Amtsblatt der Europäischen Union 31.7.2006



HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

8542 Elektronische integrierte Schaltungen
und zusammengesetzte elektronische
Mikroschaltungen (Mikrobausteine):

– monolithische integrierte Schal-
tungen

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der obenstehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8541 oder 8542
10 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

oder

das Verfahren der Diffusion (bei dem
durch selektives Aufbringen eines
geeigneten Dotierungsstoffes auf ein
Halbleitersubstrat integrierte Schal-
tungen gebildet werden), auch wenn
der Zusammenbau und/oder das
Testen in einem in Artikel 3 nicht
genannten Land stattfinden

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 8541 oder 8542
10 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über-
schreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8544 Isolierte (auch lackisolierte oder elekt-
rolytisch oxidierte) Drähte, Kabel
(einschließlich Koaxialkabel) und
andere isolierte elektrische Leiter,
auch mit Anschlussstücken; Kabel
aus optischen, einzeln umhüllten
Fasern, auch elektrische Leiter ent-
haltend oder mit Anschlussstücken
versehen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, Lam-
penkohlen, Batterie- und Elemente-
kohlen und andere Waren für elekt-
rotechnische Zwecke aus Grafit oder
anderem Kohlenstoff, auch in Ver-
bindung mit Metall

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8546 Elektrische Isolatoren aus Stoffen
aller Art

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8547 Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen
oder nur mit in die Masse einge-
pressten einfachen Metallteilen zum
Befestigen (z. B. mit eingepressten
Hülsen mit Innengewinde), für elekt-
rische Maschinen, Apparate, Geräte
oder Installationen, ausgenommen
Isolatoren der Position 8546; Isolier-
rohre und Verbindungsstücke dazu,
aus unedlen Metallen, mit Inneniso-
lierung

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8548 Abfälle und Schrott von elektrischen
Primärelementen, Primärbatterien
und Akkumulatoren; ausgebrauchte
elektrische Primärelemente, Primär-
batterien und Akkumulatoren; elek-
trische Teile von Maschinen, Appara-
ten und Geräten, in Kapitel 85 ander-
weit weder genannt noch inbegriffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes
Gleismaterial, Teile davon; mechani-
sche (auch elektromechanische)
Signalgeräte für Verkehrswege, ausge-
nommen:

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8608 Ortsfestes Gleismaterial; mechanische
(auch elektromechanische) Signal-,
Sicherungs-, Überwachungs- oder
Steuergeräte für Schienenwege oder
dergleichen, Straßen, Binnenwasserst-
raßen, Parkplätze oder Parkhäuser,
Hafenanlagen oder Flughäfen; Teile
davon

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 87 Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraft-
räder, Fahrräder und andere nicht
schienengebundene Landfahrzeuge,
Teile davon und Zubehör, ausgenom-
men:

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung,
von der in Fabriken, Lagerhäusern,
Hafenanlagen oder auf Flugplätzen
zum Kurzstreckentransport von
Waren verwendeten Art; Zugkraft-
karren, von der auf Bahnhöfen ver-
wendeten Art; Teile davon

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8710 Panzerkampfwagen und andere
selbstfahrende gepanzerte Kampf-
fahrzeuge, auch mit Waffen; Teile
davon

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8711 Krafträder (einschließlich Mopeds)
und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch
mit Beiwagen; Beiwagen:

– mit Hubkolbenverbrennungsmo-
tor mit einem Hubraum von:

– – 50 cm3 oder weniger Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 20 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– – mehr als 50 cm3 Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8712 Fahrräder, ohne Kugellager Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien der Position 8714

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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8715 Kinderwagen und Teile davon Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8716 Anhänger, einschließlich Sattelanhän-
ger, für Fahrzeuge aller Art; andere
nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile
davon

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge,
Teile davon, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 8804 Rotierende Fallschirme Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 8804

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

8805 Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge;
Abbremsvorrichtungen für Schiffs-
decks und ähnliche Landehilfen für
Luftfahrzeuge; Bodengeräte zur Flug-
ausbildung; Teile davon

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und schwimmende
Vorrichtungen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen
Rümpfe der Position 8906 nicht
verwendet werden

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 90 Optische, fotografische oder kinema-
tografische Instrumente, Apparate
und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzi-
sionsinstrumente, apparate und
-geräte; medizinische und chirurgi-
sche Instrumente, Apparate und
Geräte; Teile und Zubehör für diese
Instrumente, Apparate und Geräte,
ausgenommen:

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9001 Optische Fasern und Bündel aus
optischen Fasern; Kabel aus optischen
Fasern, ausgenommen solche der
Position 8544; polarisierende Stoffe
in Form von Folien oder Platten;
Linsen (einschließlich Kontaktlinsen),
Prismen, Spiegel und andere optische
Elemente, aus Stoffen aller Art, nicht
gefasst (ausgenommen solche aus
optisch nicht bearbeitetem Glas)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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9002 Linsen, Prismen, Spiegel und andere
optische Elemente, aus Stoffen aller
Art, für Instrumente, Apparate und
Geräte, gefasst (ausgenommen solche
aus optisch nicht bearbeitetem Glas)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9004 Brillen (Korrektionsbrillen, Schutz-
brillen und andere Brillen) und ähn-
liche Waren

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 9005 Ferngläser, Fernrohre, optische Teles-
kope und Montierungen dafür

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

– bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet,

und
– bei dem der Wert aller verwen-

deten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft den Wert
aller verwendeten Vormaterialien
mit Ursprungseigenschaft nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 9006 Fotoapparate; Blitzlichtgeräte und
-vorrichtungen für fotografische
Zwecke sowie Fotoblitzlampen, aus-
genommen Fotoblitzlampen mit
elektrischer Zündung

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

– bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

und
– bei dem der Wert aller verwen-

deten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft den Wert
aller verwendeten Vormaterialien
mit Ursprungseigenschaft nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9007 Filmkameras und Filmvorführappa-
rate, auch mit eingebauten Tonauf-
nahme- oder Tonwiedergabegeräten

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

– bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

und
– bei dem der Wert aller verwen-

deten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft den Wert
aller verwendeten Vormaterialien
mit Ursprungseigenschaft nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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9011 Optische Mikroskope, einschließlich
solcher für Mikrofotografie, Mikro-
kinematografie oder Mikroprojektion

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

– bei dem der Wert aller verwende-
ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

und
– bei dem der Wert aller verwen-

deten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft den Wert
aller verwendeten Vormaterialien
mit Ursprungseigenschaft nicht
überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 9014 Andere Navigationsinstrumente,
-apparate und -geräte

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9015 Instrumente, Apparate und Geräte für
die Geodäsie, Topografie, Fotogram-
metrie, Hydrografie, Ozeanografie,
Hydrologie, Meteorologie oder Geo-
physik, ausgenommen Kompasse;
Entfernungsmesser

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9016 Waagen mit einer Empfindlichkeit
von 50 mg oder feiner, auch mit
Gewichten

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9017 Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstru-
mente und -geräte (z. B. Zeichenma-
schinen, Pantografen, Winkelmesser,
Reißzeuge, Rechenschieber und
Rechenscheiben); Längenmessinstru-
mente und -geräte, für den Handge-
brauch (z. B. Maßstäbe und
Maßbänder, Mikrometer, Schiebleh-
ren und andere Lehren), in Kapitel 90
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9018 Medizinische, chirurgische, zahnärzt-
liche oder tierärztliche Instrumente,
Apparate und Geräte, einschließlich
Szintigrafen und andere elektromedi-
zinische Apparate und Geräte, sowie
Apparate und Geräte zum Prüfen der
Sehschärfe:

– zahnärztliche Behandlungsstühle
mit zahnärztlichen Vorrichtungen
oder Speifontänen

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich anderer Vor-
materialien der Position 9018

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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– andere Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9019 Apparate und Geräte für Mechano-
therapie; Massageapparate und
-geräte; Apparate und Geräte für
Psychotechnik; Apparate und Geräte
für Ozontherapie, Sauerstofftherapie
oder Aerosoltherapie, Beatmungsap-
parate zum Wiederbeleben und
andere Apparate und Geräte für
Atmungstherapie

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9020 Andere Atmungsapparate und ‑geräte
und Gasmasken, ausgenommen
Schutzmasken ohne mechanische
Teile und ohne auswechselbares Fil-
terelement

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9024 Maschinen, Apparate und Geräte
zum Prüfen der Härte, Zugfestigkeit,
Druckfestigkeit, Elastizität oder ande-
rer mechanischer Eigenschaften von
Materialien (z. B. von Metallen, Holz,
Spinnstoffen, Papier oder Kunststof-
fen)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9025 Dichtemesser (Aräometer, Senkwaa-
gen) und ähnliche schwimmende
Instrumente, Thermometer, Pyrome-
ter, Barometer, Hygrometer und
Psychrometer, auch mit Registriervor-
richtung, auch miteinander kombi-
niert

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9026 Instrumente, Apparate und Geräte
zum Messen oder Überwachen von
Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder
anderen veränderlichen Größen von
Flüssigkeiten oder Gasen (z. B. Durch-
flussmesser, Flüssigkeitsstand- oder
Gasstandanzeiger, Manometer, Wär-
memengenzähler), ausgenommen
Instrumente, Apparate und Geräte
der Position 9014, 9015, 9028 oder
9032

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

9027 Instrumente, Apparate und Geräte für
physikalische oder chemische Unter-
suchungen (z. B. Polarimeter,
Refraktometer, Spektrometer und
Untersuchungsgeräte für Gase oder
Rauch); Instrumente, Apparate und
Geräte zum Bestimmen der Viskosi-
tät, Porosität, Dilatation, Oberflä-
chenspannung oder dergleichen oder
für kalorimetrische, akustische oder
fotometrische Messungen (einschließ-
lich Belichtungsmesser); Mikrotome

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9028 Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder
Elektrizitätszähler, einschließlich
Eichzähler dafür:

– Teile und Zubehör Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9029 Andere Zähler (z. B. Tourenzähler,
Produktionszähler, Taxameter, Kilo-
meterzähler oder Schrittzähler);
Tachometer und andere Geschwin-
digkeitsmesser, ausgenommen solche
der Position 9014 oder 9015; Stro-
boskope

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9030 Oszilloskope, Spektralanalysatoren
und andere Instrumente, Apparate
und Geräte zum Messen oder Prüfen
elektrischer Größen; Instrumente,
Apparate und Geräte zum Messen
oder zum Nachweis von Alpha-,
Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen,
kosmischen oder anderen ionisier-
enden Strahlen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9031 Instrumente, Apparate, Geräte und
Maschinen zum Messen oder Prüfen,
in Kapitel 90 anderweit weder
genannt noch inbegriffen; Profilpro-
jektoren

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9032 Instrumente, Apparate und Geräte
zum Regeln

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9033 Teile und Zubehör (in Kapitel 90
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen) für Maschinen, Apparate,
Geräte, Instrumente oder andere
Waren des Kapitels 90

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 91 Uhrmacherwaren, ausgenommen: Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9105 Andere Uhren Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9109 Andere Uhrwerke (ausgenommen
Kleinuhr-Werke), vollständig und
zusammengesetzt

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien ohne Ursprungseigen-
schaft den Wert aller verwendeten
Vormaterialien mit Ursprungsei-
genschaft nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9110 Nicht oder nur teilweise zusammen-
gesetzte, vollständige Uhrwerke
(Schablonen); unvollständige, zusam-
mengesetzte Uhrwerke; Uhrrohwerke

Herstellen, bei dem
– der Wert aller verwendeten Vor-

materialien 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

und
– innerhalb der oben stehenden

Begrenzung, der Wert aller ver-
wendeten Vormaterialien der
Position 9114 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9111 Gehäuse für Uhren der Position 9101
oder 9102, Teile davon

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9112 Gehäuse für andere Uhrmacherwa-
ren, Teile davon

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 40 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

9113 Uhrarmbänder und Teile davon:

– aus unedlen Metallen, auch ver-
goldet oder versilbert oder aus
Edelmetallplattierungen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

– andere Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Waren nicht überschreitet

Kapitel 92 Musikinstrumente; Teile und Zube-
hör für diese Instrumente

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

Kapitel 93 Waffen und Munition; Teile davon
und Zubehör

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kapitel 94 Möbel; medizinisch-chirurgische
Möbel; Bettausstattungen und ähn-
liche Waren; Beleuchtungskörper,
anderweit weder genannt noch inbe-
griffen; Reklameleuchten, Leucht-
schilder, beleuchtete Namensschilder
und dergleichen; vorgefertigte
Gebäude, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex
ex

9401 und
9403

Möbel aus unedlen Metallen, mit
nicht gepolsterten Baumwollgeweben
mit einem Quadratmetergewicht von
300 g oder weniger

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

oder
Herstellen aus gebrauchsfertig kon-
fektionierten Baumwollgeweben der
Position 9401 oder 9403, wenn
– ihr Wert 25 v. H. des Ab-Werk-

Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet und

– alle anderen verwendeten Vorma-
terialien Ursprungswaren und in
eine andere Position als die Posi-
tion 9401 oder 9403 einzureihen
sind

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9405 Beleuchtungskörper (einschließlich
Scheinwerfer) und Teile davon, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen;
Reklameleuchten, Leuchtschilder,
beleuchtete Namensschilder und der-
gleichen, mit fest angebrachter Licht-
quelle, und Teile davon, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9406 Vorgefertigte Gebäude Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

ex Kapitel 95 Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsarti-
kel und Sportgeräte; Teile davon und
Zubehör, ausgenommen:

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

9503 Anderes Spielzeug; maßstabgetreu
verkleinerte Modelle und ähnliche
Modelle zur Unterhaltung, auch mit
Antrieb; Puzzles aller Art

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 9506 Golfschläger und Teile davon Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch dürfen Roh-
formen zum Herstellen von Golf-
schlägern verwendet werden

ex Kapitel 96 Verschiedene Waren, ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

ex
ex

9601 und
9602

Waren aus tierischen, pflanzlichen
und mineralischen Schnitzstoffen

Herstellen aus bearbeiteten Vorma-
terialien derselben Position

ex 9603 Besen, Bürsten und Pinsel (einschließ-
lich solcher, die Teile von Maschinen,
Apparaten oder Fahrzeugen sind),
von Hand zu führende mechanische
Fußbodenkehrer ohne Motor, Mops
und Staubwedel; Pinselköpfe; Kissen
und Roller zum Anstreichen; Wischer
aus Kautschuk oder ähnlichen
geschmeidigen Stoffen, ausgenom-
men Reisigbesen und dergleichen
sowie Bürsten und Pinsel aus Marder-
oder Eichhörnchenhaar

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

9605 Reisezusammenstellungen zur Kör-
perpflege, zum Nähen, zum Reinigen
von Schuhen oder Bekleidung

Jede Ware in der Warenzusammen-
stellung muss die Regel erfüllen, die
anzuwenden wäre, wenn sie nicht in
der Warenzusammenstellung enthal-
ten wäre. Jedoch dürfen Waren ohne
Ursprungseigenschaft mitverwendet
werden, wenn ihr Gesamtwert
15 v. H. des Ab-Werk-Preises der
Warenzusammenstellung nicht über-
schreitet

9606 Knöpfe, Druckknöpfe; Knopfformen
und andere Teile; Knopfrohlinge

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

31.7.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 209/123



HS-Position Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Materialien

ohne Ursprungseigenschaft, die Ursprung verleihen

(1) (2) (3) oder (4)

9608 Kugelschreiber; Schreiber und Mar-
kierstifte, mit Filzspitze oder anderer
poröser Spitze; Füllfederhalter und
andere Füllhalter; Durchschreibstifte;
Füllbleistifte; Federhalter, Bleistifthal-
ter und ähnliche Waren; Teile davon
(einschließlich Kappen und Klipse),
ausgenommen Waren der Position
9609

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware. Jedoch können
Schreibfedern oder Schreibfederspit-
zen derselben Position verwendet
werden

9612 Bänder für Schreibmaschinen und
ähnliche Bänder, mit Tinte oder
anders für Abdrucke präpariert, auch
auf Spulen oder in Kassetten; Stem-
pelkissen, auch getränkt, auch mit
Schachteln

Herstellen
– aus Vormaterialien jeder Position,

ausgenommen aus Vormaterialien
derselben Position wie die herge-
stellte Ware,

und
– bei dem der Wert aller verwende-

ten Vormaterialien 50 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 9613 Feuerzeuge mit piezoelektrischer
Zündung

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der Posi-
tion 9613 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex 9614 Tabakpfeifen, einschließlich Pfeifen-
köpfe

Herstellen aus Pfeifenrohformen

Kapitel 97 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke
und Antiquitäten

Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus Vorma-
terialien derselben Position wie die
hergestellte Ware

(1) Die begünstigten Verfahren sind in den Bemerkungen 7.1 und 7.3 aufgeführt.
(2) Die begünstigten Verfahren sind in der Bemerkung 7.2 aufgeführt.
(3) Anmerkung 3 zu Kapitel 32 besagt, dass es sich bei diesen Zubereitungen um solche handelt, wie sie zum Färben beliebiger Stoffe oder zum Herstellen von

Farbzubereitungen verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind nicht in eine andere Position des Kapitels 32 einzureihen.
(4) Als Warengruppe gilt jeder Teil der Position, der von den übrigen Waren durch einen Strichpunkt getrennt ist.
(5) Bei Erzeugnissen, die aus Vormaterialien der Positionen 3901 bis 3906 einerseits und aus Vormaterialien der Positionen 3907 bis 3911 andererseits zusammengesetzt sind,

gilt diese Beschränkung nur für jene Gruppe von Vormaterialien, die in der hergestellten Ware gewichtsmäßig überwiegt.
(6) Folgende Folien gelten als hochtransparent: Folien, deren optische Trübung — gemessen nach ASTM-D 1003-16 mit dem Gardner-Nephelometer (d. h. Haze-Faktor) —

weniger als 2 v. H. beträgt.
(7) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5.
(8) Die Verwendung dieser Ware ist auf die Herstellung von Geweben von der auf Papiermaschinen verwendeten Art beschränkt.
(9) Siehe Bemerkung 6.
(10) Für Waren aus Gewirken und Gestricken, weder gummielastisch noch kautschutiert, durch Zusammennähen oder sonstiges Zusammenfügen der gewirkten

(zugeschnittenen oder abgepassten) Teile hergestellt, siehe Bemerkung 6.
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Diese Regel gilt bis zum 31. Dezember 2005.

L 209/124 DE Amtsblatt der Europäischen Union 31.7.2006



ANHANG III a

MUSTER DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1 UND DES ANTRAGS AUF AUSSTELLUNG EINER
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1

Druckanweisungen

1. Jede Bescheinigung hat das Format 210 × 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr
betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g
zu verwenden. Dieses ist mit einem grünen guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder
chemisch vorgenommene Fälschung sichtbar wird.

2. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können sich den Druck der Bescheinigungen vorbehalten oder ihn
Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muss in jeder Bescheinigung auf diese
Ermächtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der
Druckerei enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch eingedruckt sein kann.
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ANHANG III b

MUSTER DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR-MED UND DES ANTRAGS AUF AUSSTELLUNG
EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR-MED

Druckanweisungen

1. Jede Bescheinigung hat das Format 210 × 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr
betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g
zu verwenden. Dieses ist mit einem grünen guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder
chemisch vorgenommene Fälschung sichtbar wird.

2. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können sich den Druck der Bescheinigungen vorbehalten oder ihn
Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muss in jeder Bescheinigung auf diese
Ermächtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der
Druckerei enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch eingedruckt sein kann.
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ANHANG IVa

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. Die
Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden.

Spanische Fassung

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ..… (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . … (2).

Tschechische Fassung

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto
výrobky preferenční původ v … (2).

Dänische Fassung

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne,
medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Deutsche Fassung

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Estnische Fassung

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Griechische Fassung

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Englische Fassung

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Französische Fassung

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italienische Fassung

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2).
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.



Lettische Fassung

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauische Fassung

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai
yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Ungarische Fassung

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltesische Fassung

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Niederländische Fassung

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Polnische Fassung

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugiesische Fassung

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slowenische Fassung

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slowakische Fassung

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finnische Fassung

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.



Schwedische Fassung

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabische Fassung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3)

(Ort und Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4)

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind.
(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.



ANHANG IVb

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG EUR-MED

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. Die
Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden.

Spanische Fassung

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ….. (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2)

— cumulation applied with … (Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Tschechische Fassung

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto
výrobky preferenční původ v (2).

— cumulation applied with (Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Dänische Fassung

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne,
medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2)

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Deutsche Fassung

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Estnische Fassung

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen.



Griechische Fassung

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπάριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Englische Fassung

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Französische Fassung

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Italienische Fassung

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Lettische Fassung

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Litauische Fassung

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai
yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen.



Ungarische Fassung

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Maltesische Fassung

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Niederländische Fassung

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Polnische Fassung

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Portugiesische Fassung

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ... (1)) declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Slowenische Fassung

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen.



Slowakische Fassung

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Finnische Fassung

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Schwedische Fassung

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

Arabische Fassung

— cumulation applied with ……..(Name des Landes/der Länder)

— no cumulation applied (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4)

(Ort und Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5)

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)
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(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten
Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so
können die Wörter in Klammern weggelassen oder der Raum kann leer gelassen werden.

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und
Melilla, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen.
(4) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind.
(5) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.



GEMEINSAME ERKLÄRUNG

zu dem Fürstentum Andorra

1. Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im Fürstentum Andorra
werden von Jordanien als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft im Sinne des Abkommens anerkannt.

2. Das Protokoll Nr. 3 gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der vorgenannten
Erzeugnisse.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG

zu der Republik San Marino

1. Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Jordanien als Ursprungserzeugnisse
der Gemeinschaft im Sinne des Abkommens anerkannt.

2. Das Protokoll Nr. 3 gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der vorgenannten
Erzeugnisse.
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